
250 der Beilagen zu den S~enographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Nachdruck vom 30. 10. 1987 

Regierungsvorlage 
Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren samt Anlagen und den dazugehören­

den Anhängen sowie Zusatzprotokoll 

Übereinkommen über ein gemeinsames Ver-
sandverfahren ' 

Die Republik Österreich, die Republik Finnland, 
die Republik Island, das Königreich Norwegen, das 
Königreich Schweden und die Schweizerische Eid­
genossenschaft (nachstehend "EFI' A-Länder" 
genannt) und die Europäische Winschaftsgemein­
schaft (nachstehend "Gemeinschaft" genannt) - , 

GESTüTZT auf die Freihandelsabkommen zwi­
schen ,der Gemeinschaft und den einzelnen EFI' A-
'Ländern, ' 

GESTüTZT auf die von den Ministern der 
EFT A-Länder und der Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft sowie von der Kommission der Euro­
päischen Gemeinschaften am 9. April 1984 in 
Luxemburg angenommene gemeinsame Erklärung, 
die einen Aufruf zur Schaffung eines europäischen 
Wirtschaftsraums enthält, insbesondere im Hin­
blick auf die Vereinfachung der Grenzförmlichkei­
ten und der Ursprungsregeln, 

GESTüTZT auf das zwischen den EFTA-Län­
dern und der Gemeinschaft geschlossene Überein­
kommen zur Vereinfachung der Förmlichkeiten im 
Warenverkehr, mit dem für diesen Warenverkehr 
ein einheitliches Verivaltungspapier eingeführt 
wird, 

IN DER ERWÄGUNG; daß die Verwendung 
dieses Einheitspapiers, das im Rahmen eines 
gemeinsamen Versandverfahrens für die Beförde­
rung von Waren zwischen der Gemeinschaft und 
den EFTA-Ländern sowie auch zwischen den ein­
zelnen EFTA-Ländern angewandt wird, eine Ver­
einfachung bewirken würde, 

IN DER ERWÄGUNG, 'daß dieses Ziel am 
besten dadurch erreicht werden kann, daß das Ver­
sandverfahren, das gegenwärtig für die Beförde­
rung von Waren innerhalb der Gemeinschaft, zwi­
schen der Gemeinschaft und Österreich und der 
Schweiz sowie zwischen Österreich und der 
Schweiz angewandt wird, auf diejenigen EFTA-

Länder ausgedehnt wird, die dieses Verfahren noch 
nicht anwenden. 

IN DER ERWÄGUNG, daß zwischen Finnland,. 
Norwegen und Schweden auch die Nordische 
Transitregerung Anwendung findet, . 

HABEN BESCHLOSSEN, nachstehendes Über­
einkommen zu schließen: 

ALLGEMEINES 

Artikel! 

(1) In diesem Übereinkommen werden Bestim­
mungen für die Warenbeförderung zwischen der 
Gemeinschaft und den EFTA-Ländern sowie zwi­
schen den einzelnen EFI' A -Ländern festgelegt; zu 
diesem ZWeck wird ein gemeinsames Versandver­
fahreneingeführt, das unbeschadet der Art uno des 
Ursprungs für Waren gilt, die gegebenenfalls umge­
laden, weiterversandt oder gelagert werden. 

(2) Unbeschadet dieses Übereinkommens, insbe-. 
sondere seiner Bestimmungen über die Sicherheits­
leistung, gelten Warenbeförderungen innerhalb der 
Gemeinschaft als im gemeinschaftlichen Versand­
verfahren durchgeführt. 

(3) Vorbehaltlich der Artikel 7 bis 12 sind die 
Bestimmungen über dieses gemeinsame Versand­
verfahren in den Anlagen I und 11 zu diesem Über­
einkommen enthalten. 

(4 ) Versandanmeldungen und Versandpapiere 
tür das gemeinsame Versandvenahren müssen den 
Mustern in Anlage 111 entsprechen und nach Maß­
g~e dieseE_A~~g;e!~sges~l!t .~~rde~ ... 

Artikel 2 

(1) Als gemeinsam~s Versandverfahren wird 
nachstehend je nach Fall da~ T I-Verfahren oder 
das T 2-Verfahren bezeichnet. . 

(2) Das T 1-Verfahren kann für alle gemäß Arti­
kell Absatz 1 beförderten Waren angewendet wer-
den. ' 

250 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 94

www.parlament.gv.at



2 250 der Beilagen 

(3) Das T 2-Verfahren gilt für nach Artikel 1 
Absatz 1 beförderte Waren nur unter folgenden 
Voraussetzungen: 

a) in der Gemeinschaft, wenn die Waren die 
Voraussetzungen der Artikel 9 und 10 des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft erfüllen und keine 
Ausfuhrzollförmlichkeiten zur Gewährung 
von Erstattungen bei der Ausfuhr nach Län­
dern, die keine Mitgliedstaaten der Gemein­
schaft sind, im Rahmen der gemeinsamen 
Agrarpolitik erfüllt worden sind oder wenn 
die Waren unter den Vertrag über die Grün­
dung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl fallen und nach diesem Ver­
trag in der Gemeinschaft im freien Verkehr 
sind (Gemeinschaftswaren) ; 

b) in einem EFfA-Land, wenn die Waren in 
diesem EFfA-Land im,T 2-Verfahren einge­
troffen sind' und unter den besonderen Vor­
aussetzungen des Artikels 9 weiterversandt 
werden. ' 

( 4) Die in diesem Übereinkommen festgelegten 
besonderen Voraussetzungen für die Überführung 
vop. Waren in das T 2-Verfahren gelten auch für 
die Ausstellung von Versandpapieren T 2 L zum 
N~chweis des Gemeinschaftscharakters der Waren; 
Wilren, für die ein Versandpapier T 2 Lausgestellt 
wUrde; werden in der gleichen Weise behandelt wie 
im T 2-Verfahren beförderte Waren, wobei jedoch 
das Versandpapier T 2 L die Waren nicht zu beglei -
ten braucht. 

Artikel 3 

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens gelten als: 
a) "Versandverfahren" : ein Zollverfahren, in 

dem Waren unter zollamtlicher Überwa­
chung von einer Zollstelle in einem Land zu 
einer anderen Zollstelle im selben oder in 
einem anderen Land befördert werden, wobei 
'mindestens eine Grenze überschritten wird; 

b) "Land": jedes EFfA-Land und jeder Mit­
gliedstaat der Gemeinschaft: 

c) "Drittland" : jeder Staat, der .weder em 
EFf A-Land noch ein Mitgliedstaat der 
Gemeinschaft ist. 

(2) Für die Anwendung der in diesem Überein­
kommen festgelegten Bestimmungen über das T 1-
oder das T 2-Verfahren haben die EFfA~Länder 
sowie die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten 
die gleichen Rechte und Pflichten. 

Artikel 4 

(1) D~eses Übereinkommen gilt unbeschadet aller 
sonstigen internationalen Übereinkünfte über Ver­
sandverfahren, insbesondere des TIR -Verfahrens 
oder des Rheinmanifests, jedoch vorbehaltlich 
etwaiger Beschränkungen der Anwendung solcher 
Übereinkünfte für Warenbeförderungen zwischen 

zwei in der Gemeinschaft gelegenen Orten sowie 
vorbehaltlich etwaiger Beschränkungen für die 
Ausstellung von Versandpapieren T 2 L zum Nach­
weis des Gemeinschaftscharakters der Waren. 

(2) Dieses Übereinkommen gilt ferner unbescha­
det 

a) der Befördeqmg von Waren in einem Ver­
fahren der vorübergehenden Verwendung 
sowie 

b) Vereinbarungen über den Grenzverkehr. 

ArtikelS 

Besteht zwischen d~n Vertr:;tgsparteien und 
einem Drittland kein Abkommen, auf Grund des­
sen 'Waren, die zwischen den Vertragsparteien 
befördert werden, im T 1- oder T 2-Verfahren 
durch dieses Drittland durchgeführt werden kön­
nen, so kann ein solches Verfahren auf die Waren­
beförderung durch dieses Drittland nur angewenc 

det werden, wenn diese mit einem einzigen, im' 
Gebiet einer Vertragspartei ausgestellten Beförde­
rungspapier durchgeführt wird; das betreffende 

, Verfahren wird im Gebiet des Drittlandesausge­
setzt. 

Artikel 6 

Sofern die Anwendung der gegebenenfalls für 
die Waren geltenden Maßnahmen sichergestellt 
wird, können die Länder bestimmte Beförderungs­
arten im Rahmen des T 1- oder T 2-Verfahrens 
durch bilaterale oder multilaterale Übereinkünfte 
vereinJachen. Derartige Übereinkünfte sind der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
mitzuteilen, die die übrigen Länder hiervon in 
Kenntnis setzt. 

DURCHFÜHRUNG DES VERSAND­
VERFAHRENS 

Artikel 7 

(1 ) Vorbehaltlich besonderer Bestimmungen die­
ses Übereinkommens sind die zuständigen Zollstel­
len der EFfA-Länder befugt, die Aufgaben von 
Abgangszollstellen, Grenzübergangsstellen, Bestim­
mungszollstellen und Zollstellen der Bürgschaftslei­
stung wahrzunehmen. 

(2) Die zuständigen. Zollstellen der Mitgliedstaa­
ten der Gemeinschaft sind befugt, Versandpapiere 
T 1 und T 2 für Bestimmungszollstellen in den 
EFfA-Ländern auszustellen. Vorbehaltlich beson­
derer Bestimmungen dieses Übereinkommens sind 
sie auch zur Ausstellung, von Versandpapieren 
T 2 L für Waren befugt, die nach einem EFfA­
Land versandt werden. 

(3) Werden mehrere Warensendungen zusam­
mengestellt und als Sammelsendung mit einem ein­
zigen Beförderungsmittel im Sinne des Artikel 16 
Absatz 2 der Anlage I in einem T 1- oder T 2-Ver­
fahren durch einen Hauptverpflichteten von einer 
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250 der Beilagen 3 

Abgangszollstelle zu einer Bestimmungszollstelle 
befördert, um an einen und denselben Empfänger 
ausgeliefert zu werden, so kann eine Vertragspartei 
verlangen, daß für diese Sendungen - außer in 
begründeten AusnahmefäUen-' eine einzige Ver­
sandanmeldung T 1 oder T 2 abgegeben wird, der 
die entsprechenden Ladelisten beigefügt sind. 

(4) Unbeschadet der Verpflichtung, daß gegebe­
nenfalls der Gemeinschaftscharakter der Waren 
nachzuweisen ist, kann eine Person, die bei einer 
GrenzzollsteIle einer Vertragspartei die Ausfuhr­
zollförmlichkeiten erfüllt, nicht verpflichtet wer­
den, die Waren zum T 1- oder T 2-Verfahren 
anzumelden, unabhängig davqn, in welches Zoll­
verfahren sie bei der benachbarten GrenzzollsteIle 
überführt werden sollen. . 

(5) Unbeschadet der Verpflichtung, daß
c 

gegebe­
nenfalls der Gemeinschaftscharakter der Waren 
nachzuweisen ist, kann die GrenzzollsteIle einer 
Vertragspartei, bei der die Ausfuhrzollförmlichkei­
tenerfüllt werden, die Abfertigung zum T 1- oder 
T 2-Verfahren ablehnen, wenn dieses Verfahren 
bei der benachbarten GrenzzollsteIle enden soll. 

Artikel 8 

Bei Warenbeförderungen mit Versandpapieren ' 
Tl oder T 2 dürfen insbesondere bei Teilung, 
Umladung oder Zusammenstellung von Sendungen 
keine Waren zugeladen, entladen oder ausge­
tauscht werden. 

Artikel 9 

(1) Waren, die im T 2-Verfahren in ein EFTA­
Land verbracht werden, um gegebenenfalls in die­
sem Verfahren weiterversandt zu werden, müssen 
in diesem Land unter ständiger zollamtlicher über­
wachung bleiben, damit ihre Nämlichkeit oder ihr 
unveränderter Zustand gewährleistet wird. 

(2) Werden solche Waren aus einem EFTA­
Land, in dem sie in ein anderes Zollverfahren als 
ein Versandverfahren oder Zollagerverfahren üb~r­
führt worden sind, weiterversandt, so darf das 
T 2-Verfahren nicht angewandt werden. 

Dies gilt jedoch nicht für Waren, die zur Ausstel­
lung auf einer Messe oder einer ähnlichen öffentli­
chen Veranstaltung vorübergehend eingeführt wer­
den und nur solchen Behandlungen unterworfen 
worden sind, die zu ihrer Erhaltung erforderlich 
waren oder die in einer Teilung der· Sendung 
bestanden. 

(3) Werden Waren nach Lagerung in einem Zoll­
lagerverfahren aus einem EFTA-Land weiterver­
sandt, so darf das T 2'" Verfahren nur unter folgen­
den Voraussetzungen angewandt werden: 

Die Lagerdauer darf- fünf Jahre nicht über­
schritten haben; bei Waren der Kapitell bis 24 
der Nomenklatur für die EinreihuI1:S der Waren 
in die Zolltarife (Internationales UbereinKom-

men über das Harmonisierte System zur 
Bezeichnung und Codierung der Waren vom 
14.Juni 1983) ist sie jedoch auf sechs Monate 
beschränkt. 
Die, Waren müssen gesondert gelagert und dür­
fen nur solchen Behandlungen unterworfen 
worden sein, die zu ihrer Erhaltung erforderlich 
waren oder die in einer Teilung der Sendung 
bestanden, ohne daß dabei die Umschließungen 
erSetzt wurden. 
Die Behandlungen müssen unter zollamtlicher ' 
überwachung durchgeführt worden sein. 

( 4) Alle Versandpapiere T 2 oder T 2 L, die von 
einer Zollstelle eines EFTA-Landes ausgestellt wer­
den, müssen einen Hinweis auf die entsprechenden 
Versandpapiere T 2 oder T 2 L tragen, mit denen 
die Waren in dem betreffenden EFTA-Land einge­
troffen sind, und es sind sämtliche darin enthalte­
nen besonderen Vermerke zu übernehmen. 

Artikel 10 

(1) Sofern in Absatz 2 oder in den Anlagen 
nichts Gegenteiliges bestimmt wird, ist für alle T 1-
oder T 2-Verfahren eine Sicherheit zu leisten, die 
für alle bei dieser Beförderung berührten Länder 
~ültig ist. -

(2) Absatz 1 steht dem Recht der Vertragspar­
teien nicht entgegen, 

a) untereinander zu vereinbaren, bl{i nur ihr 
Gebiet berührenden T 1- oder T 2 -Verfahren 
auf die Sicherheitsleistung zu verzichten; 

b) für die Beförderungsstrecke zwischen der 
Abgangszollstelle und der ersten Grenzüber­
gangssteIle eines T 1- oder T 2-Verfahrens 
keine Sicherheit zu verlangen. 

(3) Für die Anwendung der PauschalbUrgschaft 
gemäß den Anlagen I und II gilt als "ECU" die 
Gesamtheit folgender Beträge: 

0,719 Deutsche Mark 
0,0878 Pfund Sterling 
1,31 Französische Franken 

140 Italienische Lire 
0,256 Holländische Gulden 
3,71 Belgische Franken 
0,14 Luxemburgische Franken 
0,219 Dänische Kronen 
0,00871 Irische Pfund 
1,15 ' Griechische Drachmen 

Der Wert der ECU in einer Währung entspricht 
der Summe der Gegenwerte der' im vorstehenden 
Unterabsatz angegebenen Beträge in dieser Wäh­
rung. 

Artikel 11 

(1) Die Nämlichkeit der Waren wird grundsätz­
lich durch Verschluß gesichert. 

" 
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4 250 der Beilagen 

(2) Der Verschluß erfolgt 
a) durch Raumverschluß, wenn das Beförde­

rungsmittel bereits auf Grund anderer Zoll­
vorschriften zugelassen oder von der 
Abgangszollstelle als verschlußsichet: aner­
kannt worden ist; 

b) im übrigen durch Packstückverschluß. 

(3) Als verschlußsicher können Beförderungsmit­
tel anerkannt werden. 

a) an denen Verschlüsse einfach und wirksam 
angebracht werden können; 

b) die so gebaut sind, daß keine Waren entnom­
men oder hinzugefügt werden können, ohne 
sichtbare Spuren des Aufbrechens zu hinter­
lassen oder den Verschluß zu verletzen; 

c). die keine Verstecke enthalten, in denen 
Waren verborgen werden können; 

d) deren Laderäume f~r,die Zollkontrolle leicht 
zugänglich sind. 

(4) Die AbgangszollsteIle kann vom Verschluß 
absehen, wenn die Nämlichkeit der Waren durch 
Beschreiben in der Anmeldung T 1 oder T 2 oder 
in den beigefügten Papieren unter Berücksichti-' 
gung etwaiger anderer Maßnahmen zur Nämlich­
keitssicherung festgestellt werden kann. 

Artikel 12 

(1) Bis zur Vereinbarung eines Verfahrens zum 
Austausch statistischer Angaben, das. sicherstellt, 
daß den EFfA-Ländern und den Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft die zur statistischen Erhebung 
der Durchfuhr notwendigen Angaben zur Verfü­
gung stehen, ist ein zusätzliches Exemplar des 
Exemplars Nr. 4 der Versandpapiere T 1 und T 2 
für statistische Zwecke bei folgenden Zollstellen 
abzugeben, es sei denn, daß eine Verttagspartei 
dessen Vorlage nicht verlangt: 

a) bei . der' ersten Grenzübergangsstelle jedes 
EFfA-Landes; . 

b) bei der. ersten Grenzübergangsstelle der 
Gemeinschaft, wenn die Waren in einem T 1-
oder T 2-Verfahren befördert werden, das in 
einem EFfA-Land begonnen hat. 

(2) Das vorgenannte. zusätzliche Exemplar ist 
jedoch nicht erforderlich, wenn die Waren nach 
Titel IV Abschnitt I der Anlage II. befördert wer­
den. 

(3) Der Hauptverpflichtete oder sein bevoll­
mächtigter Vertreter erteilen auf Verlangen den für 
die Durchfuhrstatistik zuständigen nationalen 
Dienststellen alle Auskünfte im Zusammenhang mit 
Versandpapieren T 1 oder T 2, die fÜr die statisti­
scheErhebung notwendig sind. 

AMTSHILFE 

Artikel 13 

(1) Die Zollbehörden der betreffenden Länder 
leiten einander alle verfügbaren Auskünfte zu, die 

für die Überprüfung der ordnungsgemäßen 
Anwendung des Übereinkommens erforderlich 
sind. 

(2) Soweit erforderlich, unterrichten die Zollbe­
hörden der betreffenden Länder einander über alle 
Feststellungen, Schriftstücke, Berichte, Nieder­
schriften und Auskünfte, die sich auf Beförderun­
gen im T 1- oder T 2-Verfahren beziehen, sowie 
über Unregelmäßigkeiten und Zuwiderhandlungen 
im Zusammenhang mit solchen Verfahren. 

Soweit erforderlich, unterrichten sie einander 
ferner über alle Feststellungen im Zusammenhang 
mit Waren, die unter die Amtshilfevorschriften fal­
len und' die sich in einem Zollagerverfahren befun­
den haben. 

(2) Liegt der Verdacht einer Unregelmäßigkeit 
oder Zuwiderhandlung im Zusammenhang mit 
Waren vor, die aus einem Land oder nach Durch­
fuhr durch ein Land oder nach Lagerung in einem 
Zollager in ein anderes Land verbracht worden 
sind, so erteilen die Zollbehörden der betreffenden 
Länder einander auf Ersuchen Auskunft über 

a) die Einzelheiten der -Warenbeförderung, 
wenn die betreffenden, Waren 

mit einem Versandpapier Tl, T 2 oder 
T2L in das ersuchte Land gelangt sind -
unabhängig von der Art ihrer Weir.erbe­
förderung -' 
oder 
von dort - unabhängig von der Art ihres' 
Verbringens in dieses Land - mit einem 
Versandpapier Tl, T 2 oder T 2 L wei­
terversandt worden sind; 

b) die Einzelheiten der Lagerung in einem Zoll­
lager, wenn die betreffenden Waren mit 
einem Versandpapier T 2 oder T 2 L in dieses 
Land gelangt oder von dort mit einem Ver­
sandpapier T 2 oder T 2 L weiterversandt 
worden sind. 

(4) In dem Ersuchen nach den Absätzen 1 bis 3 
ist anzugeben, auf welchen Fall oder welche Fälle 
es sich bezieht. 

(5) Ersucht die Zollbehörde eines Landes um 
Amtshilfe, die sie selbst nicht le~sten könnte, wenn 
sie darum ersucht würde, so weist sie in ihrem Ersu­
chen auf diesen Umstand hin. Es steht im Ermessen 
der ersuchten Zollbehörde, ob sie einem' solchen 
Ersu.chen nachkommen will. . 

(6) Die nach den Absätzen 1 bis 3 erhaltenen 
Auskünfte dürfen nur für die Zwecke dieses Über­
einkommens verwendet werden und genießen den 
Schutz, den das innerstaatliche Recht des Landes, 
das sie erhalten hät, für Auskünfte dieser Art 
gewährt. Diese Auskünfte dürren nur mit schriftli­
chem Einverständnis der Zollbehörde, die sie erteilt 
hat, und vorbehaltlich der von dieser Behörde ver­
fügten Einschränkungen anderweitig verwendet 
werden. 
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250 der Beilagen 5 

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS 

Artikel 14 

(1) Es wird ein Gemischter Ausschuß eingesetzt, 
in dem jede Vertragspartei dieses Übereinkommens 
vertreten ist. 

(2) Der Gemischte Ausschuß handelt in gegen­
seitigem Einvernehmen. 

(3) Der Gemischte Ausschuß tritt bei Bedarf, 
mindestens aber einmal jährlich zusammen. Jede 
Vertragspartei kann die Einberufung einer Tagung 
beantragen. 

(4) Der Gemischte Ausschuß gibt sich eine 
Geschäftsordnung, die unter anderem die Einberu­

. fung von Tagungen sowie die Ernennung des Vor­
sitzenden und die Dauer seiner Amtszeit regelt. 

(5) Der Gemischte Ausschuß kann Unteraus­
schüsse und Arbeitsgruppen einsetzen, die ihn bei 
seinen Aufgaben unterstützen. 

Artikel 15 

(1) ~er Gemischte Ausschuß hat die Aufgabe, 
dieses Ubereinkommen zu verwalten und seine ord­
nu'ngsgemäße Durchführung sicherzustellen. Dazu 
ist er von den Vertragsparteien in regelmäßigen 
Abständen über die praktischen Erfahrungen mit 
der Durchführung dieses Übereinkommens zu 
unterrichten; der Gemischte Ausschuß spricht 
Empfehlungen aus und faßt in den Fällen nach 
Absatz 3 Beschlüsse. 

(2) Er empfiehlt insbesondere: 
a) Änderungen dieses Übereinkommens mit 

Ausnahme der Änderungen im Sinne des 
Absatzes 3; 

b) alle anderen Maßnahmen, die zur Durchfüh-
rung des Übereinkommens erforderlich sind. 

(3) Er beschließt: 
a) Änderungen der Anlagen; 
b) Änderungen der Definition der ECU in Arti-

kellO Absatz 3; . 
c) sonstige Änderungen dieses Übereinkom­

mens, die infolge von Änderungen' der Anla­
gen notwendig werden; 

d) Maßnahmen gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 
Anlage I; 

e) Übergangsmaßnahmen im Falle des Beitritts 
neuer Mitgliedstaaten zur Gemeinschaft. 

Diese Beschlüsse werden von den Vertragspar­
teieri nach ihren eigenen Rechtsvorschriften durch­
geführt. 

(4) Hat ein Vertreter einer Vertragspartei im 
Gemischten Ausschuß einen Beschluß unter dem 
Vorbehalt der Erfüllung von verfassungsrechtlichen 
Bedingungen angenommen, so tritt der Beschluß, 
sofern darin kein Datum genannt ist, am ersten Tag 
des zweiten Monats nach Notifizierung der Aufhe­
bung des Vorbehalts in Kraft. 

VERSCHIEDENE UND SCHLUSSBESTIM­
MUNGEN 

Artikel 16 

Jede Vertragspartei trifft geeignete Maßnahme~, 
um eine wirksame und ausgewogene Durchführung 
des Übereinkommens sicherzustellen; sie berÜck­
sichtigt hierbei die Notwendigkeit, die den Beteilig­
ten aufzuerlegenden Förmlichkeiten so weit wie 
möglich zu vermindern sowie die Notwendigkeit, 
Schwierigkeiten, die aus der Anwendung dieser 
Bestimmungen gegebenenfalls erWachsen, einer all­
seitig zufriedenstelIenden Lösung zuzuführen. 

Artikel 17 

Die Veriragsparteien unterrichten einander über 
die Vorschriften, die sie zur Durchführung dieses 
Übereinkommens erlassen. 

Artikel 18 

Die Bestimmungen dieses Übereinkominens ste­
hen Einfuhr-, Allsfuhr- und Durchfuhrverboten 
oder -beschränkungen nicht entgegen, die von den 
Vertragsparteien oder von Mitgliedstaaten der. 
Gemeinschaft aus Gründen der öffentlichen Sitt­
lichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutz der 
Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren 
oder Pflanzen, des .nationalen Kulturguts von 
künstlerischem, geschichtlichem oder archäologi­
schem Wert und des gewerblichen und kommer­
.ziellen Eigentums gerechtfertigt sind. 

Artikel 19 

Die Anlagen und das Zusatzprotokoll sind 
Bestandteil dieses Übereinkommens. 

Artikel 20 

(1) Dieses Übereinkommen gilt für die Gebiete, 
in denen der Vertrag zur Gründung der Europäi~ 
sehen Wirtschaftsgemeinschaft angewendet wird, 
und nach Maßgabe jenes Vertrages einerseits sowie 
für die Gebiete der EFTA-Länder andererseits. 

(2) Dieses Übereinkommen gilt auch für das Für-. 
stentum Liechtenstein, solange das Fürstentum mit 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft durch 
einen Zollunionsvertrag verbunden ist. 

Artikel 21 

Jede Vertragspartei kann unter Einhaltung einer 
zwölfmonatigen Kündigungsfrist von diesem Über­
einkommen zurücktreten; die schriftliche Kündi­
gung ist an den Depositar zu richten, der sie den 
übrigen Vertragsparteien notifiziert. 

Artikel 22 

(1) Dieses' Übereinkommen tritt am 1. Jänner 
1988 in Kraft, sofern die Vertragsparteien bis zum' 
1. November 1987 ihre Annahmeurkunden bei dem 
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als Depositar fungierenden Sekretariat des Rates 
der Europäischen Gemeinschaften hinterlegt 
haben. 

(2) Tritt dieses Übereinkommen nicht am 1. Jän­
ner 1988 in Kraft, so tritt es am ersten Tag des 
zweiten Monats nach Hinterlegung' der .letzten 
Annahmeurkunde in Kraft. 

(3) Der Depositar notifiziert das Datum der 
Hinterlegung der Annahmeurkunde einer jeden 
V. ertrag.spart~i und das Datum des Inkrafttretens 
dieses überemkommens. 

Artikel 23 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Übereinkom­
mens treten die am 30. November 1972 bzw. am 
23. November 1972 geschlossenen Abkommen zwi­
schen Österreich bzw. der Schweiz und der 
Gemeinschaft zur Anwendung der Bestimmungen 
über das gemeinschaftliche Versandverfahren sowie 
das Abkommen vom 12. Juli 1977 zwischen der 
Gemeinschaft und diesen beiden Ländern über die 
Ausdehnung der Anwendung der Bestimmungen 
über das gemeinschaftliche Versandverfahren 
außer Kraft. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Abkommen gelten 
jedoch weiter für T1- oder T2-Verfahren, die vor 
Inkrafttreten dieses Übereinkommeris begonnen 
haben. 

(3) Die Nordische Transitregelung zwischen 
Finnland, Norwegen und Schweden tritt mit dem 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens außer Kraft. 

Artikel 24 

Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in 
dänischer, deutscher, englischer, französischer, 
griechischer, italienischer, niederländischer, portu­
giesischer, spanischer, finnischer, isländischer, nor­
wegischer und schwedischer Sprache abgefaßt, 
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich 
ist; es wird im Archiv des Sekretariats des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften hinterlegt; dieses 
übermittelt jeder Vertragspartei eine beglaubigte 
Abschrift. 

Geschehen zu Interlaken am 20. Mai 1987 

TITEL I 

ALLGEMEINES 

ArtikeIl 

Anlage I 

(1) Das in diesem, Übereinkommen festgelegte 
Versandverfahren gilt für Warenbeförderungen 
nach Maßgabe des Artikels 1 Absatz 1 des Überein­
kommens. 

(2) Vorbehaltlich des Artikels 2 des Übereinkom­
mens handelt es sich um ein T 1- oder ein T 2-Ver­
fahren. 

Artikel 2 bis 10 

(Diese Anlage enthält keine~Artikel2 bis 10.) 

Artikel 11 

Im Sinne dieses Übereinkommens sind 
a) der "Hauptverpflichtete" : ' 

die Person, die selbst oder durch einen befug­
ten Vertreter durch eine zollamtlich geprüfte 
Anmeldung die Abfertigung zu einem V er­
sandverfithren beantragt und damit gegen­
über den zuständigen Behörden die Haftung 
für die ordnungsgemäße Durchführung die­
ses Verfahrens übernimmt; 

b) "Beförderungsmittel": insbesondere 
Straßenfahrzeuge, Anhänger, Sattelan­
hänger, 
Eisenbahnwagen, 
Wasserfahrzeuge, 
Luftfahrzeuge, 
Behälter im Sinne des Zollabkom~ens 
über Behälter; 

c) 'die "Abgangszollstelle" : 
die Zollstelle, bei der das Versandverfahren 
beginnt; 

d} die "Grenzübergangsstelle" : 
die Eingangszollstelle eines Landes, das 
nicht das Abgangsland ist, 
sowie die Ausgangszollstelle einer V er­
tragspaitei, wenn im Verlauf eines Ver­
sandverfahrens die Sendung das Gebiet 
der betreffenden Vertragspartei über eine 
Grenze zwischen einer Vertragspartei 
und einem Drittland verläßt; 

e) die "Bestimmungszollstelle" : 
die Zollstelle, der die Waren zur Beendigung 
des Versandverfahrens zu gestellen sind; 

f} die "Zollstelle der Bürgschaftsleistung" : 
die Zollstelle, bei der eine Gesamtbürgschaft 
geleistet wird; 

g) die "Binnengrenze" : 
die gemeinsame Grenze zweie'r Vertragspar­
teien. 
Die Waren, die in einem Seehafen einer Ver­
tragspartei verladen und in einem Seehafen 
einer anderen Vertragspartei entladen wer­
den, werden als Waren, die eine Binnen­
grenze überschreiten, betrachtet, sofern die 
Verschiffung mit einem einzigen Beförde­
rungspapier erfolgt. 
Die Waren, die aus Drittländern auf dem 
Seeweg eintreffen und in einem Seehafen 
einer Vertragspartei umgeladen werd.en~ um 
in einem Seehafen einer anderen Vertrags­
partei entladen zu werden, gelten nicht als 
Waren, die eine Binnengrenze überschreiten. 

250 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 94

www.parlament.gv.at



250 der Beilagen 7 

TITELn 

TI-VERFAHREN 

Artikel 12 

(1) Sollen Waren im T 1" Verfahren befördert 
werden, so sind sie nach Maßgabe dieses Überein­
kommens mit einer Versandanmeldung T 1 zum 
Versand anzumelden. Die Versandanmeldung T 1 
ist die Anmeldung von Waren mit einem Vordruck 
nach den Mustern in Anlage III. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Vordruck T 1 kann 
gegebenenfalls durch einen oder mehrere Ergän­
zungsvordrucke T 1 bis nach den Mustern in 
Anlage 111 ergänzt werden. 

(3) Die Vordrucke T 1 und T 1 bis sind in einer 
von den zuständigen Behörden des Abgangslandes 
zugelassenen Amtssprache der Vertragsparteien zu 
drucken und auszufüllen. Soweit erforderlich, kön­
nen die zuständigen Behörden eines durch das 
T I-Verfahren berührten Landes die Übersetzung 
in die Amtssprache oder in eine der Amtssprachen 
dieses Landes verlangen. 

(4) Die Versandanmeldung T 1 ist von demjeni­
gen, der die Abfertigung zum T I-Verfahren bean­
tragt, oder seinem bevollmächtigten Vertreter zu 
unterzeichnen; sie ist der Abgangszollstelle in min­
destens drei Exemplaren vorzulegen. 

(5) Der Versandanmeldung TI beigefügte 
ergänzende Unterlagen sind Bestandteil der Anmel­
dung. 

(6) Der Versandanmeldung TI ist das Beförde­
rungspapier beizufügen. 

Die Abgangszollstelle kann auf die Vorlage die­
ses Papiers bei der Erfüllung der Zollförmlichkei­
ten verzichten. Das Beförderungspapier ist jedoch 
während der Beförderung den Zollstellen auf Ver­
langen jederzeit vorzulegen. 

(7) Schließt sich das T 1-Verfahren im Abgangs­
land einem anderen Zollverfahren an, so ist in der 
Versandanmeldung T 1 auf dieses Verfahren oder 
auf die entsprechenden Zollpapiere hinzuweisen. 

Artikel 13 

Der Hauptverpflichtete hat 
a) die Waren innerhalb der vorgeschriebenen 

Frist unter Beachtung der von den zuständi­
gen Behörden zur Nämlichkeitssicherung 
getroffenen Maßnahmen unverändert der 
Bestimmungszollstelle zu gestellen; 

b) die Vorschriften über das T I-Verfahren und 
über den Versand in den bei der Beförderung 
berührten Ländern einzuhalten. 

Artikel 14 

(1) Jedes Land kann vorsehen, daß das Versand­
papier T 1 nach von ihm festzulegenden Bedingun­
gen für einzelstaatliche Verfahren verwendet wird. 

(2) Die ergänzenden Angaben, die hierzu von 
einer anderen Person als dem Hauptverpflichteten 
in dem Versandpapier T 1 eingetragen werden, 
sind gemäß den einzelstaadichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften nur für diese Person verbind­
lich. 

Artikel 15 

(Diese Anlage enthält keinen Artikel 15.) 

Artikel 16 

(1) Dasselbe Beförderungsmittel kann verwendet 
werden, um Waren bei mehreren Abgangszollstel­
len zu laden und bei mehreren Bestimmungszoll­
stellen zu entladen. 

(2) In einer Versandanmeldung T 1 dürfen nur 
die Waren aufgeführt werden, die auf ein einziges 
Beförderungsmittel verladen worden sind oder ver­
laden werden sollen und die dazu bestimmt sind, 
von derselben Abgangszollstelle .. zu derselben 
Bestimmungszollstelle befördert zu werden. 

Im Sinne von Unterabsatz 1 gelten die nachste­
henden Beförderungsmittel als ein einziges Beför~ 
derungsmittel, sofern mit ihnen Waren befördert 
werden, die zusammenbleiben sollen: 

a) ein Straßenfahrzeug mit einem oder mehre-
ren Anhängern oder Sattelanhängern, 

b) mehrere Eisenbahnwagen, -
c) Schiffe, die eine Einheit bilden, 
d) Behälter, die auf ein Beförderungsmittel im 

Sinne dieses Artikels verladen worden sind. 

Artikel 17 

(1) Die Abgangszollstelle trägt die Versandan­
meldung T 1 ein, bestimmt die Frist, innerhalb 
derer die Waren_d~r Bestimmungszollstelle zu 
gestellen sind, und sichert die Nämlichkeit in der 
erforderlichen Weise. 

(2) Sie versieht die Versandanmeldung T 1 mit 
den entsprechenden Angaben, behält das für sie 
bestimmte Exemplar und händigt die übrigen 

. Exemplare dem Hauptverpflichteten oder dessen 
Vertreter aus. 

Artikel 18 

(Diese Anlage enthält keinen Artikel 18.) 

. Artikel 19 

(1) Die dem Hauptverpflichteten oder seinem 
Vertreter von der Abgangszollstelle ausgehändig­

, ten Exemplare des Versandscheins T 1 müssen die 
Waren bei der Beförderung begleiten. 

(2) Die Beförderung hat über die im Versand­
schein T 1 angegebenen Grenzübergangsstellen zu 
erfolgen. Andere Grenzübergangsstellen . können 
benutzt werden, soweit dies gerechtfertigt ist. 
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8 250 der Beilagen 

(3) Jedes Land kann auf seinem Gebiet zur Über­
wachung Beförderurigswege bestimmen. 

(4) Jedes Land übermittelt der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften das Verzeichnis der 
für T I-Verfahren zuständigen Zollstellen und 
deren Öffnungszeiten. 

Die Kommission teilt diese Angaben den ande­
ren Ländern mit. 

Artikel 20 

Die Exemplare des Versandscheins T 1 sind in 
jedem Land den Zollstellen auf Verlangen vorzule­
gen; die Zollstellen können prüfen, ob noch ein 
ordnungsmäßiger Verschluß vorliegt. Die Waren 

. werden nicht beschaut, es sei denn, daß der Ver­
dacht einer Unregelmäßigkeit besteht, die zu Miß­
bräuchen fühn;n könnte. 

Artikel 21 

Die Sendung ist bei jeder Grenzübergangsstelle 
unter Vorlage der Exemplare des Versand­
scheins T 1 vorzuführen. 

Artikel 22 

(1) Der Beförderer hat bei jeder Grenzüber­
gangssteIle einen Grenzübergangsschein abzuge­
ben. Das Muster des Grenzübergangsscheins . ist in 
Anlage II festgelegt. . 

(2) Die Grenzübergangsstellen beschauen die 
Waren nicht, es sei denn, daß der Verdacht einer 
Unregelmäßigkeit besteht, die zu Mißbräuchen 
führen könnte. 

(3) Erfolgt die Beförderung entsprechend Arti­
kel 19 Absatz 2 über eine andere als die im Ver­
sandschein T 1 angegebene Grenzübergangsstelle, 
so übersendet diese Zollstelle den Grenzübergangs­
schein unverzüglich der im Versandschein T 1 
angegebenen Grenzübergangsstelle. 

Artikeln 

Werden Waren bei einer Zwischenzollstelle 
zugeladen oder entlad~n, so sind die von d~r oder 
den Abgangszollstellen ausgehändigten Exemplare 
des Versandscheins T 1 vorzulegen. 

Artikd 24 

(1) Die in einem Versandschein TI aufgeführten 
Waren können ohne neue Anmeldung unter Auf­
sicht einer Zollstelle des Landes, auf dessen Gebiet 
die Umladung erfolgt, auf ein anderes Beförde­
rungsmittel umgeladen werden. Die Zollstelle trägt 
in diesem Fall im Versandschein T 1 einen Vermerk 
em. 

(2) Die Zollstelle' kann unter den von ihr festge­
legten Voraussetzungen die Umladung ohne zoll­
amtliche Aufsicht zulassen. Bei einer solchen Umla-

, dung hat der Beförderer den Versandschein T 1 
mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen 
,und die nächste Zollstelle, der die Waren vorzufüh­
ren sind, zu unterrichten, damit die Umladung zoll­
amtlich b~scheinigt wird. 

Artikel 25 

(1) Wird während der Beförderung der Ver­
schluß ohne Absicht des Beförderers verletzt, so hat 
dieser in dem Land, in dem sich d~s Beförderungs­
mittel befindet, von einer Zollstelle, wenn eine sol­
che .in der Nähe ist, andernfalls von einer anderen 
befugten Behörde, so schriell wie möglich ein Pro- . 
tokoll aufnehmen zu lassen. Soweit möglich wer­
den neue Verschlüsse angelegt . 

I 
(2) Bei Unfällen, die eine Umladung auf ein 

anderes Beförderungsmittel erfordern, gilt Arti­
kel24. 

Wenn keine Zollstelle in der Nähe ist, kann eine 
andere befugte Behörde nach Maßgabe von Arti­
kel24 Absatz 1 tätig werden. 

(3) Zwingt eine unmittelbar drohende Gefahr 
zum -sofortigen teilweisen oder völligen Entladen, 
so kann der Beförderer in eigener Verantwortung 
handeln. Er hat dies im Versandschein T 1 zu ver­
merken. Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Kann der Beförderer auf Grund eines Unfalls 
oder eines anderen Vorfalls während der Beförde­
rung die Frist nach Artikel 17 nicht einhalten, so 
hat er die in Absatz 1 genannte zuständige Behörde 
so schnell wie möglich zu benachrichtigen.· Diese 
Behörde trägt einen entsprechenden Vermerk Im 
Versandschein T 1 ein. 

Artikel 26 

(1) Die Bestimmungszollstelle vermerkt auf den 
Exemplaren des Versandscheins T 1 das Ergebnis 
ihrer Prüfung und sendet der Abgangszollstefle 
unverzüglich ein Exemplar zurück; das andere 
Exemplar verbleibt bei der Bestimmungszollstelle. 

(2) (Dieser Artikel enthält keinen Absatz 2.). 

(3) Werden Waren der Bestimmungszollstelle 
erst nach Ablauf der von der Abgangszollstelle fest­
gesetzten Frist gestellt, so gilt diese Frist als 
gewahrt, sofern gegenüber der Bestimmungszoll-

. stelle glaubhaft gemacht wird, daß die Nichteinhal­
tung auf vom Beförderer oder Hauptverpflichteten 
nicht zu vertretende Umstände zurüc~uführen ist. 

(4) Unbeschadet der Artikel34 und 51 der 
Anlage II kann ein T I-Verfahren bei einer anderen 
als der im Versandschein T 1 angegebenen Zoll­
stelle beendet werden, wenn beide Zollstellen zu 
derselben Vertragspartei gehören. Diese Zollstelle 
wird damit Bestimmungszollstelle. 

Erweist es sich in Ausnahmefällen als erforder­
lich, daß Waren mi~ der Absicht der Beendigung 
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der Beförderung bei einer anderen als der im Ver­
sandschein T 1 angegebenen Zollstelle gestellt wer­
den, die' nicht zu derselben Vertragspartei gehört, 
so kann die Zollstelle, . bei der die Waren gestellt 
werden, den Wechse! der Bestimmungszollstelle 
genehmigen. Die neue Bestimmungszollstelle bringt 
im Feld "Prüfung durch die Bestimmungszollstelle" 
des Rückscheins des Versandpapiers T 1 zusätzlich 
zu den üblichen Vermerken der Bestimmungszoll­
stelle einen der nachstehenden Vermerke an: 

"U nstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung ... 
(Name und Land)" 
"Differences: office where goods were present­
ed ... (name and country)" 
"Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev 
frembudt ... (navn og land)" 
"Lltl:.upop{;~: ElLnopeulLa'ta npocrKolLLcrß{;Vta 
o'to 'teAffiveio ... (övolLa Kat X ropa)" 
"Differences: marchandises presentees au 
bureau ... (nom et pays)" 
"Differenze: ufficio al quale sono state presen­
tate le meici ... (norne e paese)" 
" VerschilIen: kantoor waar de goederen zijn 
aangebracht ... (naam en land)" 
"Diferencias: mercancias presentadas 'en la 
aduana ... (nombre y pais)" 
"Diferenc;:as :mercadorias apresentadas ao escri­
torio ... (norne e pais)" 
"Muntos: toimipaikka,jossa tavarat esitetty ... 
(nimi ja maa)" 
"Breying: Tollstj6raskrifstofa 0ar sem vörum 
var framvisact ... (nafn of land)" 
"Forskjell: det tollsted hvor varene ble frem­
lagt ... (navn og land)" 
"Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes ... 
(namn och land)" 

Ein solcher Wechsel der Bestimmungszollstelle 
wird jedoch nicht genehmigt, wenn der Versand­
schein T 1 mit einem der nachstehenden Vermerke 
versehen ist: 

,,Ausgang aus der GemeinschaftBeschränkun­
gen unterworfen" 
"Export from the Community subject to restric­
tions", 
"Udf0rsel fra F:ellesskabet undergivet restrik­
tioner" 
"ESOöo~ anö TllV KOLVöTll'ta U1tOKeilL{;V11 oe 
1tepLOpOlLoU~" 
"Sortie da la Communaute soumise ades 
restrictions" 
"Uscita dalla Comunita assoggettata a restri­
zioni" 
"Verlaten van de Gemeenschap aan beperkin-
gen onderworpen" ' 
"Salida de la CQmunidad sometida a restriocio­
nes" 
"Saida da Comunidade sujeita a restric;:äes" 
,,Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhe­
bung unterworfen" 

"Export from the Community subject to duty" 
"Udf0rsel fra F:ellesskabet betinget af afgiftsbe-
taling" ' 
"ESOöo~ a1tö TllV KOLVöTll'ta u1toKeilL{;VTl oe 
emßapuvoTl" , 
"Sortie de la Communaute soumise a imposi­
tion" 
"Uscita dalla Comunita assoggettata a tassa-
. " ZlOne 

"Verlaten van de Gemeenschap aan belasting­
heffing onderworpen" 
"Salida de la Comunidad sujeta a pagode dere­
chos" 
"Saida da Comunidade sujeita a pagamento de 
imposicäes" 

Die Abgangszollstelle erledigt den Versand­
schein Tl erst, nachdem alle sich aus dem Wechsel 
der Bestimmungszollstelle ergebenden Verpflich­
tungen erfüllt worden sind. Sie unterrichtet den 
Sicherungsgeber gegebenenfalls über die Nichterle­
digung. 

Artikel 27 

(1) Soweit in dieser Anlage nichts anderes 
bestimmt ist, hat der Hauptverpflichtete eine 
Sicherheit zu leisten, damit die Erhebung der Zölle 
und anderen Abgaben sichergestellt wird, die ein 
Land für die Waren beanspruchen könnte, die sein 
Gebiet bei einem T I-Verfahren berühren. 

(2) Die Sicherheit kann für mehrere T I-Verfah­
ren als Gesamtbürgschaft oder für jedes Tl-Ver­
fahren einzeln geleistet werden. 

(3) Vorbehaltlich des Artikels 33 Absatz 2 
besteht die Sicherheitsleistung in einer selbstschuld­
nerischen Bürgschaft einer natürlichen oder juristi­
schen dritten Person, die in dem· Land, in dem die 
Sicherheit geleistet wird, ansässig und von diesem 
Land als Steuerbürge zugelassen ist. 

Artikel 28 

(1) Die Person, die nach ,Artikel 27 die Bürg­
schaft übernimmt, ist verpflichtet, in den Ländern, 
deren Gebiet bei einem T I-Verfahren berührt 
wird, eine natürliche oder juristische dritte Person 
zu benennen, die die Mitburgschaft übernimmt. 

Dieser Mitbürge muß in dem betreffenden Land 
ansässig sein und sich selbstschuldnerisch zUr Zah­
lung der Zölle und sonstigen Abgaben verpflichten, 
die dort beansprucht werden könnten. 

(2) Die Anwendung des Absatzes 1 hängt von 
einem Beschluß des Gemischten Ausschusses ab; 
dieser beschließt, nachdem geprüft worden ist, 
unter welchen Bedingungen die Vertragsparteien 
ihre Ansprüche auf Grund von Artikel 36 haben 
durc~setzen können. 
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Artikel 29 

(1) Die in Artikel 27 Absatz 3 genannte Bürg­
schaft ist je nach ihrer Art in einer Urkunde zu lei­
sten, die dem Muster I oder II im Anhang zu dieser 
Anlage entspricht. 

(2) Wenn es die einzelstaatlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften oder Handelsbräuche 
erfordern, kann jedes Land zulassen, daß die Bürg­
schaft in anderer urkundlicher Form geleistet wird, 
sofern damit die gleichen Rechtswirkungen wie mit 
der im Muster vorgesehenen Bürgschaftsurkunde 
erzielt werden. 

Artikel 30 

(1) Die Gesamtbürgschaft ist bei einer Zollstelle 
der Bürgscliaftsleistung zu leisten. 

(2) Die Zollstelle der Bürgschaftsleistung 
bestimmt die Bürgschaftssumme, nimmt die Bürg­
schaftserklärung an und erteilt dem Hauptver­
pflichteten die Bewilligung, im Rahmen der Bürg­
schaft T 1-Verfahren von jeder beliebigen 
Abgangszollstelle aus durchzuführen. 

(3) Jede Person, der eine Bewilligung erteilt wor­
den ist, erhält hierüber unter den von den zuständi­
gen Behörden der betreffenden Länder festgelegten 
Bedingungen eine Bürgschaftsbescheinigung in 
einem oder mehreren Exemplaren. Das Muster der 
Bürgschaftsbescheinigung ist in Anlage II beige­
fügt. 

(4) In jeder Versandanmeldung T 1 ist auf diese 
Bescheinigung hinzuweisen. 

Artikel 31 

(1) Die Zollstelle det Bürgschaftsleistung kann 
die Bewilligung widerrufen, wenn die Vorausset­
zungen, unter denen sie erteilt wurde, nicht mehr 
vorliegen. . 

(2) Jedes Land teilt der Kommission der Euro­
päischen Gemeinschaften den Widerruf von Bewil­
ligungen mit. 

Die Kommission setzt die übrigen Länder davon 
in Kenntnis. 

Artikel 32 

(1) Jedes Land kann zulassen, daß die natürliche 
oder juristische dritte Person, die nach Maßgabe 
der Artikel 27 und 28 die Bürgschaft übernimmt, 
sich - gleichgültig, wer Hauptverpflichteter ist -
in einer einzigen Urkunde in Höhe eines Pauschbe­
trags von 7 000 ECU je Anmeldung zur Zahlung 
der Zölle und anderen Abgaben verpflichtet, die bei 
dem im Rahmen seiner Verpflichtung durchgeführ­
ten T 1-Verfahren gegebenenfalls beansprucht wer­
den können. Der Pauschbetrag wird von der 
Abgangszollstelle höher festgesetzt, wenn die 
Beförderung der Waren erhöhte Risiken in sich 

birgt; dabei ist insbesondere die- Belastung durch 
Zölle und andere Abgaben zu berücksichtigen, 
denen die Waren in einem oder mehreren Ländern 
unterliegen. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Bürgschaft ist in 
einer Urkunde zu leisten, die dem Muster III im 
Anhang zu dieser Anlage entspricht. 

(2) Die im Rahmen dieses Übere.inkommens 
anwendbare Europäische Rechnungseinheit wird 
einmal jährlich in die einzel staatlichen Währungen 
umgerechnet. 

(3) In Anlage II werden festgelegt: 
a) die Warenbeförderungen, für die eine Erhö­

hung des Pauschbetrags in Betracht kommen 
könnte, sowie die Voraussetzungen, unter 
denen die Erhöhung vorgenommen wird; 

b) die Bedingungen, unter denen der Nachweis 
erbracht wird, daß' die Sicherheit nach 
Absatz i für ein bestimmtes T 1-Verfahren 
gilt; 

c) die Bedingungen für die Anwendung des 
Gegenwerts der Europäischen Rechnungsein­
heit in einzelstaatlichen Währungen. 

Artikel 33 

(1) Die Sicherheit für ein einzelnes T 1-Verfah-, 
ren ist bei der Abgangszollstelle zu leisten. 

(2) Die Sicherheit kann bar hinterlegt werden. 
Die zuständigen Behörden der betreffenden Länder 
bestimmen die Höhe der Barsicherheit, sie ist bei 
jeder Grenzübergangsstelle im Sinne von Artikel 11 
Buchstabe d) erster Gedankenstrich zu erneuern. 

Artikel 34 

Unbeschadet einzel staatlicher Vorschriften, die 
für weitere Fälle eine Befreiung vorsehen, wird der 
Hauptverpflichtete von den zuständigen Behörden 
der betreffenden Länder von der Entrichtung der 
Zölle und anderen Abgaben befreit: 

a) für Waren, die nachweislich durch höhere 
Gewalt oder durch ein zufälliges Ereignis 
untergegangen sind; 

_ b) für behördlich anerkannte Fehlmengen, die 
auf Grund der Eigenart der Waren entstan­
den sind, 

Artikel 35 

Der Sicherungsgeber ist von seinen Verpflichtun­
gen gegenüber dem Land, dessen Gebiet bei der 
Beförderung im T 1-Verfahren berührt wurde, 
befreit, wenn der Versandschein T 1 bei der 
Abgangszollstelle erledigt worden ist. 

Der Sicherungsgeber ist auch nach Ablauf einer 
Frist von zwölf Monaten, vom Zeitpunkt der Regi­
strierung des Versandpapiers T 1 an gerechnet, von 
seinen Verpflichtungen befreit, wenn er von den 
zuständigen Zollbehörden des Abgangslandes nicht 
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über die Nichterledigung des Vefsandscheins T 1 
unterrichtet worden ist. 

Ist der Sicherungs geber durch die zuständigen 
Zollbehörden innerhalb der in Absatz 2 bezeichne­
ten Frist über die Nichterl~dig)Jng des Versand­
scheins T 1 unterrichtet worden, so ist ihm ferner 
mitzuteilen, daß er die Beträge zu entrichten hat 
oder zu entrichten haben wird, für die er im Hin­
blick auf das betreffende T I-Verfahren haftet. 
Diese Mitteilung muß dem Sicherungsgeber späte­
stens drei Jahre nach der Registrierung des Ver­
sandpapiers T 1 zugehen. In Ermangelung einer 
Mitteilung innerhalb der vorstehend genannten 
Frist ist der Sicherungsgeber ebenfalls von seinen 
Verpflichtungen befreit. 

Artikel 36 

(1) Wird festgestellt, daß im Verlauf eines 
T I-Verfahrens in einem bestimmten Land Zuwi­
derhandlungen begangen worden sind, so werden 
hierdurch fällig gewordene Zölle und andere Abga­
ben - unbeschadet der Strafverfolgung - von die­
sem Land nach dessen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften erhoben. ' 

(2) Steht der Ort der Zuwiderhandlung nicht 
fest, so gilt sie als begangen, 

a) wenn sie während eines T I-Verfahrens bei 
einer Grenzübergangsstelle an einer Binnen­
grenze festgestellt wird: in dem Land, das das 
Beförderungsmittel oder die Waren zuletzt 
verlassen haben; . 

b) wenn sie während eines T I-Verfahrens bei 
einer Grenzübergangsstelle im Sinne von 
Artikel 11 Buchstabe d) zweiter Geda'nken­
strich festgestellt wird: in dem Land, zu dem 
diese Grenzübergangsstelle gehört; 

c) wenn sie während eines T I-Verfahrens auf 
dem Gebiet eines Landes nicht bei der Grenz­
übergangsstelle, sondern an einer anderen 
Stelle festgestellt wird: in dem Land, in dem 
diese Feststellung getroffen worden ist; 

d) wenn die Sendung nicht der' Bestimmungs­
zollstelle gestelltworden ist: in dem Land, in 
das das Beförderungsmittel oder die Waren 
zuletzt nachweislich auf Grund der Grenz­
übergangsscheine gelangt sind; 

e) wenn die Zuwiderhandlung nach Durchfüh­
rung eines T I-Verfahrens festgestellt wird: 
in dem Land, in dem diese Feststellung 
getroffen worden ist. 

Artikel 37 

(1) Die von den Zollbehörden eines Landes ord­
nungsgemäß ausgestellten Versandscheine T 1 und 
die von diesen Behörden zur Nämlichkeitssiche­
rung getroffenen Maßnahmen haben in den ande­
ren Ländern die gleiche rechtliche ,Wirkung wie die 
von den Zollbehörden ausgestellten Versand~ 
scheine T 1 und zur Nämlichkeitss,icherung getrof­
fenen Maßnahmen. 

(2) Feststellungen der zuständigen Behörden 
eines Landes bei Prufungen im Rahmen eines 
T I-Verfahrens haben in den anderen Ländern die 
gleiche Beweiskraft wie Feststellungen der zustän­
digen Behörden dieser Länder. 

Artike138 

(Diese Anlage enthält keinen Artikel 38.) 

TITEL III 

T 2-VERFAHREN 

Artike139 

(1) Sollen Waren im T 2-Verfahren befördert 
werden, so sind sie nach Maßgabe dieses Überein­
kommens mit einem Vordruck nach den Mustern 
in Anlage III zum Versand anzumelden. 

Die Anmeldung entsprechend Unterabsatz 1 
trägt die Kurzbezeichnung "T 2". Bei Verwendung 
von Ergänzungsvordrucken muß die Kurzbezeich­
nung "T 2 bis" auf diesen Vordrucken angegeben 
sem. 

(2) Titel II gilt sinngemäß für das T 2-Verfahren. 

Artikel 40 und 41 

(Diese Anlage enthält keine Artikel 40 und 41.) 

TITEL IV 

SONDERVORSCHRIFTEN FÜR BESTIMMTE 
BEFÖRDERUNGSARTEN 

Artikel 42 

(1) Die Eisenbahnen der betreffenden Länder 
sind von der Pflicht zur Sicherheitsleistung befreit. 

(2) Artikel 19 Absätze 2 und 3, Artikel 21 und 
Artikel 22 sind auf die Warenbeförderung iin 
Eisenbahnverkehr nicht anzuwenden. ' 

(3) Im Falle des Artikels 36 Absatz 2 Buch­
stabe d) ersetzen die Anschreibungen der Eisenbah­
nen die Grenzübergangsscheine. 

Artikel 43 
(1) Für die Warenbeförderung auf dem Rhein 

und den Rheinwasserstraßen ist keine Sicherheit zu 
leisten. 

(2) Jedes Land kann bei der Warenbeförderung 
auf anderen in seinem Gebiet gelegenen Wasser­
straßen 'auf die Sicherheitsleistung verzichten. Es 
teilt die hierzu getroffenen Maßnahmen der Kom­
mission der Europäischen Gemeinschaften mit; 
diese unterrichtet die anderen Länder. 
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Artikel 44 

(1) Auf Waren, die bei der Beförderung eine Bin­
nengrenze im Sinne von Artikel 11 Buchstabe g) 
Unterabsatz 2 überschreiten, braucht das T 1- oder 
T 2-Verfahren nicht angewandt zu werden, bevor 
sie die genannte Grenze überschreiten. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Beförderung 
der Waren auf dem Seeweg im Rahmen eines einzi­
gen Beförderungsvertrags nach der Anlandung im 
Entladehafen eine Beförderung auf dem Landweg 
oder auf Binnengewässern in einem Versandverfah­
ren folgen soll, sofern die Weiterbeförderung von 
diesem Hafen nicht auf Grund des Rheinmanifestes 
erfolgen soll. 

(3) Bei Waren, die vor dem Überschreiten der 
Binnengrenze in das T 1" oderT 2-Verfahren über-, 
führt worden sind, wird die Wirkung dieses Ver­
fahrens während der Beförderung auf dem Seeweg 
'ausgesetzt. 

(4) Für die Beförderung im Seeverkehr ist keine 
Sicherheit zu leisten. 

Artikel 45 

(1) I Das T 1- oder T 2-Verfahren ist für die 
Warenbeförderung im Luftverkehr nicht zwingend 
vorgeschrieben, wenn die Waren keinen Maßnah­
men zur Überwachung ihrer Verwendung oder 
ihrer Bestimmung unterliegen. 

(2) Erfolgt die Beförderung im T 1- oder 
T 2-Verfahren ganz oder zum Teil auf dem Luft­
weg, so ist für die Beförderung im Luftverkehr, die 
von Unternehmen durchgeführt wird, die in den 
betreffenden Ländern zur gewerblichen Beförde­
rung im Linien- oder Nichtlinienverkehr zugelas­
sen sind, keine Sicherheit zu leisten. 

Artikel 46 

(1) Das T 1- oder T 2 -Verfahren ist für die 
Warenbeförderung durch Rohrleitungen nicht 
zwingend vorgeschrieben. 

(2) Erfolgt die Beförderung durch Rohrleitungen 
in einem der genannten Verfahren, so ist keine 
Sicherheit zu leisten. 

Artikel 47 
c 

(Diese Anlage enthält keinen Artikel 47.) 

TITEL V 

SONDERVORSCHRIFfEN FÜR POSTSEN­
DUNGEN 

Artikel 48 

(1) Abweichend von Artikel 1 ist das T 1- oder 
T 2-Verfahren auf Postsendungen (einschließlich 
Postpakete) nicht anzuwenden. 

(2) (Dieser Artikel enthält keinen Absatz 2.). 

'TITEL VI 

SONDE;RVORSCHRIFfEN FÜR VON REI­
SENDEN MITGEFÜHRTE ODER IN IHREM 
SONSTIGEN REISEGEPÄCK ENTHALTENE 

WAREN 

Artikel 49 

(1) Das T 1- oder T 2-Verf~hren ist für die 
Beförderung von Waren, die Reisende mitführen 
oder die in ihrem sonstigen Reisegepäck enthalten 
sind, nicht zwingend vorgeschrieben, wenn es sich 
um Waren handelt, die nicht zu kommerziellen _. 
Zwecken bestimmt sind. 

(2) (Dieser Artikel enthält keinen Absatz 2,), 

Artikel 50 bis 61 

(Diese Anlage enthält 'keine Artikel SO bis 61.). 
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ANHANG 

Dieser Anhang enthält die Vordruckmuster der Bürgschaftsurkunden für die verschiedenen Bürg­
schaftssysteme, die im Rahmen des gemeinsamen und des gemeinschaftlichen Versandverfahren anwend­
bar sind 

MUSTER I 

GEMEINSAMES VERSANDVERFAHREN/GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN 

BÜRGSCHAFTSURKUNDE 

(Gesamtbürgschaft für mehrere Versandverfahren im Rahmen des Übereinkommens über ein gemeinsa­
mes Versartdverfahren/mehrere gemeinschaftliche Versandverfahren im 'Rahmen der einschlägigen 

Gemeinschaftsvorschriften ) 

1. BÜRGSCHAFTSERKLÄRUNG 

1. Der (Die) Unterzeichnete ....................................................................................................................................................................... 1) 
"-

mit Wohnsitz (Sitz) in ................................................................................................................................................................................ 2) 

leistet hiermit bei der Zollstelle der Bürgschaftsleistung ..................................................................................................... .. 
bis zum Höchstbetrag von ................................................................................................ selbstschuldnyrische Bürgschaft 
gegenüber dem Königreich Belgien, dem Königreich Dänemark, der Bundesrepublik Deutschland, 
der Republik Griechenland, dem Königreich Sp.anien, der Französischen Republik, Irland, der Ita­
lienischen Republik, dem Großherzogtum Luxemburg, dem Königreich der Niederlande, der Por­
tugiesischen Republik, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, der Republik 
Österreich, der Republik Finnland, der Republik Island, dem Königreich Norwegen,dem König­
reich Schweden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 3) für die Beträge, die der Hauptver-
pflichtete ............................................................................................................................................................................................................... 4) 
den genannten Staaten auf Grund von Zuwiderhandlungen, die im Verlauf eines von ih'm durchge­
führten Versandverfahrens im Rahmen des Übereinkommens über ein gemeinsames Versandver­
fahren/im Rahmen des gemeinschaftlichen Versandverfahrens begangen worden sind, insgesamt 
an Zöllen, Steuern, Abschöpfungen und anderen Abgaben - mit Ausnahme von Geldstrafen oder 
Bußgeldern - schuldet oder schulden wird, und zwar bezüglich der Haupt- oder Nebenverbind­
lichkeiten, der Unkosten und der Zuschläge., 

2. Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich, binnen einer Frist von dreißig Tagen nach d,er ersten 
schriftlichen Aufforderung der zuständigen Behörden der unter Nummer 1 genannten Staaten die 
geforderten Beträge bis zu dem angeführten Höchstbetrag ohne Aufschub zu zahlen, sofern er 
(sie) oder ein anderer Beteiligter vor Ablauf dieser Frist nicht den zuständigen Behörden gegen­
über nachgewiesen hat, daß im Verlauf des Versandverfahrens im Rahmen des Übereinkommens 
über ein gemeinsames Versandverfahrenlim Rahmen des gemeinschaftlichen Versandverfahrens 
keine Zuwiderhandlung im Sinne der Nummer 1 begangen worden ist. " 
Die zuständigen Behörden können aus für stichhaltig erachteten Gründen auf Antrag des (der) 
Beteiligten die Frist von dreißig T~gen I;ach der schriftlichen Aufforderung, innerhalb welcher der 
(die) Unterzeichnete die geforderten Beträge zu zahlen hat, verlängern. Die sich aus der Gewäh­
rung dieser zusätzlichen Frist ergebenden Kosten, insbesondere die Zinsen, sind so zu berechnen, 
daß sie dem Betrag entsprechen, der hierfür auf dem jeweiligen einzelstaatlichen Geld- und Kapi­
talmarkt gefordert wird. 
Dieser Höchstbetrag kann um die Beträge, die auf Grund dieser Bürgschaftserklärung bereits 
bezahlt worden sind, nur dann vermindert werden, ,wenn der (die) U,nterzeichnete im Rahmen 
eines Versandverfahrens nach dem Ü\>ereinkommen ttber ein gemeinsames Versandverfahrenlim 
Rahmen eines gemeinschaftlichen Versandverfahrens in Anspruch genommen wird, das vor Ein-

1) Name und Vorname bzw. Firma. 
2) Vollständige Anschrift. 
3) Der Name des Staates (oder der Staaten), dessen (deren) Gebiet nicht berührt wird, ist zu streichen. 
4) Name und Vorname, bzw. Firma, und vollständige Anschrift des Hauptverpflichteten. ' 
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gang der vorhergehenden Zahlungsaufforderung oder innerhalb von dreißig Tagen danach begon­
nen hat. 

3. Diese Bürgschaftserklärung ist vom Tag ihrer, Annahme durch die Zollstelle der Bürgschaftslei­
stung an verbindlich. 
Das Bürgschaftsverhältnis kann von dem (der) Unterzeichneten sowie von dem Staat, in dem die 
Zollstelle der Bürgschaftsleistung liegt, jederzeit aufgelöst werden. 
Die Auflösung wird am sechzehnten Tag nach ihrer Bekanntgabe an den anderen Beteiligen wirk­
sam. 
Der (Die) Unterzeichnete haftet weiter für die Zahlung der Beträge, die auf Grund von Versand­
verfahren nach dem Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahrenlauf Grund gemein­
schaftlicher Versandverfahren im Rahmen dieser Verpflichtung fällig werden, wenn diese Verfah­
ren vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Auflösung begonnen haben; dies gilt auch dann, 
wenn die Zahlung erst später gefordert wird. 

4. Für diese Bürgschaftserklärung begründet der (die) Unterzeichnete ein Wahldomizil 1
) in 

............................................................................................... 2) sowie in allen anderen in Nummer 1- genannten Staaten: 

Staat Name und Vorname, bzw. Firma, und vollständige Anschrift 

·························,········· .. 1 .. •••••••••••••••• .................................................................................................................................. . 

•.......•..•••••••••••••.•••.••.•....•...•..••.••••••• .......................... ji ....................................... : •••••.........•••...................•••••...•..•...•.••.••.••••••• 

Der (Die) Unterzeichnete erkennt an, daß alle Formalitäten oder Verfahrensmaßnahmen, die 
diese Bürgschaftserklärung betreffen und an einem der Wahldomizile schriftlich vorgenommen 
werden, insbesondere Postsendungen und Zustellungen, für ihn (sie) verbindlich sind. 
Der (Die) Unterzeichnete erkennt als Gerichtsstand den Ort der Gerichte der Wahldomizile an. 
Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich, die Wahldomizile beizubehalten oder eines oder meh­
rere dieser Wahldomizile nur nach vorheriger Unterrichtung der Zollstelleder Bürgschaftsleistung 
zu ändern. . 

(Ort) .............. ~ ....................... : ...................................... , den .............................. : .............................................................. . 

Unterschrift ') 

Ir. ANNAHME DURCH DIE ZOLLSTELLE DER BÜRGSCHAFTSLEISTUNG 

Zollstelle der Bürgschaftsleistung ............................................................................................................................................................... , .............. . 

Bürgschaftserklärung angenommen am ......................... : ................. : ................................................................................................... : ............... . 

(Stempel und Unterschrift) 

1) Sehen die Rechtsvorschriften eines Staates ein Wahldomizil nicht vor, so hat der Bürge in allen anderen in 
Numiner 1 genannten Staaten Zustellungsbevollmächtigte zu benennen. Für die Entscheidungen über Rechtsstreitigkei­
ten aus dieser Bürgschaft sind die Gerichte am Wohnsitz (Sitz) des Bürgen sowie am Wohnsitz (Sitz) der Zustellungsbe­
vollmächtigten zuständig. Die Verpflichtungen der Unterabsätze 2 und 4 dieser Nummer 4 sind entsprechend zu verein­
baren. 

2) Vollständige Anschrift. 
3) Vor seiner Unterschrift muß der Unterzeichner handschriftlich vermerken: "Für die Übernahme der Bürgschaft 

in .Höhe von .... ; ............... ", wobei er den Betrag in Worten anzugeben hat. . 
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MUSTER 11 

GEMEINSAMES VERSANDVERFAHREN/GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN 

BÜRGSCHAFTSURKUNDE 

(Bürgschaft für ein einzelnes Versandverfahren nach dem Übereinkommen für ein gemeinsames Versand-
." verfap.renl gemeinschaftliches Versandverfahren) 

L BÜRGSCHAITSERKIÄRUNG 

1. Der (Die) Unterzeichnete ................................................................................................................................ : ....................................... ') 

mit Wohnsitz (Sitz) in ................................................................................................................................................... : ............................ 2) 

leistet hiermit bei der Zollstelle der Bürgschaftsleistung ....................................................................................................... . 
bis zum Höchstbetrag von ................................................................................................ selbstschuldnerische Bürgschaft 
gegenüber dem Königreich Belgien, dem Königreich Dänemark, der Bundesrepublik Deutschland, 
der Republik Griechenland, dem Königreich Spanien, der Französischen Republik, Irland, der Ita­
lienischen Republik, dem Großherzogtum Luxemburg, dem Königreich der Niederlande, der Por­
tugiesischen Republik, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, der Republik 
Österreich, der Republik Finnland, der Republik Island, dem Königreich Norwegen, dem König­
reich Schweden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 3) für die Beträge, die der Hauptver-
pflichtete ........... : ......................................................................................................................................................................................... 4) den 
genannten Staaten auf Grund von Zuwiderhandlungen, die im Verlauf eines von ihm mit den 
'unten bezeichneten Waren von der Abgangszollstelle ........................................................................................................... . 
zur Bestimmungszollstelle ........................................................................................................................................................................... . 
durchgeführten Versandverfahrens nach dem Übereinkommen über ein gemeinsames Versandver­
fahrenl gemeinschaftlichen Versandverfahrens begangen worden sind, insgesamt an Zöllen, Steu­
ern, Abschöpfungen und anderen Abgaben - mit Ausnahme von Geldstrafen oder Bußgeldern -
schuldet oder schulden wird, und zwar bezüglich der Haupt- oder Nebenverbindlichkeiten, der 
Kosten und der Zuschläge. 

2. Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich, binnen einer Frist von dreißig Tagen nach der ersten 
schriftlichen Aufforderung der zuständigen Behörden der unter Nummer 1 genannten Staaten die 
geforderten Beträge ohne Aufschub zu zahlen, sofern er (sie) oder ein anderer Beteiligter vor 
Ablauf dieser Frist nicht den zuständigen Behörden gegenüber nachgewiesen hat, daß im Verlauf 
des Versandverfahrens nach dem Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren/im 
Verlauf des gemeinschaftlichen Versandverfahrens keine Zuwiderhandlung im Sinne der Nurp­
mer 1 begangen worden ist. 
Die zuständigen Behörden können aus für stichhaltig erachteten Gründen auf Antrag des (der) 
Beteiligten die Frist von dreißig Tagen nach der ersten schriftlichen Aufforderung, innerhalb wel­
cher der (die) Unterzeichnete die geforderten Beträge zu zahlen hat, verlängern. Die sich aus der 
Gewährung dieser zusätzlichen Frist ergebenden Kosten, insbesondere die Zinsen, sind so zu . 
berechnen, daß sie dem Betrag entsprechen, der hierfür auf dem jeweiligen einzelstaatlichen Geld­
und Kapitalmarkt gefordert wird. . 

3. Diese Bürgschaftserklärung ist vom Tag ihrer Annahme durch die Abgangszollstelle an verbind-
, lieh. . 

') Name und Vorname bzw:. Firma. 
2) Vollständige Anschrift. 
3) Der Name de.s Staates (oder der Staaten), dessen (deren) Gebiet nicht berührt wird, ist zu streichen. 
4) Name und Vorname, bzw. Firma, und vollständige Anschrift des Hauptverpflichteten. 
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4. Für diese Bürgschaftserklärung begründet der (die) Unterzeichnete ein Wahldomizil 1) in 
.......................................................................... : .................... 2) sowie in allen anderen in Nummer 1 genannten Staaten: 

Staat Name und Vorname, bzw. Firma, und vollständige Anschrift 

Der (Die) Unterzeichnete erkennt an, daß alle Formalitäten oder Verfahrensmaßnahmen, die 
diese Bürgschaftserklärung betreffen und an einem der Wahldomizile schriftlich vorgenommen 
werden, insbesondere Postsendungen und Zustellungen, für ihn (sie). verbindlich sind. 
Der (Die) Unterzeichnete erkennt als Gerichtsstand den Ort der Gerichte der Wahldomizile an. 
Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich, die Wahldomizile beizubehalten oder eines oder meh­
rere dieser Wahldomizile nur nach vorheriger Unterrichtung der Zollstelle der Bürgschaftsleistung 
zu ändern. 

(Ort) ............................................................................. , den ............ : ............................................................................... .. 

Unterschrift ') 

11. ANNAHME DURCH DIE ABGANGSZOLLSTELLE 

. Abgangszollstelle ............................................................................................................................................................................................................... . 

Bürgschaftserklärung angenommen am ............................................................................................. : ........ : ........................................ fiir das 

Versandverfahren T 1/T 2 4) ausgestellt am ........................................................................................................................................ : .......... .. 

unter Nr ........... : ............................................................................................... . 

(Stempel und Unterschrift) 

I) Sehen die Rechtsvorschriften eines Staates ein Wa:hldomizil nicht vor, so hat der Bürge in ;lllen anderen in 
Nummer 1 genannten Staaten Zustellungsbevollmächtigte zu benennen. Für die Entscheidungen über Rechtsstreitigkei­
ten aus dieser Bürgschaft sind die Gerichte am Wohnsitz (Sitz) des Bürgen sowie am Wohnsitz (Sitz) der Zustellungsbe­
vollmächtigten zuständig. Die Verpflichtungen der Unterabsätze 2 und,4 dieser Nummer 4 sind entsprechend zu verein­
baren. 

2) Vollständige Anschrift. 
3) Vor seiner Unterschrift muß der Unterzeichner handschriftlich vermerken: "Für die Übernahme der Bürg-

schaft". - . 
4) Nichtzutreffendes streichen .. 
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MUSTER III 

GEMEINSAMES VERSANDVERFAHREN/GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN 

BÜRGSCHAFTSURKUNDE 

(System der Pauschalbürgschaft) 

I. BÜRGSCHAFTS ERKLÄRUNG 

1. Der (Die) Unterzeichnete ......................................................................................................................................................... c •.•••.••....•. ') 

mit. Wohnsitz (Sitz) in ..................................................................... ' ............................................. : ............................ : ................................ 2) 

le;;istet hiermit bei der Zollstelle der Bürgschaftsieistung ........................................................... , ........................................... . 
selbstschuldnerische Bürgschaft gegenüber dem Königreich Belgien, dem Königreich Dänemark, 
der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Griechenland, dem Königreich Spanien, der Fran­
zösischen Republik, Irland, der Italienischen Republik, dem Großherzogtum Luxemburg, dem 
Königreich der Niederlande, der Portugiesischen Republik, dem Vereinigten Königreich Groß­
britannien und Nordirland, der Republik Österreich, der Republik Finnland, der Republik Island, 
dem Königreich Norwegen, dem Königreich Schweden und der Schweizerischen Eidgenossen­
schaft für die Beträge, die der Hauptverpflichtete den genannten Staaten auf Grund von Zuwider­
handlungen, die im Verlauf von Versandverfahren nach dem Übereinkommen über ein gemeinsa­
mes Versandverfahren/im Verlauf von gemeinschaftlichen Versandverfahren begangen worden 
sind, für die der (die) Unterzeichnete durch Ausstellung eines Sicherheitstitels eine Bürgschaft 
übernommen hat, insgesamt an Zöllen, Steuern, Abschöpfungen und anderen Abgaben - mit Aus­
nahme von Geldstrafen oder Bußgeldern - schulden wird, und zwar bezüglich der Haupt- und 
Nebenverbindlichkeiten, der Kosten und der Zuschläge --:- bis zu einem Höchstbetrag von 
7 000 ECU je Sicherheitstitel. . 

2. Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich, binnen einer Frist von dreißig Tagen nach der ersten 
schriftlichen Aufforderung der zuständigen Behörden der unter Nummer 1 genannten Staaten die 
geforderten Beträge bis zu einem Höchstbetrag von 7 000 ECU je Sicherheitstitel ohne Aufschub 
zu zahlen, sofern er (sie) oder ein anderer Beteiligter vor Ablauf dieser Frist nicht den zuständigen 
Behörden gegenüber nachgewiesen hat, daß im Verlauf des Versandverfahrens nachdem Überein­
kommen über ein gemeinsames V ersandverfahren/im Verlauf des gemeinschaftlichen Versandver­
fahrens keine Zuwiderhandlung im Sinne der Nummer 1 begangen worden ist. 
Die zuständigen Behörden können aus für stichhaltig erachteten Gründen auf Antrag des (der) 
Beteiligten die Frist von dreißig Tagen. nach der ersten schriftlichen Aufforderung, innerhalb wel­
cher der (die) Unterzeichnete die geforderten Beträge zu zahlen hat, verlängern. Die sich aus der 
Gewährung dieser zusätzlichen Frist ergebenden' Kosten, insbesondere die Zinsen, sind so zu 
berechnen, daß sie dem Betrag entsprechen, der hierfür auf dem jeweiligen einzelstaatlichen Geld­
und Kapitalmarkt gefordert wird. 

3. Diese Bürgschaftserklärung ist vom Tag ihrer Annahme durch die Zollstelle der Bürgschaftslei­
stung an verbindlich. 
Das Bürgschaftsverhältnis kann von dem (der) Unterzeichneten sowie von dem Staat, in dem die 
Zollstelle der Bürgschaftsleistung liegt, jederzeit aufgelöst werden. 
Die Auflösung wird am sechzehnten Tag nach ihrer Bekanntgabe an den anderen Beteiligen wirk­
sam. 
Der (Die) Unterzeichnete haftet weiter für die Zahlung der Beträge, die auf Grund von Versand­
verfahren nach dem Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahrenlauf Grund gemein­
schaftlicher Versandverfahren im Rahmen dieser Verpflichtung fällig werden, wenn cliese Verfah­
ren vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Auflösung begonnen haben; dies gilt auch dann, 
wenn die Zahlung erst später gefordert wird. 

') Name und Vorname bzw. Firma. 
2) Vollständige Anschrift. 

2 
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4. Für diese Bürgschaftserklärung begründet der (die) Unterzeichnete ein Wahldomizil 1) in 
................................ : .............................................................. 2) sowie in allen anderen in Nummer 1 genannten Staaten: 

Staat Name und Vorname, bzw. Firma, und vollständige Anschrih 

Der (Die) Unterzeichnete erkennt an, daß alle Formalitäten oder Verfahrensmaßnahmen, die 
diese Bürgschaftserklärung betreffen und an einem der Wahldomizile schriftlich vorgenommen 
werden, insbesondere Postsendungen und Zustellungen, für ihn (sie) verbindlich sind. 
Der (Die) Unterzeichnete erkennt als Gerichtsstand den Ort der Gerichte der Wahldomizile an. 
Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich, die Wahldomizile beizubehalten oder eines oder meh­
rere dieser Wahldomizile nur nach vorheriger Unterrichtung der Zollstelle der Bürgschaftsleistung 
zu ändern. 

(Ort) ............................................................................. , den ............................................................................................. . 

Unterschrift ') 

11. ANNAHME DURCH DIE ZOLLSTELLE DER BÜRGSCHAFTSLEISTUNG 

Zollstelle der Bürgschaftsleistung ................................................................................................................................. : ........................................... . 

Bürgschaftserklärung angenommen am .............................................................................................................................................................. .. 

(Stempel und Unterschrift). 

1) Sehen die Rechtsvorschriften eines Staates ein Wahldomizil nicht vor, so hat der Bürge in allen anderen in 
Nummer 1 genannten Staaten Zustellungsbevollmächtigte zu benennen. Für die Entscheidungen über Rechtsstreitigkei­
ten aus dieser Bürgschaft sind die Gerichte am Wohnsitz (Sitz) des Bürgen sowie am Wohnsitz (Sitz) derZustellungsbe­
vollmächtigten zuständig. Die Verpflichtungen der Unterabsätze 2 und 4 dieser Nummer 4 sind entsprechend zu verein-
baren. . 

2) Vollständige Anschrift. 
3) Vor seiner Unterschrift muß der Unterzeichner handschriftlich vermerken: "Für die Übernahme der Bürg­

schaft". 

250 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)18 von 94

www.parlament.gv.at



250 der Beilagen 19 

Anlage 11 

TITEL I 

BESTIMMUNGEN ÜBER VORDRUCKE UND 
IHRE VERWENDUNG IM RAHMEN DES 

VERFAHRENS 

KAPITEL I 

VORDRUCKE 

. Aufzählung der Vordrucke 

Artikel 1 

(1) Die Vordrucke für die Anmeldung T 1 oder 
T 2 müssen den Mustern in den Anhängen I bis IV 
zu Anlage III entsprechen. 

Die Anmeldungen sind nach Maßgabe der 
Bestimmungen dieses Übereinkommens zu erstel­
len. 

(2) Im Rahmen der ArtikelS bis 9 und des Arti­
kels 85 dürfen als beschreibender Teil der Versand­
anmeldungen Ladelisten nach dem Muster im 
Anhang I zu dieser Anlage verwendet werden. Ihre 
Verwendung läßt die Verpflichtungen unberührt, 
die hinsichtlich der Förmlichkeiten bei der Versen­
dung, bei der Ausfuhr oder bei der Abfertigung der 
Waren zu einem Verfahren im Bestimmungsland 
sowie der diesbezüglichen Vordrucke bestehen. 

(3) Der Vordruck für den Grenzübergangsschein 
nach Artikel 22 der Anlage I muß dem Muster im 
Anhang II entsprechen. 

(4) Der Vordruck für die Eingangsbescheini­
gung, mit der nachgewiesen wird, daß ein Versand­
schein T 1 oder T 2 bei der Bestimmungszollstelle 
vorgelegt und zugleich die darin" bezeichnete 
Warensendung gestellt worden ist, muß dem 
Muster im Anhang III zu dieser Anlage entspre­
chen. Bei Versandscheinen T 1 und T 2 kann 
jedoch die auf der Rückseite des Rückscheins ent­
haltene Empfangsbescheinigung verwendet werden. 
Die Eingangsbescheinigung wird entsprechend 
Artikel 10 ausgestellt und verwendet. 

(5) Der Vordruck für die Bürgschaftsbescheini­
gung nach Artikel 30 Absatz 3 der Anlage' I muß 
dem Muster im Anhang IV entsprechen. Die Bürg­
schaftsbescheinigung wird entsprechend den Arti­
keln 12 bis 15 ausgestellt und verwendet. 

(6) Der Vordruck f~r den Sicherheitstitel im 
Rahmen der Pauschalbürgschaft muß dem Muster 
im Anhang V entsprechen. Die auf der Rückseite 
des Musters enthaltenen Angaben können auch auf 
den oberen Teil der Vorderseite vor. die Angaben 
über den Aussteller gesetzt werden; die übrigen 
Textteile bleiben unverändert. Der Sicherheitstitel 
wird entsprechend den Artikeln 16 bis 19 ausge­
stellt und verwendet. 

(7) Das Papier, das als Nachweis· für· den 
Gemeinschaftscharakter der Waren dient - "Ver­
sandpapier T 2 L" genannt -, wird auf einem dem 
Exemplar Nr. 4 des Vordruckmusters im Anhang I 
zu Anlage 111 oder dem Exemplar Nr. 4/5 des Vor~ 
druckmusters im Anhang 11 zu Anlage 111 entspre­
chenden Vordruck ausgestellt. 

Dieser .. Vordruck wird gegebenenfalls durch 
einen oder mehrere Vordrucke entsprechend dem 
Exemplar Nr. 4 oder dem Exemplar Nr.4/5 des 
Vordruckmusters in den Anhängen 111 und IV zu 
Anlage III ergänzt. . 

Werden in Fällen, in denen zur Behandlung der 
Anmeldung bei deren Erstellung Datenverarbei­
tungsanlagen eingesetzt werden, die Vordrucke in 
den Anhängen III und IV zu Anlage III nicht als 
Ergänzungsvordrucke verwendet, so wird das Ver­
sandpapier T 2 L durch einen oder mehrere V or­
drucke entsprechend dem Exemplar Nr. 4 oder 
dem Exemplar Nr. 4/5 des Vordruckmusters in den 
Anhängen I und 11 zu Anlage III ergänzt. 

Der Beteiligte hat im rechten Unterfeld des' Fel­
des 1 des dem Exemplar Nr. 4 oder dem Exemplar 
Nr.4/5 des Vordruckmusters in den Anhängen I 
und II zu Anlage III entsprechenden Vordrucks die 
Kurzbezeichnung "T 2 Lee einzutragen. Werden 
Ergänzungsvordrucke verwendet, so trägt der 
Beteiligte im rechten Unterfeld des Feldes 1 des 
dem Exemplar Nr.4 oder dem Exemplar Nr.4/5 
des Vordruckmusters in den Anhängen I und III 
bzw. 11 und IV zu Anlage 111 entsprechenden V or­
drucks die Kurzbezeichnung "T 2 L bis" ein. 

Dieses Papier, das im Sinne dieses Übereinkom­
mens als "Versandpapier T 2 L" bezeichnet wird, 
wird entsprechend den Vorschriften des Titels V 

. ausgestellt und verwendet. 

Druck und Ausfüllen der Vordrucke 

Artikel 2 

(1) Für die Vordrucke der Ladelisten, der Grenz­
übergangsscheine und der Eingangsbescheinigun­
gen ist Schreibpapier mit einem Quadratmeterge­
wicht von mindestens 40 g zu verwenden, das so 
fest sein muß, daß es bei normalem Gebrauch 
weder einreißt noch knittert. 

(2) Für die Vordrucke der Sicherheitstitel ist 
holzfreies Schreibpapier mit einem Quadratmeter~ 
gewicht von mindestens 55 g zu verwenden. Das 
Papier ist mit einem roten guillochierten Überdruck 
zu versehen, auf dem jede auf mechanischem oder 
chemischem Wege vorgenommene Fälschung sicht­
bar wird. 

(3) Für die Vordrucke der Bürgschaftsbescheini­
gung ist holzfreies Papier mit einem Quadratmeter­
gewicht von mindestens 100g zu verwenden. Das 
Papier ist beidseitig mit einem grünen guillochier-

/ 
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ten Überdruck zu versehen, auf dem jede auf 
mechanischem oder chemischem Wege, vorgenom-
mene Fälschung sichtbar wird. ' 

(4) Das nach den Absätzen 1, 2 und 3 zu verwen­
dende Papier ist weiß, mit Ausnahme des Papiers 
für die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Ladelisten, 
bei denen die Wahl der Farbe des Papiers den 
Beteiligten überlassen bleibt. 

(5) Die Vordrucke haben folgendes Format: 
a) 210 x 297 mm bei den Ladelisten, wobei in 

der' Länge Abweichungen von - 5 bis 
+ 8 mm zugelassen sind; 

b) 210 x 148 mm bei den Grenzübergangs­
scheinen und den Bürgschaftsbescheinigun­
gen; 

c) 148 x 105 mm bei den Eingangsbescheini­
gungen und den Sicherheitstiteln. 

(6) Die Anmeldungen und Papiere sind in einer 
der Amtssprachen' der Vertragsparteien auszustel­
len, die von den zuständigen Behörden des 
Abgangslandes zugelassen ist. Dies gilt jedoch nicht 
für Sicherheitstitel. ' . 

Soweit erforderlich, können die zuständigen 
Behörden eines anderen Landes, in dem die AnmH­
dungen und Papiere vorzulegen sind, deren Über­
setzung in die Amtssprache oder in eine der Amts­
sprachen dieses Landes verlangen. 

Bei der Bürgschaftsbescheinigung wird die zu 
verwendende Amtssprache von den zuständigen 
Behörden des Landes bestimmt, zu dem die Zoll­
stelle der Bürgschaftsleistung gehört. 

(7) Die Vordrucke der Sicherheitstitel im Rah­
men der Pauschalbürgschaft müssen den Namen 
und die Anschrift oder das Kennzeichen der Druk­
kerei enthalten; der Sicherheitstitel trägt außerdem 
zur Unterscheidung eine Seriennummer. 

(8) Der Druck der Vor"rucke der Bürgschafts­
bescheinigungen obliegt den Vertragsparteien. Jede 
Bürgschaftsbescheinigung muß eine Unterschei-
dungsnummer tragen. . 

(9) Die Vordrucke der Bürgschaftsbescheinigung 
und der Sicherheitstitel sind mit Schreibmaschine 
oder mittels eines mechanographischen Verfahrens 
oder dergleichen auszufüllen. 

Die Vordrucke der Üdelisten, des Grenzüber­
gangsscheins und der Eingangsbescheinigung kön­
nen entweder mit Schreibmaschine oder mittels 
eines mechanographlschen Verfahrens oder der­
gleichen oder leserlich handschriftlich mit Tinte 
oder Kugelschreiber und in Druckschrift ausgefüllt 
werden. 

Die Vordrucke dürfen weder Rasuren noch 
Übermalungen aufweisen. Änderungen sind so vor­
zunehmen;, daß die unzutreffenden Eintragungen 
gestrichen .und gegebenenfalls die gewünschten 
Eintragungen hinzugefügt werden. Jede derartige 

I 

Änderung muß von dem, der sie vorgenommen hat, 
und von den zuständigen Zollbehörden bestätigt 
werden .. 

KAPITEL'U 

VERWENDUNG DER VORDRUCKE 

Anmeldungen T 1 und T 2 

Aufmachung und Verwendung 

Sendungen mit T 1- und T 2-Waren 

Artikel 3 

(1) Die Exemplare der Vordrucke, auf denen die 
Anmeldungen T 1 und T 2 zu erstellen sind, wer­
den in dem Merkblatt im Anhang VII zu Anlage III 
beschrieben und sind nach Maßgabe dieses Merk­
blatts auszufüllen. 

" Sind Angaben' in diesen Vordrucken in Code-
form zu machen, so sind die im Anhang IX zu 
Anlage 111 enthaltenen Codes zu verwenden. 

(2) Sollen die Waren im T I-Verfahren befördert 
werden, so trägt der Hauptverpflichtete im rechten 

. Unterfeld des Feldes 1 eines Vordrucks nach dem 
Muster in den Anhängen I und II der Anlage III die 
Kurzbezeichnung "T 1" ein. Bei Verwendung von 
Ergänzungsvordrucken trägt der Hauptverpflich­
tete im rechten Unterfeld in den Anhängen 111 und 
IV zu Anlage III die Kurzbezeichnung "T 1 bis" 
eIn. 

Werden in Fällen, in denen zur Behandlung der 
Anmeldungen bei deren Erstellung Datenverarbei­
tungsanlagen eingesetzt werden, Ergänzungsvor­
drucke entsprechend dem Muster in den Anhän­
gen I oder 11 zu Anlage III verwendet, so ist im 
rechten Unterfeld des Feldes 1 der genannten Vor­
drucke die Kurzbezeichnung "T 1 bis" einzutra­
gen. 

Sollen die Waren im T 2-Verfahren befördert 
werden, so trägt der Hauptverpflichtete im rechten 
UnterfeId des Feldes 1 eines Vordrucks nach dem 
Muster in den Anhängen I und 11 zu Anlage III die 
Kurzbezeichnung "T 2" ein. Bei Verwendung von 
Ergänzungsvordrucken trägt der Hauptverpflich­
tete im rechten Unterfeld des Feldes L eines oder 
mehrerer Vordrucke nach dem Muster in den 
Anhängen 111 und IV zu der genannten Verord­
nung die Kurzbezeichnung "T 2 bis" ein. 

Werden in Fällen, in denen zur Behandlung der 
Anmeldungen bei deren Erstellung Datenverarbei­
tungsanlagen eingesetzt werden, Ergänzungsvor­
drucke entsprechend dem Muster in den Anhän­
gen I oder 11 der genannten Anlage verwendet,so 
ist im rechten Unterfeld des Feldes 1 der genannten 
Vordrucke die Kurzbezeichnung "T 2 bis" einzu­
tragen. 
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(3) Bei Sendungen, die gleichzeitig im Tl-Ver­
fahren beförderte Waren und im T 2-Verfahren 
beförderte Waren enthalten, können Ergänzungs­
vordrucke nach dem Muster in den Anhängen 111 
und IV oder gegebenenfalls in den Anhängen I und 
11 zu Anlage 111, die die Kurzbezeichnung "T 1 
bis" bzw. die Kurzbezeichnung "T 2 bis" tragen, 
einem Vordruck nach dem Muster in den Anhän­
gen I und II zu Anlage III beigefügt werden. In die­
sem Fall ist auf dem letztgenannten Vordruck im 
rechten Unterfeld des Feldes 1 die Kurzbezeich­
nung "T" einzutragen; der freie Raum hinter der 
Kurzbezeichnung "T" ist durchzustreichen; außer­
dem sind die Felder 32 "Positionsnummer", 33 
"Warennummer'" 35 "Rohrnasse (kg)", 38 "Eigen­
rnasse (kg)" und 44 "Besondere Vermerke/vorge­
legte Unterlagen/Bescheinigungen und Genehmi­
gungen" durchzustreichen. Die laufenden Num­
mern der Ergänzungsvordrucke mit der Kurzbe­
zeichnung "T 1 bis" und der Ergänzungsvordrucke 
mit der Kurzbezeichnung "T 2 bis" sind im Feld 31 
"Packstücke und Warenbezeichnung" des V or­
drucks nach dem Vordruckmuster in den Anhän­
gen I und 11 zu Anlage 111 zu vermerken. 

(4) Ist keine der in Absatz 2 vorgesehenen Kurz­
bezeichnungen in das rechteUnterfeld des Feldes 1 
des verwendeten Vordrucks eingetragen worden 
oder ist bei Sendungen, die gleichzeitig im 
T I-Verfahren beförderte Waren' und im T 2-Ver­
fahren beförderte Waren enthalten, vorstehender 
Absatz 3 oder Artikel 5 Absatz 7 nicht beachtet 
worden, so. gelten die mit derartigen Papieren 
beförderten Waren als im T 1-Verfahren befördert. 

Gleichzeitige Vorlage der Anmeldung zur Versen­
dung oder zur Ausfuhr und der Anmeldung zum 

Versandverfahren 

Artikel 4 

Unbeschadet möglicherweise anwendbarer Ver­
einfachungsmaßnahmen ist das Zollpapier für die 
Versendung oder Wiederversendung von Waren 
oder das Zollpapier für die Ausfuhr ,oder Wieder­
ausfuhr von Waren oder jedes andere Dokument 
gleicher Wirkung der Abgangszollstelle zUsammen 
mit der entsprechenden Anmeldung zum Versand­
verfahren vorzulegen. 

Zu diesem Zweck können unbeschadet Artikel 7 
Absatz 3 des Übereinkommens die Anmeldung zur 
Versendung oder Wiederversendung oder die 
Anmeldung zur Ausfuhr oder Wied,erausfuhr einer­
seits und die Anmeldung zum Versandverfahren 
andererseits auf einem einzigen Vordruck zusam­
mengefaßt werden. 

LADELISTEN 
Verwendung der ·Ladelisten 

Sendungen mit T 1- und T 2-Waren 
Artikel 5 

(1) Macht der Hauptverpflichtete von der Mög­
lichkeit Gebrauch, für eine Sendung, die mehrere 

Warenarten enthält, Ladelisten zu v~rwenden, so 
sind die' Felder 15 . "V ersendungs-/ Ausfuhrland", 
32 "Positions-Nr.", 33 "Warennummer", 35 "Roh­
rnasse (kg)", 3 8 "Eigenrnasse (kg)" und gegebenen -
falls 44 "Besondere Vermerke/Vorgelegte Unterla­
gen/Bescheinigungen und Genehmigungen" des 
für das Versandverfahren verwendeten Vordrucks 
durchzustreichen, und das Feld 31 "Packstücke 
und .Warenbezeichnung" dieses Vordrucks darf 
nicht für die Angabe der Zeichen und Nummern, 
Anzahl und Art der Packstücke und der Warenbe­
zeichnung verwendet werden. Dieser Vordruck 
darf nicht durch Ergänzungsvordrucke ergänzt 
werden. . 

(2) Als Ladeliste im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 . 
gilt jedes Handelspapier, das die Voraussetzungen 
des Artikels 2 Absätze 1, 5 Buchstabe a, 6 Unterab­
sätze 1 und 2 und 9 Unterabsätze 2 und 3 sowie der 
Artikel 6 und 7 erfüllt. 

(3) Die Ladeliste ist in gleicher Stückzahl wie der 
für das I Versandverfahren verwendete Vordruck 
vorzulegen, zu dem sie gehört; sie ist von demjeni­
gen zu unterzeichnen,· der diesen Vordruck unter­
zeichnet. 

(4) Bei der Eintragung der Anmeldung 'wird die 
Ladeliste mit derselben Eintragungsnummer verse­
hen wie der für das Versandverfahren verwendete 
Vordruck, auf den sie sich bezieht. Diese Nummer 
ist entweder durch einen Stempel, der auch den 
N amen der Abgangszollstelle enthält, oder hand­
schriftlich einzutragen. Im letzteren Fall ist der 
Dienststempel der Zollstelle . beizusetzen. 

Außerdem kann die Unterschrift eines Beamten. 
der Abgangszollstelle hinzugefügt ~erden. 

(5) Werden mehrere Ladelisten einem einzelnen 
für das Versandverfahren verwendeten Vordruck 
beigefügt, so sind sie vom Hauptverpflichteten mit 
laufenden Nummern zu versehen; die Zahl der bei­
gefügten Listen ist im Feld "Ladelisten" des 
genannten Vordrucks zu vermerken. 

(6) Eine Anmeldung, die auf einem Vordruck 
nach dem Muster in den Anhängen I und 11 zu 
Anlage IU mit der Kurzbezeichnung "T 1" . oder 
der Kurzbezeichnung "T 2" im rechten Unterfeld 
des Feldes 1 abgegeben wurde, dem eine oder meh­
rere Ladelisten beigefügt sind, die die Vorausset­
zungen deIi Artikel 6 bis 9 erfüllen, gilt als Anmel­
dung Tl im Sinne des Artikels 12 oder als Anmel­
dung T 2 im Sinne des Artikels 39 der Anlage I. 

(7) Bei Sendungen, die gleichzeitig im T 1-Ver­
fahren beförderte Waren und im T 2-Verfahren 
beförderte Waren enthalten, sind getrennte Ladeli­
sten zu verwenden; diese können e.inem einzelnen 
Vordruck nach dem Muster in den Anhängen I und 
11 zu Anlage III beigefügt werden. 

In diesem Fall ist auf letzterem Vordruck im 
rechten Unterfeld des Feldes 1 die Kurzbezeich-
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nung "T" einzutragen; der freie Raum hinter der 
Kurzbezeichnung "T" ist durchzustreichen; außer­
dem sind die Felder 15 "Versendungs-/ Ausfuhr­
land", 32 "Positions-Nr.", 33 "Warennummer", 35 
"Rohrnasse (kg)", 38 "Eigenmasse (kg)" und gege­
benenfalls 44 "Besondere V ermerke/V orgelegte 
Unterlagen/Bescheinigungen und Genehmigun­
gen". durchzustreichen. Im Feld 31 "Packstücke 
und Warenbezeichnung" des verwendete"n V or­
drucks sind die laufenden Nummern der jeweiligen 
Ladelisten zu vermerken, die sich auf die beiden 
Warenarten beziehen. 

Form der Ladelisten 

Artikel 6 

Die Ladelisten müssen enthalten: 
a) die Überschrift "Ladeliste"; 
b) ein 70 x 55 mm großes Feld, das in einen obe­

ren Teil von 70 x 15 mm zur Aufnahme der 
Kurzbezeichnung "T" sowie einer der in 
Artikel 3 Absatz 2 "vorgesehenen Angaben 
und in einen unteren Teil von 70 X 40 mm 
zur Aufnahme der in Artikel 5 Absatz 4 
genannten Angaben aufgeteilt ist; 

c) Spalten in nachstehender Reihenfolge mit 
folgenden Überschriften: 

Laufende Nr., , 
Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der 
Packstücke, Warenbezeichnung, 
V ersendungs-/ Ausfuhrland, 
Rohrnasse (kg), 
Raum für zollamtliche Eintragungen. 

Die Beteiligten können die Breite der Spalten 
ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen; die 
Spalte mit der Überschrift "Raum für zollamtliche 
Eintragungen" muß jedoch mindestens 30 mm breit 
sein. Außerdem können die Beteiligten über den 
freien Raum außerhalb der unter den Buchstaben a 
bis c bezeichneten Felder für ihre eigenen Zwecke 
frei verfügen. 

Ausfüllen 

Artikel 7 

(1) Als Ladeliste darf nur die Vorderseite des 
V C?rdrucks verwendet werden. 

(2) Jeder in der Ladeliste aufgeführte Warenpo­
sten muß mit einer fortlaufenden Nummer verse­
hen sein. 

_ (3) (Dieser Artikel enthält keinen Absatz 3.) 

(4) Unmittelbar unter der letzten Eintragung ist 
ein waagrechter Strich zu ziehen. Leerfelder sind 
durch Streichung für weitere Eintragungen 
unbrauchbar zu machen. 

Vereinfachungen 

Artikel 8 
(1) Die zuständigen Zollbehörden eines Landes 

können zulassen, daß in ihrem Gebiet ansässige 

Unternehmen, deren Geschäftsunterlagen im Wege 
der elektronischen oder automatischen Datenverar­
beitung erstellt werden, Ladelisten nach Artikel 1 
Absatz 2 verwenden, die - obwohl sie nicht alle 
Voraussetzungen von Artikel 2 Absatz 1, Absatz 5 
Buchstabe a, Absatz<) Unterabsätze 2 und 3 sowie 
von Artikel 6 erfüllen - so gestaltet sind und aus­
gefüllt werden, daß sie ohne Schwierigkeiten von 
den Zollstellen und den statistischen Ämtern ausge­
wertet werden können. 

(2) Diese Ladelisten müssen in jedem Fall Anga­
ben über Anzahl, Art, Zeichen und Nummern der 
Packstücke, die Warenbezeichnung, die Rohrnasse 
der einzelnen Waren posten in Kilogramm sowie 
das Versendungs- oder Ausfuhrland enthalten. 

Beförderung im Eisenbahnverkehr 

Artikel 9 

(1) Bei Anwendung der Artikel 29 bis 61 sind 
Artikel 5 Absatz 2 sowie die Artikel 6, 7 und 8 auf 
die Ladelisten anzuwenden, die gegebenenfalls dem 
Internationalen Frachtbrief oder dem Übergabe­
schein TR beigefügt werden. Im ersten Fall wird 
die Anzahl der beigefügten Listen im Feld 32 des 
Internationalen Frachtbriefs vermerkt; im zweiten 
Fall wird die Anzahl der beigefügten Liste"n im Feld 
zur Bezeichnung der Beilagen des Übergabescheins 
TR eingetragen. 

In die Ladelisten sind außerdem die Nummer des 
Wagens, auf den sich der dazugehörige Internatio­
nale Frachtbrief bezieht, oder gegebenenfalls die 
Nummer des Behälters einzutragen, in dem sich die 
Waren befinden. 

(2) Beginnt ein Verfahren, das sowohl im 
T 1-Verfahren beförderte als auch im T 2-Verfah-· 
ren beförderte Waren betrifft, im Gebiet einer Ver­
tragspartei, so sind getrennte Ladelisten zu verwen­
den; bei mit Übergabeschein TR durchgeführten 
Beförderungen in Großbehältern sind getrennte 
Ladelisten für jeden der Großbehälter zuverwen­
den, in denen sich beide Warenarten befinden. 

Bei Beförderungen, die in der Gemeinschaft 
beginnen, sind die laufenden Nummern derLadeli­
sten, die sich auf die im T 1-Verfahren beförderten 
Waren beziehen, wie folgt zu vermerken: 

a) im Feld 25 des Internationalen Frachtbriefs; 
b) im Feld für die Warenbezeichnung des Über­

gabescheins TR. 

Bei Beförderungen, die in einem EITA-Land 
beginnen, sind die laufenden Nummern der Ladeli­
sten, die sich auf die im T 2-Verfahren beförderten 
Waren beziehen, wie folgt zu vermerken: 

a) im Feld 25 des Internationalen Frachtbriefs; 
b) im Feld für die Warenbezeichnung des Über-

gabescheins TR. . 

(3) In den in den Absätzen 1 und 2 -genannten 
Fällen sind die Ladelisten, die dem Internationalen 
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Frachtbrief oder dem Übergabeschein TR beigefügt 
sind, im Hinblick auf die Verfahren der Artikel 29 
bis 61 Teil der genannten Papiere und haben die 
gleiche Rechtswirkung. . 

Die Originale dieser Ladelisten müssen den 
Sichtvermerk des Versandbahnhofs tragen. 

EINGANGS BESCHEINIGUNG 

Verwendung der Eingangsbescheinigung 

Artikel 10 

(1) Die Eingangsbescheinigung wird auf Antrag 
der Person ausgestellt, die der Bestimmungszoll­
steIle die Warensendung mit dem dazugehörigen 
Versandschein T 1 oder T 2 gestellt hat. 

(2) Die Eingangsbescheinigung ist von dem 
Beteiligten vorher auszufüllen. Sie darf neben dem 
der Zollstelle vorbehaltenen Teil noch andere die 
Warensendung betreffende Angaben enthalten. Die 
Verbindlichkeit der von der Zollstelle erteilten 
Bescheinigung erstreckt sich jedoch nur auf die 
Angaben, die in dem der Zollstelle vorbehaltenen 
Teil enthalten sind. 

RÜCKSENDUNG DER VERSANDPAPIERE 

Zentrale Stellen 

Artikel 11 

Jedes Land kann zentrale Stellen benennen, an 
die bestimmte Versandpapiere v\lnde"r zuständigen 
Zollstelle des Bestimmungslandes . zuruckzusenden 
sind. Die Länder, die derartige Stellen bestimmt 
haben, teilen dies der Kommission der Europäi­
schen Gemeinschaften mit und geben dabei die Art 

. der dorthin zuruckzusendenden Versandpapiere 
an. Die Kommission gibt den anderen Ländern 
davon Kenntnis. 

TITEL II ' 

. Sicherheitsleistung 

GESAMTBÜRGSCHAFT 

BÜRGSCHAFTSBESCHEINIGUNG 

Ermächtigte Personen 

Artikel 12 

(1) Der Hauptverpflichtete benennt entweder 
anläßlich der Ausstellung der Bescheinigung oder 
jederzeit Später während der Gültigkeitsdauer der 
Bescheinigung auf deren Rückseite die Personen, 
die er ermächtigt hat, in seinem Namen Anmeldun­
gen T 1 oder T 2 zu unterzeichnen. Die Benennung 
besteht in der Angabe des Namens und des Vorna­
mens der ermächtigten Person sowie deren Unter­
schriftsprobe. Jede Eintragung einer ermächtigten 
Person ist vom Hauptverpflichteten durch Unter-

schrift zu bestätigen. Es -bleibt dem Hauptverpflich­
teten überlassen, die Felder zu streichen, die er 
nicht benutzen will. 

(2) Der Hauptverpflichtete kann die Eintragung 
des Namens einer errnächtigtenPerson auf der 
Rückseite der Bescheinigung jederzeit ungültig 
machen. 

Ermächtigte Vertreter 

Artikel 13 

Die auf der Rückseite der einer Abgangszoll­
stelle vorgelegten Bürgschaftsbescheinigung einge­
tragenen Personen werden als ermächtigte Vertre­
ter des Hauptverpflichteten angesehen. 

Gültigkeitsdauer; Verlängerung 

Artikel 1" 
Die Gültigkeitsdauer der Bürgschaftsbescheini­

gung darf zwei Jahre nicht überschreiten. Sie kimn 
jedoch von der Zollstelle der Bürgschaftsleistung 
einmal um höchstens zwei Jahre verlängert werden. 

Kündigung 

Artikel 15 

Im Falle der Kündigung des Bürgschaftsvertrags 
ist der Hauptverpflichtete gehalten, sämtliche ihm 
ausgehändigten Bürgschaftsbescheinigungen, deren 
Gültigkeitsdauer noch nicht abgelaufen ist, unver­
züglich der Zollstelle der Bürgschaftsleistung 
zurückzugeben. 

PAUSCHALBÜRGSCHAFT 

Bürgschaftsurkunde 

Artikel 16 

(1) Übernimmt eine natürliche oder eine juristi­
sche Person unter den Bedingungen der Artikel 27 
und 28 und nach dem Verfahren des Artikels 32 
Absatz 1 der Anlage I eine Bürgschaft, sei ist die 
Bürgschaft in einer Urkunde zu leisten, die dem 
Muster III im Anhang zu Anlage I entspricht. 

(2) Wenn es die einzelstaatlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften oder Handelsbräuche er­
fordern, kann jedes Land zulassen, daß die Bürg­
schaft in anderer urkundlicher Form geleistet wira; 
sofern damit die gleichen Rechtswirkungen wie mit 
der in Abs,atz 1 vorgesehenen Bürgschaftsurkunde 
erzielt werden. 

. Sicherheitstitel 

Artikel 17 

(1) Mit der Annahme der Bürgschaftserklärung 
durch die Zollstelle, bei der die in Artikel 16 
bezeichnete Bürgschaft geleistet wird - Zollstelle 
der Bürgschaftsleistung -, wird der Sicherungsge­
ber ermächtigt, gemäß den in der Bürgschaftserklä- . 
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rung festgelegten Bedingungen und in deren Rah­
men die erforderlichen Sicherheitstitel an Personen 
auszuhändigen, die beabsichtig~n, bei einem T 1-
oder T 2-Verfahren als Hauptverpflichtete aufzu­
treten und dieses Verfahren von einer Abgangszoll­
stelle ihrer Wahl aus durchzuführen. 

Der Sicherungsgeber kann Sicherheitstitel aus-
händigen, 

die nicht für T 1- oder T 2-Verfahren mit 
Waren der in Anhang VII zu dieser Anlage 
bezeichneten Art, gelten; 
die für andere als die im ersten Gedankenstrich 
bezeichneten Waren nur bis zu maximal sieben 
Titeln je Beförderungsmittel im Sinne von Arti­
kel16 Absatz 2 der Anlage I verwendet werden 
können. 

Zu diesem Zweck bringt der Sicherungsgeber auf 
,dem oder den auszuhändigenden Sicherheitstiteln 
diagonal in Großbuchstaben einen der nachstehen­
den Vermerke an: 

BEGRENSET GYLDIGNED 

BESCHRÄNKTE GELTUNG 

I1EPIOPI~MENH I~XY~ 

LIMITED VALIDITY 

VALIDEZ LIMITADA 

VALIDITE LIMITEE 

VALIDITA LIMITATA 

BEPERKTE GELDIGHEID 

VALIDADE LIMITADA 

VOIMASA RAJOITETUSTI 

TAKMARKAD GILDISSVID 

BEGRENSET GYLDIGNET 

BEGRÄNSAD GIL TIGHET 

Die Kündigung eines Bürgschaftsvertrags wird 
den anderen Ländern durch das Land, zu dem die 
Zollstelle der Bürgschaftsleistung gehört, unver­
züglich mitgeteilt. 

(2)'Der Bürge haftet für jeden Sicherheitstitel bis 
zu einem Betrag von 7 000 ECU. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 1 zweiter und drit­
ter Unterabsatz und des Artikels 18 kann der 
Hauptverpflichtete mit jedem Sicherheitstitel ein 
T 1- oder T 2-Verfahren durchführen. Der Titel ist 
der Abgangszollstelle zu übergeben und wird von 
dieser aufbewahrt. ' 

Erhöhung der Sicherheit; Umrechnung des ECU 

Artikel 18 

(1) Abgesehen von den in den Absätzen 2 und 3 
genannten Fällen darf die Abgangszollstelle keine 
höhere Sicherheit als den Pauschbetrag von 
7 000 ECU je Versandanmeldung T 1 oder T 2 ver­
langen, unabhängig 'davon, wie hoch der Betrag an 

Zöllen und anderen Abgaben für die mit einer Ver­
sandanmeldung zu befördernden Waren ist. 

(2) Wenn im Einzelfall aus besonder_en Gründen 
die Beförderung der Waren erhöhte Risken in sich 
birgt und die Abgangszollstelle deswegen die Pau­
schalsicherheit von 7 000 ECU für offensichtlich 
unzureichend hält, kann sie ausnahmsweise eine 
höhere Sicherheit verlangen, die einem Mehrfachen 
des Pauschbetrags von 7 000 ECU entspricht. 

(3) Bei der Beförderung von Waren, die in der 
Liste in Anhang VII zu dieser Anlage aufgeführt 
sind, wird die Sicherheit erhöht, wenn die zu beför­
dernden Waren die Menge überschreiten, die dem 
Pauschbetrag von 7 000 ECU entspricht. 

In diese'm Fall wird der Pauschbetrag der' erfor­
derlichen Sicherheit entsprechend der Menge der 
zu befördernden Waren auf ein Mehrfaches von 
7 000 ECU festgesetzt. 

(4) In den in den Absätzen 2 und 3 genannten 
Fällen hat det Hauptverpflichtete der Abgangszoll­
stelle die erforderliche Anzahl an Sicherheitstiteln 
entsprechend dem Mehrfachen des Pauschbetrags 
von 7 000 ECU zu übergeben. 

(5) Die in dieser Anlage in ECU ausgedrückten 
Beträge werden zu dem am ersten Arbeitstag des 
Monats Oktober geltenden Urilrechnungskurs mit 
Wirkung vom 1. Jänner des folgenden Jahres in die 
einzelstaatlichen Währungen umgerechnet. 

Ist für eine bestimmte Landeswährung ein K~rs 
nicht bekannt, so gilt für diese Währung der Kurs 
des Tages, für den zuletzt ein Kurs veröffentlicht 
worden ist. 

Für die Anwendung des ersten Unterabsatzes ist 
derjenige Gegenwert der ECU maßgebend, der 
zum Zeitpunkt der Eintragung der Anmeldung 
zum T 1- oder T 2-Verfahren gilt, für welchen der 
oder die Sicherheitstitel vorgelegt werden. 

Sendungen mit empfindlichen und nicht empfind­
lichen Waren 

Artikel 19 

(1) Enthält die Versandanmeldung T 1 oder T 2 
außer den Waren, die in der in Artikel 18 Absatz 3' 
genannten Liste aufgeführt sind, noch andere 

'Waren, so sind die Vorschriften über die Pauschal­
bürgschaft so anzuwenden, als' ob die bei den 
Warenarten in getrennten Anmeldungen enthalten 
wären. 

(2) Abweichend von Absatz 1 bleiben Waren 
einerW arenartaußer Betracht, deren Menge oder 
Wert verhältnismäßig unbedeutend ist. 

TITEL III 

Artikel 20 bis 27 

(Diese Anlage enthält keine Artik~120 bis 27.) 
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TITEL IV 

VEREINFACHUNGSMASSNAHMEN 

Von diesem Titel nicht berührte Bestimmungen 

Artikel 28 

Von diesem Titel unberührt bleiben die Ver­
pflichtungen hinsichtlich der Förmlichkeiten bei 
der Versendung, bei der Ausfuhr oder bei der 
Abfertigung zu einem Verfahren im Bestimmungs­
mitgliedstaat. 

KAPITEL I 

GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVER­
FAHREN FÜR WARENBEFÖRDERUNGEN 

IM EISENBAHNVERKEHR 

'Allgemeine Bestimmungen für Beförderung~n im 
Eisenbahnverkehr 

Allgemeines 

Artikel 29 

.Die Förmlichkeiten des T 1- oder T 2-Verfah­
rens werden für Warenbeförderuqgen, die von den 
Eisenbahnverwaltungen mit dem Internationalen 
Frachtbrief (CIM) oder dem Internationalen 
Expreßgutschein (TIEx) durchgeführt werden, 
gemäß den Bestimmungen der Artikel 30 bis 43 und 
59 bis 61 vereinfacht. 

Rechtlicher Wert der verwendeten Papiere 

Artikel 30 

Der Internationale Frachtbrief oder der Interna­
tionale Expreßgutschein gilt je nach Fall als Ver­
sandanmeldung T 1 oder T 2. 

Kontrolle der Anschreibungen 

Artikel 31 

Die Eisenbahnverwaltung jedes Landes hält bei 
der zentralen Verrechnungsstelle oder den zentra­
len Verrechnungsstellen die dort geführten 
Anschreibungen zu Kontrollzwecken der Zollver­
waltung ihres Landes zur Verfügung. 

Hauptverpflichteter 

Artikel 32 

(1) Die Eisenbahnverwaltung, die die von einem 
Internationalen Frachtbrief oder einem Internatio­
nalen Expreßgutschein begleiteten Waren an­
nimmt, wird für dieses T 1- oder T 2-Verfahren 
Hauptverpflichteter. 

(2) Die Eisenbahnverwaltung desjenigen Landes, 
über dessen Gebiet die Sendung in das Gebiet der 
Vertragsparteien gelangt ist, wird für das T 1- oder 
T 2-Verfahren mit Waren, die von der Eisenbahn­
verwaltung eines Drittlandes . zur Beförderung 
übernommen worden sind, Hauptverpflichteter. 

Aufkleber 

Artikel 33 

Die Eisenbahnverwaltungen sorgen dafür, daß 
die im T 1- oder T 2-Verfahren abgewickelten 
Beförderungen durch Aufkleber mit einem Pikto­
gramm gekennzeichnet werden, dessen Muster in 
Anhang VIII abgebildet ist. 

Die Aufkleber werden auf dem Internationalen 
Frachtbrief oder dem Internationalen Expreßgut­
schein sowie, sofern es sich um abgeschlossene 
Ladungen handelt, an dem Waggon, in den übrigen 
Fällen aber an dem (den) Packstück( en) ange­
bracht. 

Änderung des Frachtvertrags 

Artikel 34 

Bei einer Änderung des Frachtvertrags, die zur 
Folge hat, daß 

eine Beförderung, die außerhalb des Gebiets 
einer Vertragspartei enden sollte, im Gebiet die­
ser Vertragspanei endet, 
eine Beförderung, die im Gebiet einer Vertrags­
partei enden sollte, außerhalb des Gebiets dieser 
Veriragspartei endet, . 

können die Eisenbahnverwaltungen den geänder­
ten Frachtvertrag nur mit vorheriger Genehmigung 
der Abgangszollstelle erfüllen. 

Bei einer Änderung des Frachtvertrags, die zur . 
Folge hat, daß eine Beförderung innerhalb des 
Abgangslandes endet, hängt die Erfüllung des 
geänderten Frachtvertrags von Bedingungen ab,.die 
die Zollverwaltung dieses Landes festzulegen hat. 

. In allen anderen Fällen können die Eisenbahn­
verwaltungen den geänderten Frachtvertrag erfül­
len; sie unterrichten die Abgan&~zollstelle unver­
züglich über die vorgenommene Anderung. 

WARENVERKEHR ZWISCHEN DEN VER­
TRAGSPARTElEN 

Zollrechtlicher Status der Waren; Yerwendung des 
Internationalen Frachtbriefs 

Artikel 35 

(1) Beginnt eine Beförderung im Gebiet der Ver­
tragsparteien und soll sie auch dort enden, so wird 
der Internationale Frachtbrief der Abgangszoll­
stelle vorgelegt. 

(2) Waren, deren Beförderung in der Gemein­
schaft beginnt, gelten als im T 2-Verfahren befor­
den. Sollen die Waren jedoch im T 1-Verfahren 
befördert werden, so gibt die Abgangszollstelle auf 
den Exemplaren Nrn. 1, 2 und 3 des Internationa­
len Frachtbriefs an, daß die W aren, auf die sich der 
Frachtbrief bezieht, im T 1-Verfahren befördert 
werden; dementsprechend ist in Feld 25 deutlich 
sichtbar die Kurzbezeichnung "T 1" . einzutragen. 
Für Waren, die im T 2-Verfahren befördert Wer-
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den, braucht die Kurzbezeichnung "T 2" qicht in 
den Frachtbrief eingetragen zu werden. 

(3) Waren, deren Beförderung in ei~em EFTA­
Land beginnt, gelten als im T 1-Verfahren beför­
dert. Sollen die Waren jedoch nach Maßgabe des 
Artikels 2 Absatz 3 Buchstabe b des Übereinkom­
mens im T 2-Verfahren befördert werden, so gibt 
die Abgangszollstelle auf dem Exemplar Nr. 3 des 
Internatiünalen Frachtbriefs an, daß die Waren, auf 
die sich der Frachtbrief bezieht, im T 2-Verfahren 
befördert werden; dementsprechend ist in Feld 25 
deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung "T 2" ein­
zutragen, der der Stempel der Abgangszollstelle 
und die Unterschrift des zuständigen Beamten bei­
zusetzen sind. Für Waren, die im T 1-Verfahren 
befördert werden, braucht die Kurzbezeichnung 
"T 1" nicht in den Frachtbrief eingetragen zu wer­
den. 

(4) Alle Exemplare des Internatiünalen Fracht­
briefs werden dem Beteiligten zurückgegeben. 

(5) Jeder Mitgliedstaat der Gemeinschaft kann 
unter vün ihm .oder von der Gemeinschaft festge­
legten Bedingungen und Ausnahmen vorsehen, daß 
im T 2-Verfahren zu befördernde Waren zum 
T 2-Verfahren zugelassen werden können, .ohne 
daß hierzu der Abgangszüllstelle der für sie ausge­
stellte Internatiünale Frachtbrief vürgelegt werden 
muß. 

Jedes EFTA-Land kann vürsehen, daß im 
T 1-Verfahren zu befördernde Waren zum 
T 1-Verfahren zugelassen werden können, .ohne 
daß hierzu der Abgangszollstelle der Internatiünale 
Frachtbrief vorgelegt werden muß. 

(6) Die Züllstelle, in deren Bezirk der Bestim­
mungsbahnhüf liegt, übernimmt die Aufgabe der 
Bestimmungszollstelle. Werden die Waren jedüch 
bei einemZwischenbahnhüf zum freien Verkehr 
oder einem anderen Züllverfahren abgefertigt, so 
übernimmt die Zollstelle, in deren Bezirk dieser 
Bahnhüf liegt, die Aufgabe der Bestimmungszoll­
stelle. 

Nämlichkeitssicherung 

Artikel 36 

Mit Rücksicht auf die von der Eisenbahnverwal­
tung getroffenen Maßnahmen der Nämlichkeitssi.­
cherung legt die Abgangszüllstelle an Beförde­
rungsmittel .oder Packstücke grundsätzlich keine 
Züllverschlüsse an. 

Verwendung der einzelnen Exemplare· des Intema~ . 
tionalen Frachtbriefs 

Artikel 37 

(1) Die Eisenbahnverwaltung des Landes, in dem 
die Bestimmungszollstelle liegt, legt dieser die 
E.xemplare Nrn. 2 und 3 des Internatiünalen 
Frachtbriefs vür. 

(2) Die Bestimmungszüllstelle gibt der Eisen­
bahnverwaltung das Exemplar Nr.2 unverzüglich 
zurück, nachdem sie es mit ihrem Sichtvermerk ver­
sehen hat, und behält das Exemplar Nr. 3. 

BEFÖRDERUNG VON WAREN AUS UND 
NACH 

DRITTLÄNDERN 

Beförderung nach Drittländeru 

Artikel 38 

(1) Beginnt eine Beförderung im Gebiet der Ver­
tragsparteien und süll sie außerhalb dieses Gebiets 
enden, finden die Bestimmungen der Artikel ~~ und 
36 Anwendung. 

(2) Die Zollstelle, in de~en Bezirk der Grenz­
bahnhof liegt, über den eine Sendung das Gebiet 
der Vertragsparteien verläßt, übernimmt die Auf­
gabe der Bestimmungsz.ollstelle. 

(3) Bei der Bestimmungsz.ollstelle sind keinerlei 
Förmlichkeiten zu erfüllen. 

Beförderung aus Drittländem 

Artikel 39 

(1) Beginnt eine Beförderung außerhalb des 
Gebiets der Vertragsparteien und soll sie in diesem 
Gebiet enden, so übernimmt die Z.ollstelle, in deren 
Bezirk der Grenzbahnh.of liegt, über den die Sen­
dung in das Gebiet der Vertragsparteien gelangt, 
die Aufgabe der Abgangsz.ollstelle. 

Bei de; Abgangsz.ollstelle sind keinerlei Förm­
lichkeiten zu erfüllen. 

(2) Die Z.ollstelle, in deren Bezirk der Bestim­
mungsbahnh.of liegt, übernimmt die Aufgabe der 
Bestimmungsz.ollstelle. Werden die Waren jed.och 
bei einem Zwischenbahnh.of zum freien Verkehr 
.oder zu einem anderen Z.ollverfahren abgefertigt, 
s.o übernimmt die Z.ollstelle, in deren Bezirk dieser 
Bahnh.of liegt, die Aufgabe der Bestimmungsz.oll-
stelle. -

Bei der Bestimmungsz.ollstelle sind die· in Arti­
kel 37 v.orgesehenen Förmlichkeiten zu erfüllen. 

Durchfuhr durch das Gebiet der Vertragsparteien 

Artikel 40 

(1) Beginnt -eine Beförderung außerhalb des 
Gebiets der Vertragsparteien und süll sie auch 
außerhalb dieses Gebiets enden, sü übernehmen die 
in Artikel 39 Absatz 1 und in Artikel 38 Absatz 2 
bezeichneten Z.ollstellen die Aufgabe der Abgangs­
.oder der Bestimmungszollstelle. 

(2) Bei der Abgangs- und der Bestimmungsz.oll~ 
stelle sind keinerlei Förmlichkeiten zu erfüllen. 
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Zollrechtlicher Status von durchgeführten Waren 
und von Waren aus Drittländem 

Artikel 41 

Waren, die in der in Artikel 39 Absatz 1 oder in 
Artikel 40 Absatz 1 beschriebenen Weise befördert 
werden, gelten als im T i-Verfahren befördert, es 
sei denn, daß für sie ein Versandpapier T 2 L vor­
gelegt wird, das zum Nachweis des Gemeinschafts­
charakters der betreffenden Waren ausgestellt wor­
den ist. 

BESTIMMUNGEN FÜR EXPRESSGUT 

Anwendbare Bestimmungen 

Artikel 42 

Vorbehaltlich des Artikels 43 gelten die Arti­
kel 35 bis 41 auch für Beförderungen, die mit Inter­
nationalem Expreßgut~chein erfolgen. 

Zollrechtlicher Status der Waren; Verwendung der 
Exemplare des Expreßgutscheins' TIEx 

Artikel 43 

Bei Beförderungen mit Interriationalem Expreß­
gutschein 

a) - werden die nach Artikel 35 Absatz 2 yer­
langten Kurzbezeichnungen auf den Exem­
plaren Nrn.2, 3 und 4 des Internationalen 
Expreßgutscheins eingetragen; 
- werden die nach Artikel 35 Absatz 3 ver­
langten Kurzbezeichnungen auf dem Exem­
plar Nr. 4 des Internationalen Expreßgut­
scheins eingetragen; 

b) werden die Exemplare Nrn.2 und 4 des 
Internationalen Expreßgutscheins in Anwen­

'dung von Artikel 37 der Bestimmungszoll­
stelle vorgelegt, die das Exemplar Nr.2 
unverzüglich der Eisenbahnverwaltung 
zurückgibt, nachdem sie ihren Sichtvermerk 
auf diesem Exemplar angebracht hat, und das 
Exemplar Nr. 4 behält. 

BESTIMMUNGEN FÜR DIE BEFÖRDERUNG 
VON WAREN IN GROSSBEHÄLTERN 

Allgemeines 

Artikel 44 

Die Förmlichkeiten des T 1- oder T 2-Verfah­
rens werden gemäß den Bestimmungen der Arti­
kel45 bis 60 und Artikel 61 Absätze 3 und 4 für die 
Beförderung von Waren in Großbehältern verein­
facht, die die Eisenbahnverwaltungen durch Beför­
derungsunternehm~n mit einem Übergabeschein 
eines besond.eren Musters durchführen lassen, der 
eigens zur Verwendung als Versandpapier geschaf­
fen wurde; dieses Papier wird in dieser Anlage als 
"Übergabeschein TRi< bezeichnet. Diese Beförde­
rungen umfassen gegebenenfalls andere Beförde-

rungsarten als den Transport auf dem Schienenweg 
bis zum Abgangsbahnhof des Abgangslands sowie 
'ab dem Bestimmungsbahnhof des Bestimmungslan­
des; diese Beförderungen können ferner Trans­
porte umfassen, die zwischen den genannten Bahn­
höfen auf dem Seeweg durchgeführt werden. 

Begriffsbestimmungen 

Artikel 45 

Für die Anwendung der Artikel 44 bis 60 und 
Artikel 61 Absätze 3 und 4 gelten als 

1. "Beförderungsunternehmen~': ein zur Beför­
derung von Waren in. Großbehältern unter 
Verwendung von Übergabescheinen von den 
Eisenbahnverwaltungen gegründetes Unter­
nehmen in Gesellschaftsform, dessen Gesell­
schafter sie sind. 

2. "Großbehälter": ein Transportmittel, das 
von dauerhafter Beschaffenheit ist, 
besonders dafür gebaut ist, die Beförde­
rung von Waren durch einen oder meh­
rere Verkehrsträger ohrie Umladung des 
Inhalts zu erleichtern, 
so gebaut ist, daß es gesichert und/oder 
leicht umgeschlagen werden kann, 
so beschaffen ist, daß an ihm Verschlüsse 
wirksam angebracht werden können; dies 
gilt jedoch nur dann, wenn ein Verschluß 
gemäß Artikel 53 erforderlich ist, ' 
so bemessen ist, daß die von den vier 
äußeren Ecken des Bodens begrenzte flä­
che mindestens 7 m2 beträgt. 

3. "Übergabeschein TR": das beim Abschluß 
des Frachtvertrags ausgestellte Papier, auf 
Grund dessen das Beförderungs.unternehmen 
einen oder mehrere Großbehälter im· grenz­
überschreitenden Verkehr vori einem Versen­
der an einen Empfänger befördern läßt. Jeder 
Übergabeschein TR trägt in der rechten obe­
ren Ecke zur Unterscheidung eine Seriennum­
mer. Diese Nummer besteht aus sechs Ziffern, 
die durch die Buchstaben TR in zwei gleiche 
Grupp'en geteilt werden. 
Der Ubergabeschein TR besteht aus folgen­
den Exemplaren in der Reihenfolge: . 

1 Exemplar für die Generaldirektion 
des Beförderungsunternehmens, 

2 Exemplar für den nationalen Ver­
treter des Beförderungsunterneh­
mens im Bestimmungsbahnhof, 

3 A Exemplar für den Zoll, 
3 ~ Exemplar für den Empfänger, 

4 Exemplar für die Generaldirektion 
des Beförderungsunternehmens, 

5 Exemplar für den nationalen Ver­
treter des Befärderungsunterneh­
mens im Abgangsbahnhof, 

6 - Exemplar für den Versender. 
Alle Exemplare des Übergabescheins TR, mit 
Ausnahme des Exemplars Nr. 3 A, sind auf 
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der rechten -Seite mit einem grünen, etwa 
4 cm breiten Rand versehen .. 

4. "Nachweisung der Großbehälter", nachste­
hend "Nachweisung" genannt: das einem 
Übergabeschein TR beigefügte Papier, das 
dessen Bestandteil ist und mit dem mehrere 
Großbehälter von demselben Abgangsbahn­
hof zu demselben Bestimmungsbahnhof, bei 
denen die Zollförmlichkeiten erfüllt werden 
sollen, befördert werden. . 
Die Anzahl der Nachweisungen wird in das 
Feld zur Bezeichnung der Beilagen des Über­
gabescheins TR eingetragen. Außer,dem ist 
die Seriennummer des zugehörigen Überga­
bescheins TR in der rechten oberen Ecke 
jeder Nachweisung zu vermerken. 

Rechtlicher Wert des verwendeten Papiers 

Artikel 46 

Der von dem Beförderungsunternehmen verwen­
dete Übergabeschein TR gilt je nach Fall als Ver­
sandanmeldung T 1 oder T 2. 

Kontrolle der Anschreibunge'n; zu erteilende Aus­
künfte 

Artikel 47 

. (1) In jedem Land hält das Beförderungsunter­
nehmen durch seinen oder seine nationalen Vertre­
ter bei der oder den zentralen Verrechnungsstellen 
oder bei denen seines oder seiner nationalen Ver­
treter die dort geführten Anschreibungen zu Kon­
trollzwecken der Zollverwaltung zur Verfügung. 

(2) Das Beförderungsunternehmen oder sein 
oder seine nationalen Vertreter übermitteln der 
Zollverwaltung auf ihr Ersuchen hin so bald wie 
möglich alle Unterlagen, Anschreibungen oder 
Auskünfte, die mit durchgeführten oder noch lau­
fenden Sendungen in Verbindung stehen und von 
denen diese Verwaltungen ihres Erachtens nach 
Kenntnis nehmen müssen. 

(3) Das Beförderungsunternehmen oder sein 
oder seine nationalen Vertreter unterrichten 

a) die Bestimmungszollstelle, wenn ihm ein 
Exemplar Nr. 1 eines Übergabescheins TR 
ohne zollamtlichen Sichtvermerk zugeht; 

b) die Abgangszollstelle, wenn ihm ein Exem­
plar Nr. 1 eines Übergabescheins TR nicht 
zurückgesandt wird und wenn das Beförde­
rungsunternehmen nicht feststellen kann, ob 
die betreffende Sendung der Bestimmungs­
iollstelle ordnungsgemäß gestellt worden ist 
oder nach Artikel 55 aus den Vertragspar­
teien nach einem Drittland ausgeführt wor­
den ist. 

ffauptverpfHchteter 

Artikel 48 

(1) Die Eisenbahnverwaltung desjenigen Landes, 
in dem eine Beförderung der in Artikel 44 bezeich-

neten Art dl!rch das Beförderungsunternehmen 
übernommen worden ist, wird ffauptverpflichteter. 

(2) Die Eisenbahnverwaltung desjenigen Landes, 
über dessen Gebiet die Sendung in das Gebiet der 
Vertragsparteien gelangt ist, wird für Beförderun­
gen der in Artikel 44 bezeichneten Art, die von dem 
Beförderungsunternehmen in einem Drittland über­
nommen worden sind, ffauptverpflichteter. 

Zollförmlichkeiten im Verlauf einer nicht im Schie­
nenverkehr durchgeführten Beförderung 

Artikel 49 

Müssen im Verlauf einer nicht im Schienenver­
kehr durchgeführten Beförderung bis zum 
Abgangsbahnhof oder ab dem Bestimmungsbahn­
hof zollamtliche Förmlichkeiten erfüllt werden, so 
ist in den Übergabeschein TR nur jeweils ein beför­
derter Großbehälter einzutragen, 

Aufkleber 

Artikel 50 

Das Beförderungsunternehmen sorgt dafür, daß 
die im Versandverfahren abgewickelten Beförde­
rungen durch Aufkleber mit einem Piktogramm 
gekennzeichnet werden, dessen· Muster in 
Anhang VIII abgebildet ist. Die Aufkleber werden 
auf dem Übergabeschein TR sowie auf dem (den) 
Großbehälter(n) befestigt. 

Änderung des Frachtvertrags 

Artikel 51 

Bei einer Änderung des Frachtvertrags, die zur 
Folge hat, daß 

eine Beförderung, die außerhalb des Gebiets 
einer Vertragspartei enden sollte, innerhalb des 
Gebiets dieser Vertragspartei endet, 
eine Beförderung, die im Gebiet einer Vertrags­
partei enden sollte, außerhalb des Gebietes die-
ser Vertragspartei endet, . 

kann das Beförderungsunternehmen den geänder­
ten Frachtvertrag nur mit vorheriger Genehmigung 
der Abgangszollstelle erfüllen. 

Bei einer Änderung des FrachtVertrags, die zur 
Folge hat, daß eine Beförderung innerhalb des 
Abgangslandes endet, hängt die Erfüllung des 
geänderten Frachtvertrags von Bedingungen ab, die 
die Zollverwaltung dieses Landes festzulegen hat. 

In allen anderen Fällen kann das Beförderungs­
unternehmen den geänderten Frachtvertrag erfül­
len; es unterrichtet die Abgangszollstelle unverzüg~ 
lieh über die vorgenommene Änderung. 
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WARENVERKEHR ZWISCHEN DEN VER­
TRAGSPARTElEN 

Zollrechtlicher Status der War'en; Nachweisungen; 
Befreiung von der Vorlage des Übergabescheins bei 

der Abgangszollstelle 

Artikel 52 

(1) Beginnt eine Beförderung im Gebiet der Ver­
trag~l?arteien und soll sie auch dort enden, so wird 
der Ubergabeschein TR der Abgangszollstelle vor­
gelegt. 

(2) Waren, deren Beförderung in der Gemein­
schaft beginnt, gelten als im T 2-Verfahren beför­
dert. Sollen die Waren jedoch im TI-Verfahren 
befördert werden, so gibt die Abgangszollstelle auf 
den Exemplaren Nrn. 2, 3 A und 3 B des Übergabe­
scheins TR an, daß die Waren, auf die sich der 
Übergabeschein bezieht, im T I-Verfahren beför­
dert werden; dementsprechend ist in dem Feld für 
zollamtliche Vermerke der Exemplare Nrn. 2, 3 A 
und 3 B des Übergabescheins TR deutlich sichtbar 
die Kurzbezeichnung "T 1" einzutragen. Für 
Waren, die im T 2-Verfahren befördert werden, 
braucht die Kurzbezeichnung "T 2" nicht in den 
Übergabeschein eingetragen zu werden. 

(3) Waren; deren Beförderung in einem EFTA­
Land beginnt, gelten als im T I-Verfahren beför­
dert. Sollen die Waren jedoch nach Maßgabe des 
Artikels 2, Absatz 3 BuChstabe b des Übereinkom­
mens im T 2-Verfahren befördert werden, so gibt 
die Abgangszollstelle auf dem Exemplar Nr. 3 A 
des Übergabescheins TR an, daß die Waren, auf 
die sich der Übergabeschein bezieht, im T 2-Ver­
fahren befördert werden; dementsprechend ist in 
dem Feld für zollamtliche Vermerke des Exemplars 
Nr. 3 Ades Übergabescheins TR deutlich sichtbar 
die Kurzbezeichnung "T 2" einzutragen, der der 
Stempel der Abgangszollstelle und die Unterschrift 
des zuständigen Beamten beizusetzen sind. Für 
Waren, die im T I-Verfahren befördert werden, 
braucht die Kurzbezeichnung "T 1" nicht in den 
Übergabeschein eingetragen zu werden. 

(4) Enthalten im Falle einer in der Gemeinschaft 
beginnenden Beförderung einer oder mehrere der 
mit Übergabeschein TR beförderten Großbehälter 
Waren, die im T I-Verfahren befördert werden, 
während ein anderer oder die anderen Großbehäl­
ter ausschließlich Waren enthalten, die im T 2-Ver­
fahren befördert werden, so bringt die Abgangs­
zollstelle in dem Feld für zollamtliche Vermerke 
der Exemplare Nrn. 2, 3 A und 3 B des Übergabe­
scheins TR neben der Kurzbezeichnung "T 1" 
einen Hinweis auf den oder die Behälter mit den im 
T I-Verfahren beförderten Waren an. 

(5) Enthalten im ,Falle einer in einem EFTA­
L:ind beginnenden Beförderung einer oder mehrere 
der mit Übergabeschein TR beförderten Großbe­
hälter Waren, die im T 1-Verfahren befördert wer­
den, während ein anderer oder die anderen Groß-

behälter ausschließlich Waren enthalten, die nach 
Maßgabe ~on Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b des 
Übereinkommens im T 2-Verfahren befördert wer­
den, so bringt die Abgangszollstelle in dem Feld für 
zollamtliche Vennerke des Exemplars Nr. 3 Ades 
Übergabescheins TR neben der Kurzbezeichnung 
"T 2" sowie dem Stempelabdruck der Abgangszoll­
stelle und der Unterschrift des zuständigen Beam­
ten einen Hinweis auf den oder die Behälter mit 
den im T 2-Verfahren beförderten Waren an. 

(6) Werden im Falle der Absätze 4 und 5 Nach­
weisungen der Großbehälter verwendet, so sind_ für 
die Behälter, die im T I-Verfahren beförderte 
Waren enthalten, sowie für die Behälter, die aus­
schließlich im T 2-Verfahren beförderte Waren 
enthalten, jeweils getrennte Nachweisungen auszu­
stellen. Diese Nachweisungen sind zur Unterschei­
dung mit einer laufenden Nummer zu versehen. ' 

Im Falle einer in der Gemeinschaft beginnenden 
Beförderung bringt die Abgangszollstelle in dem 
Feld für zollamtliche Vermerke der Exemplare 
Nrn. 2, 3 A und 3 B des Übergabescheins TR neben 
der Kurzbezeichnung "T 1" einen Hinweis auf die 
laufende(n) Nummer(n) der Nachweisung(en) der 
Großbehälter an, die die 'im T I-Verfahren beför-

, derten Waren enthalten. 

Im Falle einer in einem EFTA-Land beginnenden 
Beförderung bringt die Abgangszollstelle in dem 
Feld für zollamtliche Vermerke des Exemplars 
Nr. 3 Ades ü'bergabescheins TR neben der Kurz­
bezeichnung "T 2" sowie de~ Stempel der 
Abgangszollstelle und der Unterschrift des zustän­
digen Beamten einen Hinweis auf die laufende(n) 
Nummer(n) der Nachweisung(en) der Großbehäl­
ter mit dem nach Maßgabe des Artikels 2 Absatz 3 
Buchstabe b des Übereinkommens im T 2-Verfah­
ren beförderte Waren an. 

(7) Alle Exemplare des Übergabescheins TR wer­
den dem Beteiligten zurückgegeben. 

(8) Jeder Mitgliedstaat der Gemeinschaft kann 
unter von ihm oder von der Gemeinschaft festge­
legten Bedingungen und Ausnahmen vorsehen, daß 
im T 2-Verfahren zu befördernde Waren zum 
T 2-Verfahren zugelassen werden können, ohne 
daß hierzu der AbgangszollsteIle der für sie ausge­
stellte Übergabeschein TR vorgelegt werden muß. 

Jedes EFTA-Land kann vorsehen, daß im 
T I-Verfahren zu befördernde Waren zum 
T I-Verfahren zugelassen werden können, ohne 
daß der AbgangszollsteIle der Übergabeschein TR 
vorgelegt werden muß. 

(9) Der Übergabeschein, TR ist der ZollsteIle -
nachstehend Bestimmungszollstelle genannt - vOi~ 
zulegen, bei der die Waren zur Abfertigung zum 
freien Verkehr oder zu einem anderen Zollverfah­
ren angemeldet werden. 
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Nämlichkeitssicherung 

Artikel 53 

Die Nämlichkeit der Waren wird gemäß Arti­
kel 11 des Übereinkommens gesichert. Wird jedoch 
der Übergabeschein TR der Abgangszollstelle 
gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Ver­
tragsparteien nicht vorgelegt, so legt der Zoll mit 
Rücksicht auf die. von der Eisenbahnverwaltung 
getroffenen Maßnahmen der Nämlichkeitssiche­
rung an Großbehältern grundsätzlich keine Zoll­
verschlüsse an. Werden Zollverschlüsse angelegt, so 
werden diese im Feld für zollamtliche Vermerke 
der Exemplare Nrn. 3 A und 3 B des Übergabe­
scheins TR vermerkt. 

Verwendung der einzelnen Exemplare des Überga­
bescheins 

Artikel 54 

(1) Das Beförderungsunternehmen legt der 
Bestimmungszollstelle die Exemplare Nrn. 1,2 und 
3 Ades Übergabescheins TR vor. 

(2) Die Bestimmungszollstelle gibt dem Beförde­
rungsunternehmen die Exemplare, Nrn. 1 und 2 
unverzüglich zurück, nachdem sie diese mit ihrem 
Sichtvermerk versehen hat, und behält das Exem­
plar Nr. 3 A. 

BEFÖRDERUNG VON WAREN AUS UND 
NACH 

DRITTLÄNDERN 

Beförderung nach Drittländern 

Artikel 55 

(1) Beginnt eine Beförderung im Gebiet der Ver­
tragsparteien und soll sie außerhalb dieses Gebiets 
enden, so finden die Bestimmungen der Artikel 52 
und 53 Anwendung. 

(2) Die Zollstelle, in deren Bezirk der Grenz­
bahnhof liegt, über den eine Sendung das Gebiet 
der Vertragsparteien verläßt, übernimmt die Auf­
gabe der Bestimmungszollstelle. 

(3) Bei der Bestimmungszollstelle sind keinerlei 
Förmlichkeiten zu erfüllen. 

Beförderung aus Drittländern 

Artikel 56 

(1) Beginnt eine Beförderung außerhalb des 
Gebiets der Vertragsparteien und soll sie in diesem 
Gebiet enden, so übernimmt die Zollstelle, in deren 
Bezirk der Grenzbahnhof liegt, über den die Sen­
dung in das Gebiet der Vertragsparteien gelangt, 
die Aufgabe der Abgangszollstelle. Bei der 
Abgangszollstelle. sind~einerlei Förmlichkeiten zu 
erfüllen. 

(2) Die Zollstelle, bei welcher die Waren gestellt 
werden, übernimmt die Aufgabe der Bestimmungs­
zollstelle. 

Bei der Bestimmungszollstelle sind die in Arti­
kel 54 vorgesehenen Förmlichkeiten zu erfüllen. 

Durchfuhr durch das Gebiet der Vertragsparteien 

Artikel 57 

(1) Beginnt eine Beförderung außerhalb des 
Gebiet~ der . Vertragsparteien und. soll sie auch 
außerhalb dieses Gebiets enden, so übernehmen die 
in Artikel 56 Absatz 1 und Artikel 56 Absatz 2 
bezeichneten Zollstellen die Aufgabe der Abgangs­
oder der Bestimmungszollstelle. 

(2) Bei der Abgangs- und der Bestimmungszoll­
stelle sind keinerlei Förmlichkeiten zu erfüllen. 

Zollrechtlicher Status von durchgeführten Waren 
und von Waren aus Drittländern 

Artikel 58 

Waren, die in der in Artikel 56 Absatz 1 oder in 
Artikel 57 Absatz 1 beschriebenen Weise befördert 
werden, gelten als im T 1-Verfahren befördert, es 
sei denn, daß für sie ein Versandpapier T 2 L zum 
Nachweis des Gemeinschaftscharakters der betref­
fenden Waren vorgelegt wird. 

Statistische Bestimmungen 

Artikel 59 

(Diese Anlage enthält. keinen Artikel 59). 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

Nicht anwendbare Bestimmungen der Anlage I 

Artikel 60 

Die durch die Anwendung dieses Kapitels gegen­
standslos gewordenen Bestimmungen der Titel II 
und III der Anlage I zum Übereinkommen, insbe­
sondere Artikel 12 Absätze 3 bis 6, Artikel 17, 23, 
Artikel 26 Absatz 1 und Artikel 41, sind nicht anzu­
wenden. 

Anwendungsbereich des normalen Verfahrens sowie 
der vereinfachten Verfahren 

Artikel 61 

(1)-Die Anwendung der Artikel 29 bis 43 schließt 
nicht die Möglichkeit aus, von den in Anlage! 
geregelten Verfahren Gebrauch zu machen. In die­
sem Fall sind die Artikel 31 und 33 anwendbar. 

(2) In diesem Fall ist bei Ausfüllen des Interna­
tionalen Frachtbriefs oder des Internationalen 
Expreßgutscheins in Feld 32 beziehungsweise in 
Feld 20 dieser Papiere deutlich erkennbar ein Hin­
weis auf das verwendete gemeinschaftliche Ver­
sandpapier oder die verwendeten Versandpapiere 
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einzutragen. Dieser Hinweis muß die ausstellende 
Zollstelle sowie Art, Nummer und Datum des ver­
wendeten Versandpapiers oder der verwendeten 
Versandpapiere enthalten. 

Das Exemplar Nr. 2 des Internationalen Fracht­
briefs oder des lilternationalen Expreßgutscheins 
ist ferner mit dem Sichtvermerk der Eisenbahn zu 
versehen, in deren Bezirk der letzte mit der Durch-. 
führung des gemeinschaftlichen Versandverfahrens 
befaßte Bahnhof liegt. Diese Verwaltung gibt dar­
auf ihren Vermerk ab, nachdem sie sich vergewis­
sert hat, daß die Warenbeförderung mit einem oder 
mehreren der genannten gemeinschaftli~hen Ver­
sandpapil\reerfolgt. 

Endet ein in Absatz 1 und im ersten Unterabsatz 
dieses Absatzes bezeichnetes Versandverfahren in 
einem EFTA-Land, so kann dieses Land vorschrei­
ben, daß das Exemplar Nr.2 des Internationalen 
Frachtbriefs oder des Internationalen Expreßgut­
scheins der Zollstelle vorzulegen ist, in deren 
Bezirk der letzte mit der Durchführung des Ver­
sandverfahrens befaßte Bahnhof liegt. Diese Zoll­
stelle gibt darauf ihren Vermerk ab, nachdem sie 
sich vergewissert hat, daß die Warenbeförderung 
mit einem oder mehreren der genannten Versand­
papiere ·erfolgt. 

(3) Die Anwendung der Artikel 44 bis 58 schließt 
die Möglichkeit aus, von den in Anlage I geregelten 
Verfahren Gebrauch zu machen. 

(4) Wird ein V ersandv~rfahren gemäß den Arti­
keln 44 bis 58 mit Übergabeschein TR durchge­
führt, so sind die Artikel 29 bis 43, die Artikel 59 
und 60 und der Artikel 61 Absätze 1 und :2 auf 
einen hierbei verwend~ten Internationalen Fracht­
brief nicht anwendbar. In dem Internationalen 
Frachtbrief ist in Feld 32 deutlich erkennbar ein 
Hinweis auf den Übergabeschein TR anzubringen., 
Dieser Hinweis muß die Angabe "Übergabeschein" 
gefolgt von der Seriennummer enthalten. 

KAPITEL 11 

VEREINFACHUNG DER FÖRMLICHKEI­
TEN BEI DEN ABGANGS- UND DEN 

BESTIMMUNGSZOLLSTELLEN 

Allgemeines 

Artikel 62 

Jedes Land kann entsprechend den nachstehen­
den Bestimmungen eine Vereinfachung der Förm­
lichkeiten im Versandverfa,hren bei den auf seinem 
Gebiet gelegenen Abgahgs- und Bestimmungszoll': 
stellen vorsehen. 

FÖRMLICHKEITEN BEI DER ABGANGS­
ZOLLSTELLE 

Zugelassener Versender 

Artikel 63 

Die Zollbehörden jedes Landes können einer 
Person, die die Voraussetzungen nach Artikel 64 

erfüllt und Waren im Versandverfahren befördern 
will, nachstehend "zugelassener Versender" 
genannt, bewilligen, daß der Abgangszollstelle 
weder die Waren gestellt werden noch die Anmel­
dung zum Versandverfahren dafür vorgelegt wird. 

Voraussetzungen' für die Bewilligung 

Artikel 64 

(1) Die Bewilligung nach Artikel 63 wird nur 
Personen erteilt, 

a) die laufend Waren versenden, 
b) deren Anschreibungen es den Zollbehörden 

ermöglichen, die Warenbewegungen zu kon­
trollieren, und 

c) di~C;..renn für einT 1- oder T 2-Verfahren 
eine Sicherheit erforderlich ist, eine Gesamt­
bürgschaft geleistet haben. 

(2) Die Zollbehörden können die Bewilligung 
solchen Personen verweigern, die nicht die Gewähr 
bieten, die sie für erforderlich halten. 

(3) Sie können die Bewilligung insbesondere 
dann widerrufen, wenn der zugelassene Versender 
die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr 
erfüllt oder die nach Absatz 2 verlangte Gewähr 
nicht mehr bietet. 

I 

Inhalt der Bewilligung 

Artikel 65 

In der von den Zollbehörden zu erteilenden 
Bewilligung werden festgelegt: 

a) die Zollstelle oder Zollstellen, . die als 
Abgangszollstellen für den Versand zustän­
dig sind; 

b) die Frist sowie die sonstigen Einzelheiten der 
Anzeige der zum Versand vorgesehenen Sen­
dungen durch den zugelassenen Versender" 
bei der Abgangszollstelle, damit diese gege­
benenfalls vor Abgang der Waren eine Kon­
trolle vornehmen kann; 

c) die Frist, innerhalb der .die Waren der 
Bestimmungszollstelle 'gestellt werden müs­
sen; 

d) die zur Nämlichkeitssicherung zu treffenden 
Maßnahmen, Die Zollbehörden können vor­
schreiben, daß die Beförderungsmittel oder 
die Packstücke vom zugelassenen Versender 
mit besonderen von den Zollbehörden zuge­
lassenen Verschlüssen versehen werden. 

Vorausfertigung 

Artikel 66 

(1) In der Bewilligung wird bestimmt, daß das 
für die Abgangszollstelle vorgesehene Feld auf der 
Vorderseite des Vordrucks der Anmeldung T 1 
oder T 2 
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a) '.im voraus mit dem Abdruck des Stempels der 
Abgangszollstelle und der Unterschrift eines 
Beamten dieser Zollstelle versehen wird 
oder 

b) von dem zugelassenen Versender mit dem 
Abdruck eines von den Zollbehörden zuge­
lassenen Sonderstempels aus Metall versehen 
wird, der dem Muster in Anhan'g IX zu die­
ser Anlage entspricht; dieser Stempelabdruck 
kann vorab in die Vordrucke eingedruckt 
werden, wenn der Druck von einer hierfür 
zugelassenen Druckerei vorgenommen wird. 

Der zugelassene Versender hat dieses Feld durch 
Angabe des Versandtags der Waren zu vervollstän­
digen und die Versandanmeldung entsprechend 
den hierfür in der Bewilligung enthaltenen Regeln 
mit einer Nummer zu versehen. 

(2) Die Zollbehörden können die Verwendung 
von Vordrucken vorschreiben, die jeweils mit 
einem Unterscheidungszeichen ver~ehen sind. 

Förmlichkeiten beim Abgang der Waren 

Artikel 67 

(1) Spätestens im Zeitpunkt des Versands der 
Waren vervollständigt der zugelassene Versender 
die ordnungsgemäß ausgefüllte Anmeldung T 1 
oder T 2, indem er auf der Vorderseite der Exem­
plare 1, 4 und 5 im Feld "Prüfung durch die 
Abgangszollstelle" die Frist, innerhalb der die 
Waren der Bestimmungszollstelle gestellt werden 
müssen, die zur Nämlichkeits'sicherung getroffenen 
Maßnahmen sowie einen der nachstehenden Ver­
merke einträgt: 

"Forenklet procedure", 
"Vereinfachtes Verfahren", 
"AnAouo'tEU!lZVTJ otaolKacria"; 
"Simplified procedure", 
"Procedimiento simplificado", 
"Procedure simplifiee", 
"Procedura semplificata", 
"Vereenvoudigde regeling", 
"Procedimento simplificado", 
"Yksinkertaistettu menettely", 
"Einföldnd tollmedferd", 
"Forenklet prosedyre", 
"Förenklat förfarande". 

(2) Nach dem Versand wird das Exemplar Nr. 1 
unverzüglich der Abgangszollstelle übersandt. Die 
Zollbehörden können inder Bewilligung vorsehen, 
daß das Exemplar Nr. 1 der AbgangszoHstelle über­
sandt wird, sobald die Anmeldung ZTI oder T 2 
ausgefüllt ist. Die anderen Exemplare begleiten die 
Ware gemäß den Bestimmungen der Anlage I. 

(3) Nehmen die Zollbehörden des Abgangslan­
des bei Abgang einer Sendung eine Kontrolle vor, 
so vermerken sie dies im Feld "Prüfung durch die 
Abgangszollstelle" auf der Vorderseite der Exem-. 
plare 1,4 und 5 der Anmeldung Tl oder T 2. . 

ffauptverpfHchteter 

Artikel 68 

Die ordnungsgemäß ausgefüllte und gemäß Arti­
kel 67 Absatz 1 vervollständigte Anmeldung T 1 
oder T 2 gilt als Versandpapier T 1 .oder als Ver­
sandpapier T 2; der zugelassene Versender, der die 
Anmeldung. unterschrieben hat, wird ffauptver-
pflichteter. . 

FreisteUung von der Unterschriftsleistung 

Artikel 69 

(1) Die Zollbehörden können einem zugelasse­
nen Versender gestatten, die im Wege der elektro­
nischen oder automatischen Datenverarbeitung 
erstellten Anmeldungen T 1 oder T 2 nicht zu 
unterzeichnen, sofern diese Anmeldungen mit dem 
Abdruck des in Anhang IX zu dieser Anlage 
bezeichneten Sonderstempels versehen sind. Diese 
Bewilligung wird unter der Voraussetzung erteilt, 
daß der zugelassene Versender sich zuvor schrift­
lich gegenüber diesen Behörden verpflichtet, bei 
allen T 1- oder T 2-Verfahren als ffauptverpflich­
teter einzutreten, die unter Verwendung von mit 
dem Abdruck des Sonderstempels versehenen Ver­
sandpapieren T 1 oder T 2 durchgeführt werden. 

(2) Die gemäß Absatz 1 erstellten Versandpa­
piere T 1 oder T 2 müssen in dem für die Unter­
schrift des ffauptverpflichteten vorgesehenen Feld 
einen der nachstehenden Vermerke tragen: 

"Fritaget for underskrift", 
"Freistellung von der Unterschriftsleistung", 
"LlEV anat'tEi1:at unoypa<p1']", 
"Signature waived", 
"Dispensa de frima", 
"Dispense de signature" , 
"Dispensa dalla firma", 
"V an ondertekening vrijgesteld", 
"Dispensada a assinatura", 
"Vapautettu allekirjoituksesta" 
"Fratekid fyrir undirskrift", 
"Fritatt for underskrift", 
"Befriad fran underskrift". 

ffaftung des zugelassenen Versenders 

Artikel 70 

(1) Der zugelassene Versender muß 
a) die Bestimmungen dieses Kapitels und der 

Bewilligung einhalten; 
b) den Sonderstempel oder die' mit dem 

Abdruck des Stempels der Abgartgszollstelle 
oder des Sonderstempels versehenen V or­
drucke sicher aufbewahren. 

(2) Bei mißbräuchlicher Verwendung der Vor­
drucke, die im voraus mit dem Stempel der 
Abgangszollstelle oder mit dem Sonderstempel ver­
sehen sind, haftet der zugelassene Versender -
unabhängig davon, wer den Mißbrauch begangen 
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hat, und unbeschadet strafrechtlicher Maßnahmen Inhalt der Bewilli~ng 

Artikel 73 

33 

- für die Entrichtung der Zölle und sonstigen 
Abgaben, die in einem Land für die mit diesen V or­
drucken beförderten Waren fällig geworden sind, 
sofern er den Zollbehörden, die ihn zugelassen 
haben, nicht nachweist, daß er die in Absatz 1 unter 
Buchstabe b genannten Maßnahmen getroffen hat. 

FÖRMLICHKEITEN BEI DER BESTIM­
MUNGSZOLLSTELLE 

Zugelassener Empfänger 

Artikel 71 

(1) Die Zollbehörden jedes Landesköll11en 
zulassen, daß im T 1- oder T 2-Verfahren beför­
derte Waren der Bestimmungszollstelle nicht 
gestellt werden, wenn sie für eine Person bestimmt 
sind, die die Voraussetzungen nach Artikel 72 
erfüllt - nachstehend "zugelassener Empfänger" 
genannt - und der von den Zollbehörden des Lan­
des, zu dem die Bestimmungszollstelle gehört, eine 
Bewilligung erteilt worden ist. 

(2) In diesem Fall hat der Hauptverpflichtete ~ie 
ihm gemäß Artikel 13 Buchstabe a . der Anlage I 
obliegenden Verpflichtungen erfüllt, sobald die 
Exemplare des Versandpapiers T 1 oder T 2, die· 
die Sendung begleitet haben, sowie die Waren 
unverändert dem zugelassenen Empfänger inner­
halb der vorgeschriebenen Frist in seinem Betrieb 
oder an dem in der Bewilligung näher bestimmten 
Ort übergeben und die zur Nämlichkeitssicherung 
getroffenen Maßnahmen beachtet worden sind. 

(3) Für jede Sendung, die ihm unter den l in 
Absatz 2 genannten Voraussetzungen übergeben 
worden ist, stellt der zugelassene Empfänger auf 
Verlangen des Beförderers eine Eingangsbescheini­
gung aus, in der er erklärt, daß ihm der Versand­
schein und die Waren übergeben worden sind. 

Voraussetzungen für die Bewilligung 

Artikel 72 

(1) Eine Bewilligung nach Artikel 71 wird nur 
Personen erteilt, 

a) die laufend Zollsendungen empfingen und 
b) deren Anschreibungen es den Zollbe.Qönfen 

ermöglichen, die Warenbewegungen zu kon-· 
trollieren. 

(2) Die Zollbehörden können die Bewilligung 
solchen Personen verweigern, die nicht die Gewähr 
bieten, die sie für erforderlich halten. 

(3) Sie können die Bewilligung insbesondere 
dann widerrufen, wenn der zugelas~ene Empfänger 
die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr 
erfüllt oder die nach Absatz 2 verlangte Gewähr 
nicht mehr bietet. . 

(4) Der zugelassene Empfänger muß die Bestim­
mungen dieses Kapitels und der Bewilligung.einhal­
ten. 

(1) In der von den Zollbehörden zu erteilenden 
. Bewilligung werden festgelegt: . 

a) die Zollstelle oder Zollstellen, die als Bestim­
mungszollstellen für die Sendungen, die der 
zugelassene Empfänger erhält, zuständig 
sind; 

b) die Frist sowie die sonstigen Einzelheiten der 
Anzeige des Eingangs der Sendungen durch 
den zugelassenen Empfänger bei der Bestim­
mungszollstelle, damit diese bei Ankunft der 
Waren gegebenenfalls eine Kontrolle vorneh­
men kann. 

(2) Vorbehaltlich des Artikels 76 bestimmen die 
Zollbehörden in der Bewilligung, ob der zugelas­
sene Empfänger über die eingetroffenen Waren 
ohne Mitwirkung der Bestimmungszollstelle verfü­
gen kann. 

Pflichten des zugelassenen Empfängers 

Artikel 74 

(1) Für die in seinem Betrieb oder an den in der 
Bewilligung näher bezeichneten Orten eingetroffe­
nen Sendungen muß der zugelassene Empfänger: 

a) die Bestimmungszollstelle nach den in der 
Bewilligung enthaltenen Bestimmungen 
unverzüglich über etwaige Mehrmengen, 
Fehlmengen, Vertauschungen oder sonstige 
Unregelmäßigkeiten, wie verletzte Ver­
schlüsse, unterrichten; 

b) der Bestimmungszollstelle unverzüglich die 
Exemplare des Versandpapiers T 1 oder T 2, 
die. die Sendung begleitet haben, zusenden 
und gleichzeitig aas Ankunftsdatum und den 
Zustand etwa angelegter Verschlüsse mitiei­
len. 

(2) Die Bestimmung~zollstelIe- bringt auf diesen 
Exemplaren des Versandpapiers T 1 oder T 2 die 
vorgesehenen Vermerke an. 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

Kontrollen 

Artikel 75 

Die Zollbehörden können bei den zugelassenen 
Versendern und den zugelassenen Empfängern 
jede Kontrolle vornehmen, die sie für erforderlich 
halten. Diese haben bei den Kontrollen mitzuwir­
ken und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Ausschließung bestimmter Waren 

Artikel 76 

Die Zollbehörden des Abgangs- oder Bestim­
mungslandes können bestimmte Warenarten von 
den in. Artikel 63 und 71 vorgesehenen Erleichte­
rungen ausschließen. 

3 

250 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 33 von 94

www.parlament.gv.at



34 250 der Beilagen 

Sonderfall der Beförderungen im Eisenbahnver­
kehr 

Artikel 77 

(1) (Dieser Artikel enthält keinen Absatz 1.) 

(2) Sind die nach Artikel 29 bis 61 beförderten 
Waren für einen zugelassenen Empfänger 
bestimmt, so können die Zollbehörden abweichend 
von den Artikeln!1 Absatz 2 und 74 Absatz 1 
Buchstabe b vorsehen, daß die Exemplare Nrn. 2 
und 3 des Internationalen Frachtbriefs, die Exem­
plare Nrn. 2 und 4 des Internationalen Expreßgut­
scheins oder die Exemplare Nrn. 1, 2 und 3 Ades 
Übergabescheins TR von der Eisenbahnverwaltung 
oder von dem Beförderungsunternehmen der 
Bestimmungszollstelle unmittelbar vorgelegt wer­
den. 

KAPITEL III 

Artikel 78 bis 81 

(Diese Anlage enthält keine Artikel 78 bis 81.) 

TITEL V 

BESTIMMUNGEN ÜBER DAS PAPIER ZUM 
NACHWEIS DES GEMEINSCHAFTS­
CHARAKTERS VON WAREN, DIE NICHT IM 

T 2-VERFAHREN BEFÖRDERT WERDEN 

(Versandpapier T 2 L) 

KAPITEL I 

AUSSTELLUNG UND VERWENDUNG DES 
VERSANDPAPIERS 

Vordrucke - Anwendungsbereich 

Artikel 82 

(1) Das Versandpapier T 2 L wird auf den in 
Artikel 1 Absatz 7 dieser Anlage genannten Vor­
drucken ausgestellt. 

(2) Diese Vordrucke werden unter Beachtung 
des Merkblatts in Anhang VIII zu Anlage III aus­
gefüllt. 

(3) Das Versandpapier T 2 L wird für Waren 
ausgestelh:, die Gemeinschaftscharakter haben, aber 
nicht im T 2-Verfahren befördert werderi; es darf 
nicht ausgestellt werden für Waren, 

a) die zur Ausfuhr aus dem Gebiet der Ver­
tragsparteien bestimmt sind oder 

b) die in Umschließungen verpackt sind, die 
nicht Gemeinschaftscharakter haben, oder 

c) die im Verfahren des internationalen Güter­
transports mit Carnets TIR befördert wer­

. den, es sei denn, daß 
Waren, die im Gebiet eirier Vertragspar­
tei abgeladen werden sollen, zusammen 

mit Waren befördert werden, die in einem 
Drittland abgeladen werden sollen, oder 
Waren aus dem Gebiet einer Vertragspar­
teiüber ein Drittland in das Gebiet einer 
anderen Vertragspartei befördert werden. 

(4) Das Versandpapier T 2 L kann ferner ausge-
stellt werden für 

Postsendungen (einschließlich Postpaketen), 
die von einem Postamt im. Gebiet einer Ver­
tragspartei zu einem Postamt im Gebiet einer 
anderen Vertrags partei versandt werden; 
Waren, die aufgrund von Artikel49 der 
Anlage I nicht im T 2-Verfahren befördert wer­
den. 

Voraussetzung Ider unmittelbaren Beförderung 

Artikel 83 

Das Versandpapier T 2 L kann nur dann als 
Nachweis für den Gemeinschaftscharakter der 
d~rin bezeichneten Waren dienen, wenn diese 
Waren unmittelbar von einem Land in ein anderes 
befördert werden. 

Als unmittelbar von einem Land in ein anderes 
befördert gelten . 

a) Waren, die bei ihrer Beförderung das Gebiet 
von Drittländern nicht berühren; 

b) Waren, die bei ihrer Beförderung das Gebiet 
eines oder mehrerer Drittländer berühren, 
deren Durchfuhr durch diese Gebiete jedoch 
mit einem einzigen, im Gebiet einer Vertrags­
partei ausgefertigten Beförderungspapier 
erfolgt. 

Voraussetzungen für die Ausstellung;· nachträgliche 
Ausstellung 

Artikel 84 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 92 wird das Ver­
sandpapier T 2 L in einfacher Ausfertigung ausge­
stellt. 

(2) Auf Antrag des Beteiligten versieht die Zoll­
stelle . des Abgangslandes Feld C ,,Abgangszoll­
stelle" des Versandpapiers T 2 L sowie gegebenen­
falls des oder der Ergänzungsblätter T 2 L bis mit 
ihrem Sichtvermerk. Diese Papiere werden dem 
Beteiligten ausgehändigt, sobald die für die Versen­
dung der Waren nach dem Bestimmungsland not­
wendigen Zollförmlichkeiten erfüllt worden sind. 

(3) Aus stichhaitigen Gründen kann dem Betei­
ligten von den zuständigen Behörden des Abgangs­
landes ein Versandpapier T 2 L na'chträglich ausge­
stellt werden, in diesem Fall ist es in roter Schrift 
mit einem der folgenden Vermerke zu versehen: 

"Udstedt efterf0Igende", 
"Nachträglich ausgestellt" , 
"EKoo8tv EK '[mv uO"'[tpmv", 
"Issued retroactively", 
"Expedido aposteriori", 
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"Delivre aposteriori", 
"Rilasciato aposteriori", 
,,Achteraf afgegeven", 
"Emitido aposteriori", 
"Emitido aposteriori", 
"Annettu j älkikäteen" , 
"Utgefid eftira", 
"Utstedt ietterhänd", 
"Utfärdat i efterhand". 

Verwendung der Ladelisten 

Artikel 85 

(1) Ist ein Versandpapier T 2 L für eine aus mehr 
als einer Warenart bestehende Sendung auszustel­
len, so können die Angaben über die Waren in 
einer oder mehreren Ladelisten im Sinne von Arti­
kel 5 Absatz 2 gemacht werden, anstatt in die Fel­
der 31 "Packstücke und Warenbezeichnung", 32 
"Positions~Nr.", 33 "Warennummer", 35 "Roh­
rnasse (kg)", 38 "Eigenrnasse (kg)" und gegebenen­
falls 44 "Besondere Vermerke/Vorgelegte Unterla­
gen/Bescheinigungen und Genehmigungen" des 
zur Ausstellung des Versandpapiers T 2 L verwen­
deten Vor_drucks eingetrage'n zu werden. 

Werden Ladelisten verwendet, so sind die vorge­
nannten Felder des zur Ausstellung des Versandpa­
piers T 2 L verwendeten Vordrucks durchZustrei­
chen .. 

(2) Der obere Teil des in Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b genannten Feldes ist zur Aufnahme 
der Kurzbezeichnung "T 2 L", der untere Teil zur 
Aufnahme des Sichtvermerks der Zollstelle 
bestimmt. 

Die Spalte "Versendungs-/ Ausfuhrland" der 
Ladeliste braucht nicht ausgefüllt zu werden., 

(3) Die Ladeliste ist in gleicher Stückzahl vorzu­
legen wie das Versandpapier T 2 L, zu dem sie , 
gehört; sie ist von demjenigen zu unterzeichnen, 
der das Versandpapier T 2 L unterzeichnet. 

(4) Werden mehrere Ladelisten demselben Ver­
sandpapier T 2 L beigefügt, So müssen sie von dem 
Beteiligten mit einer Seriennummer versehen wer! 
den; die Anzahl der beigefügten Ladelisten ist in 
dem Feld "Ladelisten" des für die Ausstellung des 
Versandpapiers T 2 L verwendeten Vordrucks 
anzugeben. 

Vorlage des Versandpapiers T 2 L am Bestim­
mungsort 

Artikel 86 

(J) Das Versandpapier T 2 L ist bei der Zollstelle 
abzugeben, bei der die Waren zu einem anderen 
Zollverfahren angemeldet werden als demjenigen, 
in dem sie sich bei der Ankunft befunden haben. 

(2) Sind die Waren auf dem Seeweg, dem Luft­
weg oder durch Rohrleitungen befördert worden, 

so ist das Versandpapier T 2 L der Zollstelle vorzu­
legen, bei der die Waren zu einem Zollverfahren 
abgefertigt werden. 

Nachprüfung des Versandpapiers T 2 L 

Artikel 87 

Die Länder leisten einander bei der Nachprüfung 
der Versandpapiere T 2 L auf ihre Echtheit und auf 
die Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben 
Amtshilfe. 

Ausstellung von Versandpapieren T 2 L in drei 
Exemplaren 

Artikel 88 

(Diese Anlage enthält keinen Artikel 88). 

KAPITEL 11 

VEREINFACHUNG DER FÖRMLICHKEITEN 
BEI DER AUSSTELLUNG DES VERSANDPA­

PIERS T2 L 

Zugelassener Versender 

Artikel 89 
Die Zollbehörden jedes Landes können einer 

Person, die die Voraussetzungen nach Artikel 90 
erfüllt und Waren mit einem Versandpapier T 2 L 
befördern wiil, nachstehend "z1..lgelassener Versen­
der" genannt, bewilligen, dieses Papier zu verwen­
den, ohne daß Artikel 84 Absatz 2 eingehalten 
wird. 

Voraussetzunge~ für die Bewilligung 

Artikel 90 

(1) Die Bewilligung nach Artikel 89 wird nur 
Personen erteilt, 

a) die laufend Waren versenden; 
b) deren Anschreibungen es den Zollbehörden 

ermöglichen, die Warenbewegungen zu kon­
trollieren. 

(2) Die Zollbehörden können die Bewilligung 
solchen Personen verweigern, die nicht die Gewähr 
bieten, die sie für erforderlich halten. 

(3) Sie können die Bewilligung insbesondere 
dann widerrufen, wenn der zugelassene Versender 
die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr 
erfüllt oder die nach Absatz 2 verlangte Gewähr 
nicht mehr bietet. 

Inhalt der Bewilligung 

Artikel 91 

(1) In der von den Zollbehörden zu erteilenden 
Bewilligung, werden insbesondere festgelegt: 

a) die Zollstelle, die nach Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe a die Vorausfertigung der für die 
Ausstellung der Versand papiere T 2 L ver­
wendeten Vordrucke vornimmt; 
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b) die Art und Weise, in der der zugelassene 
Versender den Nachweis über die Verwen­

, dung dieser Vordrucke zu führen hat. 

(2) Die Zollbehörden legen fest, innerhalb wel­
cher Frist und in welcher Art und Weise der zuge­
lassene Versender die zuständige Zollstelle unter­
richtet, damit diese gegebe;:nenfalls vor Abgang der 
Waren eine Kontrolle vornehmen kann. 

Vorausfer!igung und Förmlichkeiten beim Abgang 
der Waren 

Art~el92 

(1) In der Bewilligung wird bestimmt, daß das 
Feld C "AbgangszollsteIle" auf der Vorderseite der 
für die Ausstellung der Versandpapiere T 2 L sowie 
gegebenenfalls des oder der Ergänzungsblätter 
T 2 L bis verwendeten Vordrucke: 

a) im voraus mit dem Abdruck des Stempels der 
in Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Zollstelle und der Unterschrift eines Beamten 
dieser Zollstelle versehen wird 
oder 

b) vom zugelassen,en Versender mit dem 
Abdruck des von den Zollbehörden zugelas­
senen Sonderstempels aus Metall versehen 
wird, der dem Muster im Anhang IX zu die­
ser Anlage entspricht; der Stempelabdruck 
kann vorab in die Vordrucke eingedruckt 
werden, wenn diese von einer hierfür zuge­
lassenen Druckerei gedruckt werden. 

(2) Der zugelassene Versender hat den Vordruck 
spätestens im Zeitpunkt des Versands der Waren 
auszufüllen und zu unterzeichnen. Er hat dabei in 
'dem für die Prüfung durch die Abgangszollstelle 
vorgesehenen Feld die zuständige Zollstelle, das 
Ausstellungsdatum des Papiers, die im Abgangsland 
geforderten Hinweise auf das Ausfuhrpapier sowie 
einen der nachstehenden Vermerke einzutragen: 

"Forenklet procedure", 
"Vereinfachtes Verfahren", 
"AMOl)a'tEl)~VT] ~haolKaaia", 
"Simplified procedure", 
"Procedimiento simplificado", 
"Procedure simplifiee", 
"Procedura semplificata", 
"Vereenvoudigde regeling", 
"Procedimento simplificado", 
"Yksinkertaistettu menettely", 
"Einföldud tollmedferd", 
"Forneklet prosedyre", 
"Förenklat förfarande". 

(3) Der ausgefüllte, durch die Angaben gemäß 
Absatz 2 ergänzte und vom zugelassenen Versen­
der unterzeichnete Vordruck gilt als Versandpapier 
zum Nachweis des Gemeinschaftscharakters der 
Waren. 

Verpflichtung zur Anfertigung einer Zweitschrift 

Artikel 93 

Der zugelassene Versend er ist verpflichtet, ein 
Zweitstück jedes auf Grund dieses Kapitels ausge­
stellten Versandpapiers T 2 L anzufertigen. Die 
Zollbehörden legen die Einzelheiten fest, nach 
denen dieses ZweitsWck zu Kontrollzwecken vor­
gelegt und wenigstens zwei Jahre lang aufbewahrt 
wird. 

KontroUen bei den zugelassenen Versendem 

Artikel 94 

Die Zollbehörden dürfen bei den zugelassenen 
Versendern jede Kontrolle vornehmen, die sie für 
erforderlich halten. Diese haben bei den Kontrollen 
mitzuwirken und die erforderlichen Au'skünftezil 
erteilen. 

Haftung des zugelassenen Versenders 

Artikel 95 

(1) Der zugelassene Versender ist verpflichtet, 
a) die Bedingungen dieses Kapitels und der 

Bewilligung einzuhalten; 
b) alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 

um den Sonderstempel oder die mit dem 
Abdruck des Stempels der in Artikel 91-
Absatz 1 Buchs'tabe a genannten Zollstelle 
oder . des Sonderstempels versehenen V or­

-drucke sicher aufzubewahren. 

(2) Bei mißbräuchlicher Verwendung von V or­
drucken zur Ausstellung von Versandpapieren 
T 2 L, die im voraus mit dem Stempel der in Arti­
kel91 Absatz 1 Buchstabe a genannten Zollstelle 
oder mit dem Sonderstempel versehen sind, haftet 
der zugelassene Versender - unabhängig davon, 
wer den Mißbrauch begangen hat, und unbescha­
det strafrechtlicher Maßnahmen - für die Entrich­
uing der in einem Land infolge dieser mißbräuchli­
chen Verwendung umgangenen Zölle und sonsti-

. gen Abgaben, sofern er den Zollbehörden, die ihn 
zugelassen haben, nicht nachweist, daß er die in 
Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen 
getroffen hat. 

Ausschließung bestimmter Waren 

Artikel 96 

Die Zollbehörden des Abgangslandes können 
bestimmte Warengruppen und bestimmte.Warenbe­
wegungen von den in diesem Kapitel vorgesehenen 
Erleichterungen ausschließen. 

250 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)36 von 94

www.parlament.gv.at
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ANHANG I 

Ladeliste 

"-

3D. Anzahl, Art, Zeichen 35. Ver-
56. Rohmasse 

Raum fOr 
Ud. Nr. und Nummern 31. Warenbezeichnung sendungs- zollamtliche 

der PackstOcke land (kg) Eintragungen 

, 

-

(Unterschrift) 
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GRlENSEOVERGANGSATTEST 
GRENZÜBERGANGS SCHEIN 

t1EA TIO t1IEAEyrErn: 
TRANSIT AOVICE NOTE 

Bezeichnung des Beförderungsmittels: 

ANHANG 11 

GEMEINSAMES VERSANDVERFAHRENI 
GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN AVISO OE P ASO 

AVIS OE PASSAGE 
A VVISO DI P ASSAGGIO 

KENNISGEVING VAN OOORGANG 
AVISO OE P ASSAGEM *) 

VERSANOSCHEIN VORGESEHENE GRENZÜBERGANGSSTELLE 
(UND LAND): Art (T 1, T 2, T 2 ES 

oder T 2 PT) und Nummer Abgangszollstelle 

~---------- ... I NUR DURCH DIE ZOLLSTELLE 

I AUSZUFÜLLEN I 
I Datum des Grenzübergangs: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 ---

Unterschrift 

Stempel 
der 

Zollstelle 

-- -- - --

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

..J 

*) Entsprechende Bezeichnungen in finnischer, isländischer, nOIWegischer und schwedischer Sprache werden später eingefügt. 

<.;J 
00 

N 
VI 
o 
0-
o ... 
t:.d 
~. 
f;) 

aq 
o 
::l 
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· 250 der Beilagen 

ANHANG III 

GEMEINSAMES VERSANDVERFAHRENI 
GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN 

ANKOMSTBEVIS 
EINGANGSBESCHEINIGUNG 
AnO~EI::::H nAPAAABHl: 
RECEIPT 

RECIBO 
RECEPISSE 
RICEVUTA 
ONTV ANGSTBEWIJS 

*) 

DasZolIamt .................................. .-...................................................................... . 

bescheinigt, daß ihm das am ..................................................................................... . 

beim Zollamt ............................................................ unter Ne ............................. . 

. eingetragene Versandpapier TI, T 2, T 2 ES, T 2 PT (1) 

KontrolIexemplar T Nr. 5 (') 

übergeben, und daß bisher bei der darin bezeichneten Warensendung keine Unregelmäßigkeit festgestellt 
worden ist. 

Stempel 
des 

Zollamtes 

'._-------------_.' 

(') Nichtzutreffendes streichen. 

(Ort} ............................... , den ............... 19 ....... .. 

Unterschrift 

*) Entsprechende Bezeichnungen in finnischer, isländischer, norwegischer und schwedischer Sprache 
werden später eingefügt. '" -

39 
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ANHANG IV 

GEMEINSAMES VERSANDV,ERFAHRENI 
GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN 

(Vorderseite) 

BÜRGSCHA-FTSBESCHEINIGUNG 

1. Gültig bis einschließlich 
I Tag I Monat I Jahr I 

2. Nummer 
J 1 I I 

3. Hauptverpflichteter 
(Name und Vorname bzw. Firma, 
vollständige Anschrift und Land) 

-

4. Bürge 
(Name und Vorname bzw. Firma; 
vollständige Anschrift und Land 

5. ZollsteIle der Bürgschaftsleistung 
(Bezeichnung, vollständige 
Anschrift und Land) 

/ 

6. Bürgschaftssumme in Ziffern in Buchstaben 
(in nationaler Währung) 

7. Die Zollstelle der Bürgschaftsleistung bescheinigt, daß dem obengenannten Hauptverpflichteten die Bewilligung erteilt worden ist, T 1 oder T 2 
Verfahren in den nachstehenden Staaten, deren Namen nicht gestrichen sind, durchzuführen: 

BELGIEN DÄNEMARK DEUTSCHLAND GRIECHENLAND SPANIEN FRANKREICH IRLAND 

ITALIEN LUXEMBURG NIEDERLANDE PORTUGAL VEREINIGTES 
KÖNIGREICH 

FINNLAND ISLAND NORWEGEN ÖSTERREICH SCHWEDEN SCHWEIZ 

8. Gültigkeit verlängert bis einschließlich 

I Tag I Monat I Jahr I 
I I I I (Ort) ................................ , den ........ __ ..................... 

i 

(Ort) ................................... , den ............................... _ . 

(Unterschrift und Stempel der ZollsteHe der Bürgschaftsleistung) (Unt.erschrift und Stempel der Zollstelle der Bürgschaftsleistung) 

.j>.. 
o 

N 
v-. 
o 
0... ... .., 
t:P 
~. 
ii> 

O"Q ... 
;:l 
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9. Personen, die befugt sind, Versandanmeldungen T 1 oder T 2 für den Hauptverpflichteten zu unterzeichnen . (Rückseite) 

10. Name, Vorname und Unter- 11. Unterschrift des 10. Name, Vorname und Unter- 11. Unterschrift des 
schriftsprobe der Hauptverpflichteten (*) schriftsP!o be der Hauptverpflichteten (*) 
ermächtigten Person ermächtigten Person 

, 

N 
V1 
o 
0-
('D ..., 
tc 
~. 
Sl 
~ 

('D 

::s 

~ 
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- 42 250 der Beilagen 

ANHANG V 

GEMEINSAMES VERSANDVERFAHRENI 
GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN 

SICHERHEITSTITEL (PAUSCHALSICHERHEIT) 

(Vorderseite) 

A 000 000 

Aussteller: __________________ : ______________________ . ___________________________________________________________________ _ 

(Name oder Firma und Anschrift) 

(Bürgschaftserklärung angenommen am _______ , __________________________________________________________________ _ 

durch die Zollstelle der Bürgschaftsleistung _____________________________________________________________________ ) 

Dieser Titel gilt bis zu einem Betrag von 7 000 ECU für ein T 1- oder T 2-Verfahren, das spätestens 

am _______________________________________ . _____________________________________________________________________________ _ 

beginnt, und in dem als Hauptverpflichteter __ c _________________________________________________________________ _ 

_ _ _ _ __ ____ _ _ _ _ ____ _ _ : __________________________________________________________________________ : ___________ ' _____ auftritt. 
(Name oder Firma und Anschrift) 

Unterschrift des Hauptverpflichteten (I) Unterschrift und Stempel des Ausstellers 

(I) Unterschrift freibleibend. 

(Rückseite) 

Von der Abgangszollstelle auszufüllen! 

Versandverfahren durchgeführt mit Versandpapier T l/T 2fT 2 ES/T 2 PT, eingetragen am ______________ _ 

_________________________________________________ unter der Nr. _________________________________________________ beim 

Zollamt _______________________________________________________________________________________________________________ _ 

Stempel Unterschrift 
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250 der Beilagen 

ANHANG VI 

(Diese Anlage enthält keinen Anhang VI). 

ANHANG VII 

43 

LISTE DER WAREN. BEI DEREN VERSAND EINE ERHÖHUNG DES BETRAGES DER 
PAUSCHALBÜRGSCHAFT IN BETRACHT KOMMEN KANN 

Position des 
Harmonisierten 

Systems 

02.01 
02.02 

ex 02.10 

04.02 

04.05 
04.06 

ex 09.01 
ex 09.01 

09.02 
ex 16.01 

ex 16.02 

ex 16.02 

ex 21.01 
ex 21.01 
ex 21.06 

22.04 

22.05 

ex 22.07 

ex 22.08 

ex 22.08 
ex 24.02 
ex 24.02 
ex 24.02 
ex 24.03. 
ex 27.10 

33.03 

2 

Warenbezeichnung 

Fleisch von Rinderri, frisch oder gekühlt 
Fleisch von Rindern, gefroren 
Fleisch von Rindern, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder 
geräuchert 
Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zuck~r oder 
anderen Süßmitteln 
Butter und andere Fettstoffe aus der Milch 
Käse und Quark· , 
Kaffee, nicht geröstet, auch entkoffeiniert 
Kaffee, geröstet, auch entkoffeiniert 
Tee 
Würste u.nd ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, Schlachtnebener­
zeugnisse oder Blut von Hausschweinen 
Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut von Hausschwei­
nen, anders zubereitet oder haltbar gemacht 
Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut von Rindern, 
anders zubereitet oder haltbar gemacht 
Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee 
Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Tee 
Lebensmittelzubereitungen, .' anderweit weder genannt noch 
inbegriffen mit einem Gehalt an Milchfett von 18 Gewichtshun­
dertteilen oder mehr 
Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit Alkohol 
angereicherter Wein; Traubenmost, ausgenommen solcher der 
Position 20.09 . 
Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit 
Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert 
Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80% vol oder mehr, 
unvergällt 
Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80% vol, 
unvergällt 
Branntwein, Likör und andere Spirituosen 
Zigaretten 
Zigarillos 
Zigarren 
Rauchtabak 
Leichte und mittelschwere Erdöle und Gasöl 
Parfüms und Toilettenwässer 

3 

Menge, die dem 
Pauschbetrag 

von 7000 ECU 
entspricht 

3000 kg 
3000 kg 

3000 kg 

5000 kg 
3000 kg 
3500 kg 
3000 kg 
2000 kg 
3000 kg 

4000 kg 

4000 kg 

3000 kg 
1000 kg 
1000 kg . 

3000 kg 

15 hl 

15 hl 

3 hl 

3 hl 
5 hl 

70000 Stück 
60000 Stück 
25000 Stück 

100 kg 
200 hl 

5 hl 
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44 250 der Beilagen 

ANHANG VIII 

AUFKLEBER (Artikel 33 und 50) 

Farbe: schwarz auf grün. 

ANHANG IX 

SONDERSTEMPEL 

~~----------55mm----------.~ 

2 1 
r---~--~--~------------~ s 

3 4 s 
'" r-----------~~ __ ~ ______ _,N 

L-________ 5 ________ ~ ___ 6 ____ ~! 

1. Wappen des Mitgliedstaats 
2. Zollamt 
3. Nummer des Versandscheins 
4. Datum 
5. Zugelassener Versender 
6. Bewilligung 
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250 der Beilagen 

ANLAGE III 

Artikell 

45 

(1) Die Vordrucke, auf denen Versandmeldungen TI. oder T 2 ausgestellt werden, müssen den 
Anhängen I bis N zu dieser Anlage entsprechen. 

(2) Die Angaben in den Vordrucken müssen auf folgenden Exemplaren in Durchschrift erscheinen: 
a) im Falle der Anhänge I und III auf den in Anhang V angegebenen Exemplaren; 
b) im Falle der Anhänge 11 und N auf den in Anhang VI angegebenen Exemplaren. 

(3) Die Vordrucke werden wie folgt ausgefüllt und verwendet: 
a) als Versandanmeldung T 1 oder T 2 unter Beachtung des Merkblatts in Anhang VII; 
b) als Versandpapier T 2 L unter Beachtung des Merkblatts in Anhang VIII. 

In beiden Fällen sind gegebenenfalls die Anmerkungen in Anhang IX zu beachten. 

Artikel 2 

(1) Die Vordrucke sind auf selbstkopierendem Schreibpapier mit einem Quadra~metergewicht von 
mindestens 40 Gramm zu drucken. Dieses Papier muß so beschaffen sein, daß die Angaben auf der V or­
derseite nicht die Lesbarkeit der Angaben auf der Rückseite beeinträchtigen, und darf bei normalem 
Gebrauch weder einreißen noch knicken. Für alle Exemplare ist weißes Papier zu verwenden. Auf den für 
den Versand verwendeten Exemplaren (1, 4, 5 und 7) haben jedoch die Felder Nm. 1 (mit Ausnahme des 
mittleren Teils), 2, 3, 4, 5; 6, 8,15,17,18,19,21,25,27,31,32,33 (erstes Unterfeld links), 35, 38, 40, 41, 
50,51,52,53,55 und 56 einen grünen Grund. Die Vordrucke werden in grüner Farbe gedruckt. 

(2) Die Vordrucke haben das Format 210 X 297 mm, wobei in der Länge Abweichungen von - 5 bis 
+ 8 mm zugelassen sind. 

(3) Die Vertragsparteien kÖnnen vorsehen, daß die Vordrucke den Namen und die Anschrift oder das 
Kennzeichen der Druckerei enthalten müssen. 

(4) Inder linken oberen Ecke des Vordrucks können die Vertragsparteien eine Kurzbezeichnung zur' 
Angabe der betreffenden Vertragspartei eindrucken lassen. Sie können beim Druck ferner die Worte 
"gemeinschaftliches Versandverfahren" durch die Worte "gemeinsames Versandverfahren" ersetzen. 
Papiere mit einer solchen Kurzbezeichnung oder mit einer dieser Angaben müssen von den anderen V er­
tragsparteien angenommen werden. 

Artikel 3 

(1) Werden für die Erfüllung der Förmlichkeiten öffentlich~ oder private Datenverarbeitungssysteme 
eingesetzt, so lassen die zuständigen Behörden auf Antrag zu, daß die Beteiligten die handschriftliche 
Unterzeichnung' durch ein vergleichbares technisches Verfahren ersetzen, das gegebenenfalls aufder Ver­
wendung eines Codes basiert und dieselben Rechtswirkungen hat wie die handschriftliche Unterzeich­
nung. Diese Vereinfachung wird nur zugelassen, wenn die von den zuständigen Behörden geforderten 
technischen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Werden für die Erfüllung der Förmlichkeiten öffentt'iche oder private Daienverarbeitungssysteme 
eingesetzt, die auch Anmeldungen ausdrucken, so können die zuständigen Behörden zulassen, daß statt 
des manuellen oder mechanischen Anbringens eines Zollstempels und der Unterschrift der zuständigen 
Beamten diese so erstellten Anmeldungen direkt durch dieses System bestätigt werden können. 

250 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 45 von 94

www.parlament.gv.at



46 250 der Beilagen 

ANHANG I 

Muster der Vordrucke für die Versandanmeldung T 1 oder T 2 

Hinweis: 

In dem Raum unterhalb der Felder 15 und 17 des Exemplars Nr. 5 kann die finni$ch~, isländische, 
norwegische und schwedische ÜbersetzlUlg von "Zurücksenden an" eingedruckt werden. 
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r--~--'-----1 A VERSENOUNGS-/AUSFUHRZOLLSTELLE 

31 Packstücke 
und Waren­
bezeich­
nung 

44 Besondere 
Vermerket 
Vorgelegte 
Unterlagenl 
Bescheini­
gungenu. Ge­
nehmiglJngen 

47 Abgaben- Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag ZA 48 Zahlungsaufschub 
berechnung 1---I-'-'-'====""-+=------1-=='-----+''-'-I 

51 Vorgesehene 
Grenluber-

B ANGABEN FÜR VERBUC~UNGSZWECKE 

f~~~~~)n ~;:..:c::.."7:;::,:"'-':.::,,~""'""~"--'---'--'-,..1--'-,-~;.:.~~~+;'i.,.,-'-~'"-''-7_+_~~'--''-,.,..L 

51 Sicherheit 

PRÜFUNG DURCH DIE ABGANGSZOLLSTELLE 

Ergebnis: 

Stempel: 54 Ort und Datum: 

Nr. 

49 BeZeichnung des Lagers 

Angebrachte Verschlüsse: Anzahl· 

Zeichen: 

Unterschrift und Name des AnmeldersNertreters: 

Frist (letzter Tag): 

Unterschrift: 

Lager-Nr. Za 57 FLD. f. Wien, Niederösterreich u. Burgenland. - 1 .. 88. 000.000. (Neuauflage.} - Österreichische Staatsdruckerei. 3677 7 gsUo 

47 
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fJJ PRÜFUNG DURCH DIE I-ERSENDUNGS-IAUSFUHR-IBESTIMMUNGSZOLLSTELLE 
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250 der Beilagen 49 

A VERSENDUNGS-fAUSFUHRZOLLSTELLE 

1 ANMELDUNG 

2 
Z versender/Ausführer Nr, 

I f-- 0 .. .... 3 Vordrucke 4 Ladelisten 
c:: 

I ... -.:: 
.c:: 5 Positionen & Packst, insgesamt 17 Bezugsnummer '" ,.. 

,. 

'" oe 8 Empfänger Nr. 9 Verantwortlicher fLir den lah!oogsverk8hr Nr. 
, -,. ... .... 

c:: 

'" .... 
c:: 
CD ... 

I 
13 G. LP . ... ID Ersles Best, l11 Hande/s-.... .. 1 Land 1 land ::0- -.. 

. 1 .... 14 Anmeldi!fIVett~ter Nr. 15 Versendungs~AtJ&fuhrland 15 VOrsJAusf.LCode 1,17 Bestimm.L.Code 
:;; a Ib a Ib' 
== 18 Ursprungsland 17 BestImmungsland 
C;; 
CD 
;; 18 Kennzeichen und Staatszugehörigkeit des 8etorderungsmittels beim Abgang 111 CtL !O Lieferbedingung ... I I 1 . '" '1"" 

21 Ken~en und Staatszugehörigkeit des orfmzLibelschreitenden aktiven BefÖrderungsmittets ifWährung u. in Rechn. gestellter GesamtDetr. ... Z~ Umrechnungskurs r4 Art des ' ... . , . I I I I Geschäfts ä. -
E 25V~r~lgiin I,!& In~ndlsc"", Ver· 27 lad.ort 28 Finanz· und Bankangaben CD 
~ J der Grenze J kehrszwelg W 

--------_.-------- -"--- ""------- --------- ----0----------- ---- ". _._------- ... _------

2 
29 AusgarlgszollsteUe 30 Warel'lort 

31 Packstucke Zeich.n und Nummern - Container Nr, - Anzahl und Art l32 Posit~ns 33 Warennumm9f 

I 1 und Waren- - J Nr, L bezeich-
nung 34 Urspr.Land Code 35 Rohmasse (kg) 

a Ib 

37 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingent 

I 
40 Summariscl1e AnmeldungNorpap'ter 

41 Besoodere Maßeinheit I 44 Besondere 
Vermer1<.el 

rd'B'j Vorgelegte 
Unterlagen/ 
Besehe!ni. 
gungenu,Gi!·" 146 Statistischer Wert 
nehmigungen 

i , 
47 Abgaben· Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag ZA 48 ZahlungsaufS!'hub 49 Bezeichnung des Lagers 

berechnung 

B ANGABEN FÜR VERBUCHUNGSZWECKE 

\ 

Summe: 
- - - - - - - - - -

50 Haup1verpfliChtet9f Nr, Unterschrift: C ABGANGSZOLLSlELLE 

I 
I 

51 Vorgesehene vertreten durch I 
GrenlÜbef-

I gangsstellen Ort und Datum: 
(und land) 

I 
- - - -

1 
- - - - -

52 Sicherheit Code 53 Bestimmungszollstelle (und Land) 

nicht güflig für 

0 PRÜFUNG DURCH DIE ABGANGSZDUSTELLE Stempel: 54 Ort und Datum: 

Ergebnis: 

Angebrachte Verschlüsse: Anzahl: , Unterscl1rift und Name des AnmeldersNertreters: 

Zeicl1en: 

Frist (letzt9f Tag): 

Unterschrift: 

Lager-Nr. Za 57 FlD, f. Wien. NiederOsterreich u, Burgenland. - 1. 88. 000.000. (Neuaunage.) - Östarreichische Staalsdruckerel. 3677 7 gstlo 
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50 250 der Beilagen 

" - .. A VERSENDUNGS-/AUSFUHRZOL:'LSTELLE 

1 A NMElDUNG 

3 
2 Versender/Ausführer Nr. 

j 0 I-- 3 Vordrucke 4 Ladelisten 
, J 

5 Positionen 6 Packst. insgesamt r Bewgsnummer ... 
E 
.c: 8 Empfanger Nr. 9 VerantwortlH:her tur den Zahhmgsverkehr Nr . 
IE ... 
:::0 -
~ 
:.; . ..... = 10 Erstes Best 111 Handels-

I 
13 G.:LP . ... ... . " I Land I land ... 

GO 
> 14" Anmelder/Vertreter Nr. 15 Versendungs-IAusfuhrland 15 VerS.lAUSfLCodel17 Bestimm.LCode = a Ib a Ib GO .... ... 16 Ursprung~and 17 Bestimmung~and , .. 

IE ... .. 
18 Kennzeichen ufld StaatszugeMrigkert des Belärderungsminels beim Abgang r9 Ctr 20 LIOferbedingung a. 

L E I I GO 
>oe 21 Kennzeichen und Staalszugehbrigketl des grenzuberschr€ltenden aktiven Beförderungsmittels 22 Währung u. In Rechn. gesteUter Gesamthelr 23 Umrechmmgskurs lZ4 Art des w 

I I 1 J BesChäfts 

25 Verkehrszweig an I 26 Inlandischer Ver- 27 Ladeo" 28 Flnanz- und Bankangaben 
I der Grenze I kehrszweig 

----- --------- --.--------- ---- ------------- "--------

3 
29 Ausgangszollstelle 30 Warenort 

31 Packstücke Zeichen und Nummern - Container Nr. - Anzahl und Art 132 Positions 33 Warennummer 

I I und Waren- I Nr. 
I bezeich-

nung 34 Urspr.Land Code 35 Rohrnasse (kg) 

a Ib 

37 VERFAHREN 38 Eigenrnasse (kg) 39 Kontingent 

I 
40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 Besondere Maßeinheit 

I 44 Besondere 
Vermerkel 

LOdeB~1 Vorgelegte 
Unterlagen! 
Bescheini-
gungen u. Ge- 146 Statistischer Wert 
nehmigllngen > 

47 Abgaben- Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag ZA 48 Zahlungsaufschub 49 Beieichnung des Lagers 
berechnung 

B ANGABEN FÜR VERBUCHUNGSZWECKE 

-
! 

Summe: 
- - - - - - - - - -

50 Hauplverpflichteter Nr. Unterschrift: C ABGANGSZOLLSTELLE 

I 
I 

51 Vorgesehene vertreten durch I 
Grenzliber-

1 (Jangsstellen Ort und Datum: 
(und Land) 

I 
- - - -

I 
- - - - -

52 Sicherheit Code 53 Bestimmungszollstelle (und Land) 

nicht gültig fur 
~ 

0 PRÜFUNG DURCH DIE ABGANGSZDLLSTELLE Stempel: 54 Ort und Datum: 

Ergebnis: 

.. Angebrachte Verschlüsse: Anzahl: Unterschritt und Name des AnmeldersNertreters: 

Zeichen: 

Frist (letzter Tag): 

" Unterschrift: 

'"Lager-Nr. Za 57 FLD. 1. Wien, Niederösterreich \J. Burgenland. - 1. 88. 000.000. (Neuauflage.) - Österreichische Staatsdruckerei. 3677 7 gstJo 
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4 

~ ,:§ 
~ 
Ci 
li:l 
=> = ::::I 
E 

:S ... ... = 14 AnmelderlVertreter ... 
'= ... 
5! 

250 der Beilagen 51 

,-______ -j A VERSENDUNGS-IAUSFUHRZDLLSTELLE 

Wird dieses Exemplar ausschließlich zum NACHWEIS DES GEMEINSCHAFTSCHARAKTERS VON 

J NICHT IM GEMEINSCHAFTLICHEN VERSANDVERFAHREN BEFÖRDERTEN WAREN verwendet, 

so sind zu diesem Zweck nur die Angaben in den Feldern 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35,' 54 und 

gegebenenfalls 4, 33, 38, 40 und 44 ertorderlich . 

~ .~--------------------------------------------~r---~ 
Ci." 
E ... 
~ 

4 
31 Packstücke 

und Waren'.. ' 
bezeich­
nung 

44 Besondere 
Vermerke! 
Vorgelegte 
Unterlagen/ 
Bescheim­
gungen u. Ge­
nehmigungen 

55 Umla­
dungen !Ke~hz.' u~'l'Staatsz .. d,'nJBOf.lTiittcls: :' . 

SICHTVER­
MERK DER 
ZUSTAN­
DIGEN 
BEHÖRDEN 

51 Vorgesehel1e 
Grenzüber· 
gangsslellen 
(undlandl 

52 Sicherheit 

Neue Verschlüsse: Anzahl: 

Unterschrift : 

50 ·Hauptverpflichteter 

PRUFUNG DURCH DIE ABGANGSZDLLSTELLE 

Ergebnis: 

Angebrachte Verschlüsse: Anzahl: 

Zekhen: 

Frist (letzter Tag): 

Unterschrift: 

Zeichen: 

Stempel: Stempel: 

Stempel: 54 Drt und Datum: 

Unterschrift und Name des AnmeldersNertreters: 

Lager-Nr. Za 57 FLD. f. Wien, Niederösterreich u. Burgenland. - 1. 88. 000.000. (Neuauflage.) - Osterreichische Staatsdruckerei. 3677 7 gst/o 
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52 250 der Beilagen 

G SICHTVERMERK OER ZUSTÄNDIGEN BEHÖROEN 

H NACHTRÄGLICHE ÜBERPRÜ~UNG (Wenn dieses Exemplar zum Nachweis des Gemeinschaftscharaklers der Waren verwendet wird) 

ERSUCHEN UM NACHPRüFUNG ERGEBNIS DER NAcHPflÜFUNG 

Es wird um Nachprüfung dieses Papiers aul seine Echtheit und aul die Richtigkeit der darin 
enthaltelen Angaben ersucht. 

Ort und Datum 

Unterschrift: 

Bemerkungen: 

(t) Zutreffendes I:ll ankreuzen. 

Stempel: 

Oieses Papier (1) 

O ist von der darin angegebenen Zollstetle bescheinigt worden und die darin enthaltenen 
Angaben sind richtig. 

o entspricht nicht den Erfordernissen für seine Echtheit und Richtigkeit (siehe die nach­
stehenden Bemerkungen). 

Ort und Datum: 

Unterschrift: Stempet: 

PRÜFUNG DURCH DIE BESTIMMUNGSZOLLSTELLE (GEMEINSCHAFTLICHES VERSANOVERFAHREN) 

Ankunftstag: Exemplar Nr. 5 zurückgesandt 

am Prüfung der Verschtüsse: 

Bilmerkungen: 

nach Eintragung unter 

Nr. 

Unterschrift: Stempel: 
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250 der Beilagen 53 

,....-------1 l VERSENDUNGS-tAUSfUHRZOllSTRLE 

5 
N(. 

c 
~ -= 
~ = ~----------------------~------~----~~~~~--~~~~----~---------------------------'15 8 Emplänger 

E 
:!: ... 
GO 

:§ 
~ ~----------------------------------------~~------~----~~~--~ 13 t4 AnmelderIV",,_ Nr. ... 
C 
';; 
E 
GO 

~ ~--------------------------------------~---r--~ 18 Kennzeichen und Staatszuget1Örigkelt des 8e!ördenmgsmiUeIs beim Abgang 

c 
';; ~~~~~----------~~~~--~--~--~ .. --~ 13 '21 Kefl"'eitIle. und Staatszugehöri!lkeit des g!1JllÜ_,ehenden aktiven' SeliirderunlismilleJS 

~ ~~--~----~--------~~~~~~--~--~--~--~ 
'::1 
CI: 

5 
3 t Pacl<stücke Zeichen urid Nummem - Container Nr. - AruahI und Art 

und Waren-
bezeich-
nung 

44 Besondere 
Vetmerttel 
Vorgelegle 
Unterlagen' 
Bescheini­
gungen u. Ge­
nehmigungen 

55 Umla­
dungen 

SICHTVER­
MERK OER 
ZUSTÄN­
DIGEN 
BEHÖRDEN 

51 Vorgesehene 
Grenzuber-

Ort und Land: 

,Kennz. und Staats/. d. n. Bef.mittels: 

CIr. ' (I)KenRl. d. nm Containers: 

(I) Einzutragen ist 1. wenn JA oder 0 wenn NEIN 

Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: 

UnIerschrift: 

so Haup\Verpflichtetei NT: 

Sternpei: 

Tilbagesendes til: 

timJTpEltoo El;: 

Renvoyer .: 

Terugzenden aan: 

Neue Verschlüsse: Anzahl: 

Unterschrift: 

I 

~~~f ~~~==~--------~--------~~----~----------~--~--~--~~--~--~ 

52 Sicherheit 

nicht güHig für •. 

PRÜFUNG DURCH OIE ABGANGSZOLLSTELLE 

Ergebnis: 

Sternpei: 

Zurücksenden an: 

Retum to: 
Rinviare a: 

lJeyo/ver a: 

C ABGANGSZOllSTELLE 

Stempel: 

Angebrachte Verschlüsse: Anzahl: Unlerschrift und Name des AnmeldersNertreters: 

Zeichen: 

Frist (letzter Tag): 

Unterschrift: 

Lager-Nr. Za 57 FlD. 1. Wien, NiederOsterreich u. Burgenland. - 1. 88. 000.000. (Neuauflage.) - Osterreichische Staatsdruckerei. 3677 7 gsVo 
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54 250 der Beilagen 

G SICHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN 

PRUFUNG DURCH DIE BESTIMMUNGSZOLLSTELLE (GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN) 

Ankunftslag : ' 

Prüfung der VerSChlüsse: 

Bemerkungen: 

Exemplar Nr. 5 zurückgesandt 

am 

nach Eintragung unter 

Nr. 

Unterschrift: Stempel: 

GEMEINSCHAFTliCHES VERSANDVERFAHREN: EINGANGSBESCHEINIGUNG (Vom Beteiligten auszulüllen, bevor sie der Bestimmungszollstelle vorgelegt wird) 

Hiermit wird bescheinigt, daß das von aer Zollstelle _____________ (Bezeichnung und land) Stempel der 

unter Nr. . __ . " _________ -~apier vorgelegt und bisher bei d~r Besti m mu n gszollstelle: 

darin bezeichneten Warensendung keine Unregelmäßigkeit festgestellt worden 1St. 

Datum: Unterschrift: 

<: 
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250 der Beilagen 55 

A BESTIMMUNGSZOLLSTELlE 
J I ANMElOUNB 

6 
2 Versender/Ausführer Nr. 

I 0 t--
3 Vordrucke 4 Ladelisten 

1 
5 Positionen 6 Packst. Insgesamt 11 Bezugsnummer 

.... = 8 Empfänger Nr. 9 Verantwortlicher für den Zahlungsverkehr Nr. ca 
r;; .... = = E 

:S 
10 Letztes Her-In HandJErz. /12 Angaben zum Wert 13 G. LP. ... 

CI> Ilwnns- J Land CD land ... 14 AnmelderlVertreter Nr. 15 Versendungs-IAusfuhtiand 15 vers.lAUsfLCodejl1 Bestlmm.L.Code ca .... 
a lb a lb .... 

S 16 Ursprungsland 17 Bestimmungsland .... 
ca 
;;;. 

18 Kennzeichen und Staatszugehöngkeit des SeftirderungsmiUels bel der AnKlmf!. 1'9 Clr. 20 Liefertledingung E 

1 CI> I I >< .... 
21 Kennzeichen und Staats.zugeMrigkeit des grenzüberschreitenden aktiven Befbrderungsmittels 22 Währung u. in Rechn. gestellter Gesamtbetr. 23 Umrechnungskurs l24 Art des . L I 1 1 Geschäfts 

25 Verkehrszweig an 126 Inlandischer Ver- 21 Enlladeort 28 Finanz· und Bankangaben I der Grenze J kehrszweig 

---------- ------- - ------- ----_ .. " .. - ------------- ---- - ------ ._- .. --, 
6 

2:9 Eingangszollstelle 30 Warer'lOrt 

31 Packslücke Zeichen und Nummern - Container Nr. - Anzahl und Art 132 Pos,ions 33 Warennummer 

I I und Waren- I Nr. I bezeich· 
nung 34 Urspr.land Code 35 Rohmasse (kg) 36 Präferenz 

a lb 
37 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingent 

1 
40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 Besondere Maßeinhert 42 Artikelpreis J43B.M. 
44 Besondere J Code 

Vermerkel 
Code B. J 45 Berichtigung Vorgelegte 

Unterlagenl 
BeschelOi-

.. " 46 Statistischer Wert gu~gen u. Ge-
nehmigungen 

• 47 Abgaben- Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag ZA 48 Zahlungsaufschub 49 Bezeichnung des lagers 
~erechnung 

B ANGABEN FÜR VERBUCHUNGSZWECKE 

Summe: - - - - - - - - - -
50 Hauptverpflichleler Nr. Unterschrift: C ABGANGSZOLLSTELLE 

I 
I 

51 Vorgesehene vertreten durch I 
Grenzüber-

I 
, 

gangssielien Ort und Datum: - - - - - - - - -(und Land) 

/ I 1 
52 Sicherheit Code 53· Bestimmungszollstelle (und Land) 

nicht gültig für 

J PRUFUNG DURCH DIE BESTIMMUNGSZOLLSTELLE 54 Ort und Datum: 

lklterschritt und Name des AnmeldersNertreters: 

, 

Lager-Nr. Za 57 FLD. f. Wien, NiederOsterreich u. Burgenland. - 1. 8ß. 000.000. (NeI.,Iauflage.) - ÖsterreIchische Staatsdruckerei. 3677 7 gstto 
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56 250 der Beilagen 

J PRUFUNG DURCH OIE BESnMMUNGSZOlLSTELLE 
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7 

... 
== ~ 

t VersendertAusführer 

o 

14 AnmelderlVerlreter Nr. 

;! J8 Kennzeichen und StaatszuQeMcigkeit des Befönff!:I'Ungsmjnel~"beLder Ankun~'" .... 

250 der Beilagen 57 

.-______ ---j A BESTIMMUNGSZOLLSTELLE 

Nr. 

~~----~~--------~----~~----~~~--~~~~~~--~r---~--------------------.------------,r-------~---
E ... 
>< 

W 

7 
29 EingangszollsteIle 

31 Packstück, Ze;ch,n,und Nummern -, Cont~inef Ni, ~,Anlahll!fldAlf' 
und Waren· 
be>;eich-
nung . 

44 Besondere 
VermeJ1(el 
Vorgelegte 
Umer1agerll 
BescheInI-
gungen u. Ge-
nehmigungen 

47 Abgaben- L:Art-'-__ t-=Be"'m:::'::ss:::un"'g"'sg"'r::un:::d:::la"'ge'-f'Sa=!z'-_________ -Jf'B=e:::tra"'g'--________ ~~ 
berechnung r-

51 Vorgesehene 
Grenzuber-

Summe: 

B ~GABEN FUR VERBUCHUNGSZWECKE 

Funi~~~jn L:C':-'='===-,---"~:---,'--,--'-'-~'-:-':-:--~--'-~-----':-",--",--7--'-,",:-~~"-:-;;,,,,,-;--,J.:',c"7 

52 Sicherh8lt 
nicht g@ig fiir 

PRUFUNG DURCH DIE BESTIMMUNGSZOLLSTELLE 

Unterschrift und Name des AnmeldersNertreters: 

Lager-Nr. Za 57 FlO. f. Wien, Niederösterreich u. 'Surgenland. - 1. 88 000.000. (Neuauflage.) - Österrelchische Staatsdruckeret 3677 7 gsUo 
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58 250 der Beilagen 

A BESTIMMUNGSZOLLSTELLE 
, 

1 A N M E L DUN G 

1 
\ 

8 
2 VerseTlder/AusfiJhrer Nr. 

0 I-- 3 Vordrucke 4 Ladelisten 

I 
5 Positionen 6 Packst. Insgesamt 17 Bezugsnummer 

... 8 Empfänger Nr. 9 Verantwortlicher f~r den Zahllmgsverkehr Nr. 
CI> .... = .... =-E 
w 10 Letztes Hor-In HandJErz. 112 Angaben zum Wert 13 G. L P. = I kunfts- I Land 
CI> land -co ... 14 Anmelder/Vertreter Nr. 15 Versendungs-IAusfuhrland 15 Vers./AustLCode 1,11 Bestimm.L.Code = a Ib alb ... ... 16 Ursprungsland 11 Bestimmungsland =-E 
CD 
>< 18 Kennzeichen und Staatszugehongkeil des Befcirderul1gsm~tels bei der Ankunft 119 Gtr. 20 Lleferbedingung W 

I I ·1 
21 Kennzeichen lmd Slaatszugehörigkell des grenzüberschreitenden aktiven Beförderungsmittels 22 Wahrung u. In Rechn. gestellter Gesamtbetr. 23 Umrechnungskurs 124 Art des 

I 1 I I Geschäfts 

25 Verkehrszweig an 126 In~ndi5Cher Ver· 27 Entladeort 28 Finanz- und Bankangaben I der Grenze I kehrszwelg 

------ ._------ -. __ . --.-.------ "--.---

.8 
29 EiTlgangszollstelle 30 Warenor1 

I 

31 Packstücke Zeichen und Nummern - Container Nr. ~ Anzahl und Art l32 POSitions' 33 Waren nummer 

I I und Waren- 1 Nr. I bezeich-
nung 34 Urspr.Land Code 35 Roh·masse (kgl 36 PrlJ.lerenz 

a ]b 
37 VERFAHREN 38 Eigenmasse (l<gl 39 Kontingent 

1 
40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 Besondere Maßeinheit 142 Artikelpreis l43 B. M. 
44 Besondere y-

Vermerkei 
,ode B. VJ 45 Berichtigung Vorgelegle 

Unterlagenl 
Be.sche.ln!-

146 Statistischer Wert gungenu. Ge-
nehmigungen : 

·47 Abgaben- Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag ZA 48 Zahlungsaufschub 49 Bezeichnung des Lagers 
berechnung 

BANGABEN FUR VERBUCHUNGSZWECKE 

) Summe· 
- - - - - - - - - -

50 Hauptverpflichteler Nr. Unterschrift: C ABGANGSZOLLSTELLE 

I 
I 

51 Vorgesehene vertreten durch I 
Grenztlber-

1 gangsslellen Ort und Datum: 
(und Land) 

I 
- - - -

I 
- - - - -

5Z Sicherheit Code 53 BestimmungSZOllsteIle (und Landl 

nicht güllig für 

J PRUFUNG DURCH OIE BESTIMMUNGSZOLLSTELLE 54 Ort und Datum: 

Unterschrift und Name des AnmelaersNertreters: 

Lager-Nr. Za 57 FlD I Wien, Niederösterreich u. Burgenland. - 1. 8B. 000.000. (Neuauflage.) - Österreichisehe Staatsdruckerei. 3677 7 gst/o 
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250 der Beilagen 59 

ANHANG II 
-

Muster der alternativ zu verwendenden Vordrucke für die Versandanmeldung T 1 oder T 2 

H~weis: 

In dem Raum unterhalb der Felder 15 und 17 des Exemplars Nr. 4/5 kann die finnische, isländische, 
-norwegische und schwedische ,Übersetzung von "Zurücksenden an" eingedruckt werden. 
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60 

6 

.... 
<= 
ca 
~ .... .... <= .E! ... .... c;; 
:0 .... 
~ "" "" "" E .... E "" :::I ~ .... 
<= ... 
CD a::II 

"" .... "" GO .. =- .... 14 AnmelderiVertreter Nr. 

"" .... 
ca == .... 
.... .... 
== 

... 
iS. .... E ... GO 

iS. ... 
E 

...., 
CD ... ...., 

21l.adeilnlEntladeOn 

6 
Zg AusgarlgS.-fEingangszollstelle 36Warenort 

31 Packstücke ZeiChen und Nummern - Conlainer Nr. - Anzahl und Art 
und Waren-
bezeich· 
nung 

44 Besondere 
Vermerket 
Vorgelegte 
Unte~agenl 
Bescheini· 
gungen u.Ge­
nehmigungen 

250 der Beilagen 

.-______ -j A VERSENOUNGS-IAUSFUHR-IBESTIMMUNGSZqLLSTElLE 

Nr. 

12 Angaben zum wert 

2'Z Wänrung u. in Rechn. gestellter Gesamtbe1,. 

28 Finanz- und Bankangaben 

33 Warennummer' 

34 Urspr.Land Code 

b 

47 Abgaben- Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag ZA 48 Zahlungsaufschub 
berechnung t---t----="-'--==-+-------1f-'-''-''-----+''-'-! 

51 Voryesehone 
Grenzuber-

B ANGABEN FÜR VERBUCHUNGSZWECKE 

C ABGANGSZOLLSTELiE I . 

::1 
.1 

~~~i L-~~~~~----__ ---~--~------~-----------~---------~--~ 

52 Sicherhert 

nicht gültig 

OIJ 

Ergebnis: 

Angebrachte Verschlüsse: Anzahl: Unterschri1l und Name des Anm_slVertreters: 

Zeichen: 

Frist (letzter Tag): 

Unl.rschrift: 

lager-Nr. Za 58 FLD. 1. Wien, Niederösterreich u. Burgenland. - 1. 88. 000.000. - OSlerreichische Staatsdruckerei. 4571 7 gsUo 
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250 der Beilagen 61 

f' PRüFUNG DURCH ll!E VERSENOUNGS-IAUSfUHRlOlLSTElLE 

I " 
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62 250 der Beilagen 

,-_______ -/ A VERSENDUNGS-IAUSFUHR-IBESTIMMUNGSZOLLSTELLE 

2 7 

~ 

= ... 
r;; ... :a ... 

14 AnmelderlVertreter Nr. 

... 
== ~ 18 'kennz~,c~~'n' un,d ,staat5Zug~~ri9k~it' dr-' Be1Ör!1erung~'mlttels '~erm 'Abgang/bei AA~unft ... 

7 Bezugsnummer 

12 Angaben zum Wert 

15 Versendunus-IAustUhrland 

16 Ursprungsland 

:;: ~ ~~ __ ~~~~~~ __ ~~ __ ~ ____ ~ __ ~ __ ~L-__ ~L-__ ~~ __ ~ ____________________ .-____________ r-______ ~ __ _ ... ... 
Ci. 
E ... 
>< 

LU 

2 

E 
CI> 
>< 

LU 

7 
31 Packstücke Zeichen: und 'Nummern >"»Container W ~ Allzahl und Art 

und Waren­
bezeich­
nung 

44 Besondere 
Vermerke! 
Vorgelegte 
Urlterlagen/ 
Bescheinl­
gungenu. Ge­
r1ehmtgungen 

47 Abgaben- Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag ZA 48 Zahlungsaufschub 
berechnungr-----+-----=====-+==-----------+-=="---------+=i 

B ANGABEN FÜR VERBUCHUNGSlWECKE 

Summe: 

46 St.tistischer Wert 

49 Bezeichnung des Lagers 

50 HauptveIPft1ch!eter> Nr.> Unterschrift: C ABGANGSZOLLSTELLE 

51 Vorgesehene 
GrertZuber· 

I 
I 

fua~3tS~~~in '-~:c.:;===~'-:'c~'_+'_+-,,-'_+--'--'-+c-'---'--=--'-----'----'----:-_,_,-~_'_,--~-:--'--_:'..,-____ --L 

52 Sicherheit 

DIJ 

Ergebnis: 

Angebrachte Verschlüsse: Anzahl: 

Zeichen: 

Frist I~tzter Tag) 

UnterSChrift: 

54 Ort und Datum: 

Unterschrift und Name des AnmeldersNertreters: 

Lager-Nr. Za 58 FLD. f. Wien, Niederösterreich u. Burgenland. - 1 88.000.000. - Österreichische Staatsdruckerei. 4571 7 gst/o 
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250 der Beilagen 63 

A vERSENDUNGS-/AUSFUHR-/BESTIMMUNGSZOLLSTELLE 

I ANMELDUNG 

3 8 
2 Versender/Ausführe, Nr. 

I 0 
3 Vordrucke 4 Ladelisten 

I , 
5 Positionen 6 Packst. insgesaml 17 Bezugsnummer ... 

CI> ... 
.c 8 Empfänger Nr. 9 Verantwortlicher für den Zahlungsverkehr Nr. -:;: ... -
"" CI> 
::0 .... 
ce = -- oe .. ... Ci. CI> 
"'CI E = LU 10 E BestiL He'" 111 Hand.lErz. 112 Angaben zum Wert 13 G. L P. CI> 

"" = J L.,d J LBnd ... 
CI> CI> 

> "'CI 

= ... 14 Anmelder/Vertreter Nr. 15 Versendungs-IAusfuhrland 15 VersJAusfLCode I ~1 BestimmLCode 
CI> :;: 

alb , Ib "'CI ... ... ... 16 Ursprungsland 17 Bestimmungsland :;: 'ii. , 
... E ... CI> 

119 Clr 'ii. >< 18 Kennzeichen und Staatszugehörigkeil des Beförderungsmilleis beim Abganglbei Ankunft 20 Lieferbedingung 
E 

LU 

I . I L CI> 
>< 21 Kennzeichen und Staatszugehörigkeit des grenzüberschreitenden aktiven Beförderungsmittels 22 Wahrung u. in Rechn. gestellter Gesamtbel-r . 23 Umrechnungskufs l24 Art des-LU 

L J 1 J Geschäfts 

25 Verkehrszweig an l26lnländiSCherver- 27 ladeort/Entladeort 28 Finanz- und Bankangaben I der Grenze J kehrszweig 

---------_._---- - --------- -----_._-----------
29 Ausgangs-fEmgangszolistelie 30 Warenort -

3 8 
31 Packstucke Zeichen und Nummern - Container Nr. - Anzahl und Art l32 Posilions 33· Warennummer I I und Waren- I Nr I bezeich-

nung - 34 Urspr.Land Code 35 Rohmasse (kg) 36 Pr:Jferenz 

"--L Ib 

37 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingent 

- I 

40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 Besondere Maßeinheit ! 42 Artikelpreis t31~e 44 Besondere 
Vermerke! 

"LOde B. VJ 45 Berichtigung Vorgelegte 
Unterlagen/ 
Bescheini-
gungen u. Ge- 14& Statistischer Wert 
nehmigungen 

47 Abgaben- Art Bemessungsgrundlage Satz Belrag ZA 48 Zahlungsaufschub 49 Bezeichnung des Lagers 
berechnung 

8 ANGABEN FUR VERBUCHUNGSZWECKE 

, 

Summe: 
- - - - - - - - - -

50 Hauptverpllichleter Nr. Unterschrift: C ABGANGSZOLLSTELLE 

I 

I 

51 Vorgesehene vertrelen durch I 
Grenzüber-

I gangsstetlen Ort und Datum: 
(und land) - - - -

1 
- - - - -

1 1 
'" 

52 Sicherheit Code 53 BestimmungSlolistelie (und Land) 

nicht gültig für 

DIJ PRUFUNG DURCH OIE ABGANGSZOLLSTELLElBESTIMMUNGSZOLLSTELLE Stempel: 54 Ort· und Datum: 

Ergebnis: 

Angebrachle Verschlüsse: Anzahl: Unterschrift und Name des AnmeldersNertreters: 

Zeichen: 

Frist (letzter Tagl: , 
Unterschrift: 

Lager-Nr. Za 58 FLD. f. Wien, Niederösterreich u. Burgenland. - 1. 88. 000.000. - Österreichische Staatsdruckerei. 4571 7 gsVo 
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4 5 
1--1----4 ... 

GO ... 
.0:: ... 

..!! 't: 

:! 
GO .. .... 

.!!! ... ... 

2 Versender/AusfUhrer Ne. o 

:' 
.8 Erilpßng.r ' Nr . 

250 der Beilagen 

.--------1 A VERSENDUNGS-/AUSFUHRZOLLSTELLE 

1 A Hf E L DUN G 

3 Vordrucke 4 Ladelisten' 

I · 
5 Positionen 6 Packst. insgesamt : I 
WICHTIGER HINWEIS 

;; 
N ... .... ... = E 
E 
~ 

... ... ... =-... ... 
.0:: 
,!::! 

Wird dieses Exemplar ausschließlich zum NACHWEIS DES GEMEINSCHAFTSCHARAKTERS VON 

NICHT IM GEMEINSCHAFTLICHEN VERSANDVERFAHREN BEFÖRDERTEN WAREN verwend"" 

so sind zu diesem Zweck nur die Angaben in den Feldern 1, 2, 3, 5, 14, 31, Ja, 35: 54 und 

gegebenenfalls 4, 33, 38, 40 und 44 ertorderlich. 

... == ... = .0:: 
<.:I 

GO ... 
:a ... 

'ü ... E 

== GO ... ~ ... I c;, 
E ... ... "ü 
>oe .0:: w <.:I .., .... 

<.:I .= = 

4 5 

14 Anmelder/Vertreter Nr. 

18 'Kennzelchen und S'aatsz<Jq,höngkei' des Befördenmgsm~'e~ beim Abt/anglbei rkuntt 119 elf . 

21 Kenmeichen und Staalszugehörtgkeit des grenzüberschreitenden aktiven Beförderungsmittels 

.' L 
25 VerkehrszweJg. . an I 127 ladeortlEoIladeort 

t~,~!, L-______________ ~~~ 

3 t Packstücke Zeic!len und Nummern - Container Nr. -Anzahl und Art 
und Waren-
bezeich-
nung 

44 Besondere 
Vermer1<el 
Vorgelegte 
Unterlagenl 
Bescheini­
gungen u. Ge­
nehmigungen 

55 Um- Ort und land: 

ladungen Kennz und Staatsz. d. n. Bef.mittets: 

F SICHTVER-
MER~ DER 
ZUSTÄN­
DIGEN 
BEHÖRDEN 

Ctr. [J (1) Kennz d. neuen Containers: 

(1) Einzutragen ist 1 wenn JA oder 0 wenn NEIN. 

Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: 

UnterSChrift: 

5~ Hauptverpßichlete, Nr. 

Stempel: 

15 Versern!ungs-IAusfuhrland 

11 Besti'!"')ungsland 
, , + " , ~ ; , 

Tilbagesendes til: Zurücksenden an: 

EmorpEREo el~: Return to: 

Renvoyer a: Rinviare a: 

T erugzenden aan: Devolver a: 

l32 Positions 33 Warennummer 
J Nr. 

35 Ro~masse (I<g) 

38 Eigenrnasse (kg) 

4D SUmmarische AnmeldungNorpapll!r 

~eBvl 
:.~._ ..... _--_._--_._-----_._--~ 

Ort und Land: 

Kennz. und Staatsz. d. n. Bef.mittels: 

Clr. [] (1) Kenn,. d. neuen Contai'!!'rs: 

(1) Einzutragen ist 1 wenn JA oder 0 wenn NEIN. 

Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: 

Unterschrift: Stempel: 

Unterschrift: C ABGANGSZOLLSTELLE 

I 
I 

51 Vorgesehene iverlret-Eifl durch 1 
Grenzüber- '. ~'. . 1 
gangsstcllen L_Ort::::' .:,.,::"n::::d:..:o:.:a::.:tum::.:·::.;_""""'_--,_-:_.,--.,-' __ -'-___ -,.. ________ -----....J.. _ _ 
(und land) I' 'I "1 

j 

.; '::: 

52 Sicherheit 

nicht gültig für 

Code 53 BestimmungszoHstetle' (und Land) , :; •. ;' ' : !.:. ! i ' . 

D PRÜFUNG DURCH DIE ABGANGSZOLLSTELLE Stempel: 
L;;, 

54 Ort und Datum: 

Ergebnis: 

Angebrachte Verschlüsse: Anzahl: Unterschrift und Name des AnmeldersNertreters: 

ZeK:hen: 

Frist lIetzter Tag): 

Unterschriff: 

Lager-Nr. Za 58 FLD. f. Wien, Niederösterreich u. Burgehland. - 1. 88. 000.000. - Österreichische Staatsdruckerei. 4571 7 gsUo 
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250 der Beilagen 

·56 ~ndeie Ereillni~währendderBe!örderung , o SICHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN 

H NACHTRÄGLICHE ÜBERPRÜFUNG (wenn dieses Exemplar zum Nachwe~ des Gemeinschaftscharakters der Waren verwendet wird) 

ERSUCHEN UM NACHPRÜFUNG ERGEBNIS DER NACHPRÜFUNG 
Dieses Papier (1) Es wird um Nachprüfung dieses Papiers auf seine Echthe. und auf die Richtigkeit der 

darin enthaHenen Angaben ersucht. O ist von der darin angegebenen Zollstelle bescheinigt worden und die darin ent­
haltenen Angaben sind richtig. 

O entspricht .nicht den Erlordernissen für seine Echtheit und Richtigkeit (s~he die 
nachstehenden Bemerkungen). 

Ort und Datum: Ort und Datum: 

Unterschrift: Stempel: Unterschrift: 

Bemerkungen: 

(1) Zutreffendes gj ankreuzen. 

I PRÜFUNG DURCH DIE BESTIMMUNGSZOLLSTELLE (GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN) 

Ankunftstag: Exemplar Nr. 5.zurückgesandt 

am Prüfung der Verschlüsse: 

Bemerkungen: 

nach Eintragung unter 

Nr. 

Unterschrift: 

GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN: EINGANGSBESCHEINIGUNG (vom Beteiligten auszufüllen, bevor sie der Bestimmungszol~telle vorgelegt wird) 

Hiermit wird bescheinigt, daß das von der Zol/stelle ____ ._. ___ _ _ .. _ .. _ .. ____ (Bezeichnung und Land) 

unter Nr. ..... ___ _ _. _ .. _____ .. _____ . _ .. _. ausgestellte .. _____ . _. _____ .. __ -Papier vorgelegt und bisher bei der 

darin bezeichneten Waren sendung keine Unregelmäßigkeit festgestellt worden ist. 

Da1um: Unterschrift: 

Stempel: 

Stempel: 

Stempel der 
Bestimmungszollstelle: 

65 

5 
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66 250 der Beilagen 

ANHANG III 

Muster der Ergänzungsvordrucke zu den Vordrucken nach den Mustern in Anhang 1. 
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31 Packstücke 
und Waren­
bezeich­
nung 

44 Besondere 
Vermerke! 
Vorgelegte 

,UnterlagenI, 
Bescheini­
gungen u. Ge­
nehmigungell 

: 31 Packstücke 
und Waren­
bezeich­
nung 

_. 44 Besondere 
Vermerke!, 
vorgelegte 
Unterlagenl 
Bescheim­
gungenu.Ge­
nehmlgungeo 

31 Packstücke 
und Waren­
bezeich­
nung 

44 Besondere 
Vermerke! 
Vorgelegte 
Unterlagen} 
Bescheim­
gungen u. Ge­
nehmigungen 

250 der Beilagen 67 

r----------/ A VERSENDUNGS-IAUSFUHRZOLLSTELLE 

-47~aoop- I~Art~~~Be~m~~=s=un~g~~~r=un~d=m~ge~I-~~u~ __ ~ ____ ~~B=e=t~=g~ ________ ~Z~A~A=rt~~~&=m~eM=u=n~g~~ru~n=dl=~~e-+=.~=u~ __________ ~B=ffi=~~9 __________ t=ZA~ 
berechnung r 

.Summe erste Position: Summe Z'Weite Position: 

Art &meMung~rundlag~ Sau Betrag ZAArt Bffirag 

Summe dritte Position: G.S.: 

Lager-Nr. Za 57-1 FLD. f Wien, Niederösterreich u. Burgenland. - 1. 88. 000.000. - Österreichische Staatsdruckerei. 4570 7 gstlo 

ZA .. ZUSAMMENFASSUN6 

1 
Exemplar für das 

Versendungs-/Ausfuhrland 

C ABGANGSZOLLSTELLE 
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68 250 der Beilagen 

A VERSENDUNGS-/AlJSFUHRZOLlSTELLE 

1 ANMELDUNG 

2 Yersend8fIAusführer Nr. cl 0 . - ...... BIS 
3 Vordrucke 

2 I 
31 Packstücke Zeichen l!IId Nummem - Container Nr. - Anzahl und Art 32 Positions 33 Warennummer 

I I und Waren' I Nr. 
I b.,eich-

nung 34 Urspr.Land Code 35 Rohmasse (kg) 

al' Ib 

, 37 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingent 

I .-
40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 Besondere Maßeinheit I 44 Besondere 
Vermerket 

teBVJ VorgeleOte 
U,.tertagenl 
Bescheini- ......... -- ... ,---_.-

-------146 Statistischer Wert gungen u. Ge-
nehmigungen 

31 Packstücke Zeichen und Nummem - Container Nr. - Anzahl und Art. 32 Postlions 33 Warennummer I I und Waren~ I Nr. 
I bezeic!1-

nung 34 Urspr.Land Code 35 Rohmasse (kg) 

a Ib -' 
37 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingent 

I 
40 SUmmafIsche AnmeidungNorpapier 

41 Besondere Maßeinhert 

I 44 Besondere 
, Vermerke! 

rdeBVJ Vorgelegte 
Untel1agenJ 
Bescheini- _ .. --- .._--- .. -
gungen u. Ge- : ...... -----148 Statistischer Wert 
nehmlgungen 

31 Packstücke Zeichen und Nummem - Container Nr: - Anzahl und,Art ' 32 Positions 33 Warennummer 

I I und Waren- J Nr. 
I bezeich- .... 

nung 34 UrspLLand Code 35 Rohmasse' (kg) 

a Ib -. .- .< 

37 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingent 

I ., 
40 SUmmarische AnmeldungNorpapier 

4\ Besondere Maßeinhett 

1 44 BesoMere 
Venne11l:el tB.VJ Vorgelegte 
Umer1agenl 
Bescheini-
gungenu.~ 146 Slatistischer Wert 
nehmig.ungen -

47 Abgaben- Art Bemessungsgrundlage Satz 8elrag ZA Art Bemessungsgruridlage Satz 8elrag ZA 
berechnung 

Summe erste posnion: SUmme zwette Posrtioh: 

Art BemessurigSQrundlage Satz 8elrag ZA Art 8elrag ZA .. ZUSAMMENFASSUNG 

2 Exemplar für die Statistik -
.'. Versendungs-/Ausluhrland 

.. -\. 

"7:s~GSZOLLSTELLE - - - -

I 
I 

SUmme dritte Posnion: G,S.: 

Lager-Nr. Za 57-1 FLD. f. Wien, N,ederOsterrelch u. Burgenland. - 1. 88. 000.000. - OsterrSIChlsche StaatsdruckereI. 4570 7 gstlo 
I 
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250 der Beilagen 69 

A VERSENDUNG&-IAUSfUHRZOLLSTELLE 

I ANMELDUNG 
Z VersenderlAusführer Nr. cl, 0 " BIS 

3 Vordrucke 
3 J - '," 

".i, 

31 Packstücke Zeichen und Nummern - Container Nf. - Anzahl und' Ar! 3ZPo"ions 33 Waren nummer 1 1 .und Waren- J Hr. 1 bezeich-
nung 34 Urspr.land Code 35 Rohmasse (kg) 

al lbJ. 
37 VERFAHREN. 38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingenr 

I 
40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 Besondere Maßeinhett , 
44 Besondere 

VennerkeJ 

["deB.] Vorgeiegte 
Unterlagen! 
Besch8il1i-
gungen u. Ge- 46 StatistiSCher Wert 
nehmigungen 

31 Packstücke Zeichen und Nummern - Container Nr. - Anzahl und Art 32 Positions' 33' Warennummer 1 J und Waren- J Nr. J bezeich-
nung 34 lJIspr.land Code 35 Rohmasse (kg) 

a .lbl 
37 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) , 39 Konringent 

I 
40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 Besondere Maßeinheit 

44 Besondere 
Vermerke! 

Code B V'J Vorgelegte 
Unterlagenl 

" Bescheini- .... 
gungen u. Ge- 48 Statistischer Wert 
nehmigungen 

i 
31 Packstücke leichen und Nummern - Container Hf. - Anzahl und Art 32 ,Positions .33 Warennummer I J und Wafen- JNr 1 bezeich-

nung 34 Urspr.Land Code 35 Rohmasse (kg) 

al ~ 
37 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingent 

I 
, 40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 BesOndere Ma6einhett 

44 Besondare 
Vermerke! 

CodeaVJ Vorgelegte 
Unterlagen! 
Bescheini- . __ .. 
gunQen u. Ge- 46 Statistischer Wert 
nehmtgungen i' 

47 Abgaben- Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag ZA Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag ZA 
berechnung 

Summe erste Position: Summe zwette Position: 

Art Bernessungsgrundlage Satz Betrag ZA Art Betrag ZA .. ZUSAI1MUFASSUN& 

3 Eicem~lar tür den 
Versender/AustOhrer 

", 7 ABGANGSZOLLSTELLE _. - - -

I 

Summe dritte Position: G.S.: 

lager-Nr. ZR 57-1 FLD. f. Wien, Niederösterreich 0. Burgenland. - 1. 88. 000.000. -'Österreichische Staatsdruckerei. 4570 7 Qstlo " 
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70 

31 Packstücke 
und Waren­
bereich- . 
nung 

44 Besondere 
Vermerkel 
Vorgelegte 
Unterlagenl 
Bescheim­
gungen u. Ge­
nehmigungen. 

3 t Packstücke 
und Waren- ~; 
bezeich­
nung 

44 Besondere 
Vermerkel 
Vorgelegte 
Unterlagenl 
BescheInI­
gungen u. Ge­
nehmigungen 

31 Packstück. 
und Waren­
bezeich­
nung 

44 Besondere 
Vermerke! 
Vorgelegte 
Unterlagenl 
Bescheini· 
gungenu.Ge­
nehmigungen 

250 der Beilagen 

.---------1 A VERSENDUNG5-/AUSFUHRZOLLSTELLE 
l 0 U N G 

4 
Exemplar fur die 

Bestimmungszollstelle 

C ABGANGSZOLLSTELLE 

lager-Nr. Za 57 a 1 FlD. 1. Wien, Niederösterreich u. Burgenland. - 1. BB. 000.000. - Österreichische ~taatsdruckerei. 4570 7 g5110 
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250 der Beilagen 71 

Rückschein -

5 Gemeinschaftliches 
Versandverlahren 

C ABGANGSZOLLSTELLE 

lager-Nr. Za 57·1 FLD. f. Wien, Niederösterreich u. Burgenland. - t. 88, 000.000. - Österreichische Staatsdruckerei. 4570 7 gstto 
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72 250 der Beilagen 

-
- A BESTIMMUNGSZOLLSTELLE 

-' 

1 A N M E L 0 U MG 

8 Empfänger Nr. cl D BIS 
3 Vordrucke 6 I 

31 Packstücke leichen und Nummern - Container Nr. - Anzahl und Art 32 Positions 33 Warennummer, , , . und Waren- 1 Nr I bezeich-
nung 34 Urspr.Land Code 35 Rohmasse (kg) 36 Prilferenz 

a Ib 

31 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingent 

I 
40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 Besoodere Maßeinheit 1.42 Artikelpreis l431~ 
44, Besondere 

Vermerket 
Code B. V'145 Berichtigung Vorgelegte 

Ullteriagenl I ' . 
Bescheirli-
gungen u. Ge-

- , 
146 Statist~cher Wert 

nehmigungen : 
3i Packstucke leichen und Nummern :. 'Ccintainf:!r" Nr . .f. Anzahl und Art 32 Po~itlons .33 Waremlummer 

I J und Waren~ I Nr 1 beze!ch-
nung 34 Urspr.Land Code 35 Rohmasse (kg) 36Pril~z 

al .k 
37 VERFAHREN 38 Eigenmasse Ikg) 39 Kontingent 

I 
40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 Besondere Maßeinhe~ 142 Artikelpreis 1431~ 44 Besondere 
Vermerkel 

ide B. V'145 Berichtigung . Vorgelegte 
UnterlagenI 
Bescheini-
gungen u. Ge- 146 Statistischer Wert. 
ne#lmigungen , 

31 Packstücke leichen und Nummern -Container Nr.·~ Anzahl und ·Art 32 Positi~ns '33 :W,uennummer 

I I und Waren- lNr. . I 
beze<:h-
nung - 34 Urspr.Land Code 35 Rohmasse (kg) 36 Praferenz 

al jbl 

31 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) 39 KonUngent 

I 
40 Summarische AnmeidungNorpapier 

41 Besondere Malleinheit . \ 42 Artike/prers l431~:'. 44 Besorldere 
Vermerke! 

,e 8. V'145 Berichtigung Vorgelegte 
Unterlagen! 
BescheIni· 
glJngen u (Je.. 146 Statistischer Wert 
nehmlgungen 

-41 Abgaben- Art Bemessungsgrundiage Satz Betrag lA Art Bemessungsgrundlage Satz Belrag lA 
berechnung 

'-

1 

Summe erste Position: Summe zweite Posi1ion: 

Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag lA Art Betrag ZA .. ZUSAMMENFASSUNG 

I 

'. .' 6 
Exemplar tür das 

Beslimmungsland --"-- - -- - - -
C ABGANGSZOllSTELLE 

I 
I . 

Summe dritte Position: G.S.: 

Lager-Nr. Za 57-1 FLD. f. WIen, NIederösterreich u. Burgenland. - 1. 88. 000.000. - Österrelchlsehe Staatsdruekeret. 4570 7 gst/o 
I 
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nung 

nung' 

nung 

Summe erste Position: 

Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag 

Summe-dritte Position: 

250 der Beilagen 73 

r-----l-O-U-N-G-; A BESTIMMUNGSZOllSTEllE 

ZAArt 

G.S.: 

Summe zweite Position: 

Betrag ZA .. ZUSAMMENMSSUN~ 

7 
Exemplar für die Statistik -

Bestimmungsland 

C ABGANGSlOllSTEllE 

Lager-Nr. Za S7~1 FLO. f. Wien, Niederösterreich u. Burgenland. - 1, 88. 000.000,"':' ÖSterreichische Staatsdruckerei. 4570 79st/O 
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74 250 der Beilagen 

A BESTIMMUNGSZOLLSTELLE 

I A N M E l 0 U N G 

8 Emplänger Nr. cl 0 BIS 
3 Vordrucke 

8 I 

31 PackStücke Zeichen und Nummern - Container Nr. - Anzahl und Art 32 PoSItIOns 33 Warennummer 

I I und Waren- I NI. 
I bezeich-

nung 34 Urspr.land Gode 35 Rohmasse (kg) 36 PrIIferenz 

"..L 10 
( 37 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingent 

I 
40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 Besondere Maßeinheit 14Z _ Altike/preis 143B
.M. 

44 Besondere I Code 

Vermerkel IGode B. VJ 45 Berichtigung Vorgelegt~ 
Unterlagefli 
Beschelni· 
gungen u. Ge- 146 Statistischer Wert 
nehmigungen 

31 Packstücke 'Zeichen und Nummern - Container Nr. - Anlahl und Art 32 positions 33 Wi)rennummer 

I I und Waren- I NI. I bezeich-
nung 34 Urspr.land Code 35 Rohmasse (kg) 36 Präferenz 

a Ib 

37 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingent 

I ,-
40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 Besondere Maßeinheit 14Z Artike/preis 

1
43 jc:. 44 Besondere 

Vermerkel 
,de B. V J 45 Berichtigung Vorgelegte 

Unterlagenl 
Beschtlini-
gungen u Ge- 146 Stalistischer Wert 
nehmigungen 

31 Packstücke . Zeichen und Nummern - Container Nr. - Anzahl 'und Art 32 Positions 33 Warennummer 

I -, und Waren- I Nr I bezeich-
nung 34 Urspr.land Code 35 Rohmasse (kg) 36 Präferenz 

a I b 

37 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingent 

I 
40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 Besondere Maßeinheit \4Z Mike/preis 143 B. M. 

44 Besondere I Code 

V.nneI!rel 
,de B. Vj 45 Benchtigung Vorgelegle 

Unterlagenl 
Bescheini-
gungenu.Ge.. 146 Statistischer Wert 
rlehmigungen 

.47 Abgaben- Art Bemessungsgrundiage Satz Betrag iA Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag zj, 
berech.nung 

Summe erste Position: Summe zweite Position: 

Art , Berriessungsgrundlag; Satz Betrag ZA Art Belrag ZA .. ZUSAMMENFASSUNG 
, 

8 Exemplar für den 

Empfänger 
""-- - - - - - - -

C ABGANGSZOLLSTELLE 

I 
I 

Summe dntte Posrtion: G.S.: 

lager-Nr. Za 57-1 FLD. 1. WIen, NIederösterreIch u. Burgenland. - 1 88.000.000. - Österreichische StaatsdruckereI. 4570 7 gsuo 
I 
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ANHANG IV. 

Muster der Ergänzungsvordrucke zu den Vordrucken nach den Mustern in Anhang 1I. 
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31 Packstücke 
und Waren· 
bezeich­
nung 

44 ,Besondere 
Vermerke! 
Vorgelegte 
Unterlagenl 
BescheinI­
gungen u Ge­
nehmigungen , 

31 Packstücke 
und Waren­
bezeIch­
nung 

44 Besondere 
Vermerkel 
Vorgelegte 
Unterlagenl 
Beschein!­
gUrlgenu.Ge-­
nehmlgungen 

3 t Packstucke 
und Waren­
bezeich­
nung 

44 Besondere 
Vermerkel 
Vorgelegte 
Unterlagen! 
Bescheini­
gungenu.Ge­
nehmigungen 

250 deI: Beilagen 

...-______ --j A VERSENDUNGS-/AUSFUHR-/BESTIMMUNGSZOllSTElLE 

47 Abgaben- Betrag ZA 
.oore~nungr-----r-----~~--~-r~----------~~~~--------~~----~~~~~~~~~~-----------+~~----------~~ 

Summe erste Positi9n: Summe zweite ~osition: 

Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag ZAArt Betrag 

Summe dritte Position: G.S.: 

lager~Nr. Za 58-1 FLD. f. Wien, NiederOsterreich u. Burgenland. - 1.68.000:000. - Österreichische StaatsdruckereL 4572 7 gsUo 

ZA .. ZUSAMMENF~SSUN& 

1 

6 

Exemplar für das 
Versendungs-/Ausfuhrland 

Exemplar für das 
Bestimmungsland _ 

C ABGANGSZOllSTEllE 
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,.-______ ...., A VERSENDUNGS-IAUSFUHR-IBESTIMMUNGSZOLLSTELLE 

Summe ers1e P9sition: Summe zweite Positi~m: 

Art BemessungSgrui1dlag~ Sali- Betrag ZA Art' Betrag 

Summe dritte Position: G-8_: 

Lager-Nr. Za 58·' FlD. f. Wien, NiederOSterreich u Burgenland. - 1. 88. 000,000. - Öslerreichlsche Staatsdruckerei. 4572 7951/0 

ZA ... ZUSAMMENFASSUNG' 

2 
7 

Exemplar für die Statistik -
Versendungs-lAusfuhrland 

Exemplar für die Statistik -
_ Beslimmungsland _ 

C ABGANGSZOLLSTELLE 
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78 250 der Beilagen 

A VERSENDUNG&-/AUSFUHR-/BESTIMMUNGSZOLLSTELLE 

1 ANMELDUNG 

2 Versender/AusfOhrer 8 Empfänger Nr. cl 0 BIS 
3 Vordrucke 

13 8 , I 
31 Packstucke Zeichen und Nummern - COntainer Nr. - Anzahl und Art 32 Positions 33 Wareflnummer 

I I und Waren- J Nr. I bezeich- "-.. 
nung 34 Urspr.Land Code 35 Rohmasse {kgl 36 Präferenz 

a Ib 

37 VERFAHREN 36 Eigenmass. (kg) 39 KontIngent 

, I 
40 Summarische AnmeldungNorpapier 

4t Besendere Maßeinheit 42 Atli/(elpreis l431~~ 44 Besondere 
Vermerkel rde B. VJ 45 Berichtigung Vorgelegte 
Unterlagenf 
Bescheini-
gungenu.Ge- 46 Statistischer Wert 
nehmigungen 

31 Packstücke Zeichen und Nummern - Container Nr. - Anzahl und Art 32 Positions 33 'Warennummer 

I \ und Waren- J NI. I bezeich-
nung 34 Urspr.Land Code 35 Rohmasse (kg) 36 Präferenz 

a I b 

37 VERFAHREN '38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingent 
l- I 

40 Summarisch. AnmeldungNorpapier 

41 Besondere MaBeinhe~ 42 Atlikelpreis 1431~ 44 Besondere 
VennerkeJ 

lOde B. VJ 45 Berichtigung Vorgelegte 
Unterlagenl 
Bescheini-
gungen IJ. Ge- 46 Statistischer Wert 
nehmigungen 

31 Packstücke Zeichen und Nummem - Container Nr. - Anzahl und Art 32 PositIOns 33 Waren nummer 

I I und-Waren- J NI. I bezeich-
nung 34 Urspr.Land Code 35 Aohmasse (kg) 36 Praterenz 

a I b 

37 VERFAHREN 38 Eigenmasse (kg) 39 Kontingent 

1 -
40 Summarische AnmeldungNorpapier 

41 Bescndere Maßeinheit 42 Atlikelpreis 1431~~ 44 Besondere 
Vermerkel 

Code B. VJ 45 Berichtigung: Vorgelegte 
Unterlagenl 
Bescnemi. 
gungell u. Ge- 46 Statistischer Wert 
nehmigllngen : 

47 Abgaben- Art 'Bernessungsgrundlage Sau Betrag ZA Art Bemessungsgrundlage Satz 'Beilag ZA 
berechnung 

Summe erste Position: Summe zweite Position: 

Art Bemessungsgrundlage Satz Betrag 
" 

ZA Art Betrag ZA ... ZUSAMMENFASSUNG 

3 Exemplar für den 
Versender/Ausführer 

8 Exemplar für den 
...... '-- _ -.!mplänge~ - -

C ABGANGSZOLLSTELLE 

I 

Summe drlne Position: G.S.: 

Lager-Nr. Za 58-1 FLD. f. WIen, Ntederösterretch u. Burgenland. - 1. 68. 000:000. - ÖsterreIchIsche Slaatsdruckerel. 4572 7 gsUo 
I 
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A VERSENDUNGs:.'AUSFUHRZOLLSTELLE 
~-"":"""'_---I 

/ 

Lager-Ne Za 58-1 FLD. f. Wien, Niederösterreich u. Burgenland. - 1. 8B. 000.000. - österreichische Staatsdruckerei. 4572 7 gstlo 

4 Exemplar für die 
Beslimmungszollslelle 

5 Rückschein - Gemeinschaftliches 
_ ~ _ Versandverfahren _ _ 

C ABGANGSZOLLSTELLE 
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ANHANG V 

ANGABE DER EXEMPLARE DER VORDRUCKE GEMÄSS DEN ANHÄNGEN I UND III, AUF 
DENEN DIE EINTRAGUNGEN IN DURCHSCHRIFT ERSCHEINEN MÜSSEN 

(Exemplar 1 eingeschlossen) 

Feld Nr. Nu~mem der E~e,mplare Feld Nr. Nummern der Exemplare 

I. Felder für die Beteiligten 

1 1 bis 8 
25 1'bis5 1) 

ausgenommen mittleres Unterfeld: 27 1 bis 5 1) 

1 bis 3 
2 1 bis 51) 31 1 bis 8 
3 1 bis 8 32 1 bis 8 
4 1 bis 8 33 linkes Unterfeld: 
5 

"". 

1 bis 8 1 bis 8 
\ 

im übrigen: ,(", ' , " "Ibis,8 '. -. 
1 bis 3 

8 1 bis 51) 35 1 bis 8 
" 

15 1 bis 8 
38 1 bis 8 

17 1 bis 8 40 1 bis 5 1) 

18 1 bis 5 1) 44 1 bis 5 1) 

19 1 bis 5 1) 

21 1 bis 5 1) 
50 1 bis 8 
51 1 bis 8 
52 1 bis 8 

I, 

') Die Ausfüllung dieser Felder durch die Benutzer kann in keinem Fall für Zwecke des Versandverfahrens auf den' 
Exemplaren Nm,Sund 7 'Verlangt werden. 

(Exemplar 1 eingeschlossen) 

Feld Nr. Nummern der Exemplare 

53 1 bis 8 
54 1 bis 4 
55 -

'56 -
, 

11. Felder für die Verwaltung: 

C 1 bis 8 2) 
D 1 bis 4 
E -
F -
G -
H -
I -

~ .:." 

2) Dem Ausfuhrland freigestellt. 
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ANHANG VI 

ANGABE DER EXEMPLARE DER VORDRUCKE GEMÄSS DEN ANHÄNGEN 11 UND IV, 
AUF DENEN DIE EINTRAGUNGEN IN DURCHSCHRIFT ERSCHEINEN MÜSSEN 

(Exemplar 1 eingeschlossen) 

Feld Nr. Nummern der Exemplare Feld Nr. Nummern der Exemplare 

1. Felder für die Beteiligten 

1 1 bis 4 
25 1 bis 4 

ausgenommen mittleres Unterfeld: 27 1 bis 4 
, 

1 bis 3 
2 1 bis 4 31 

-
1 bis 4 

3 1 bis 4 32 1 bis 4 
4 1 bis 4 33 linkes Unterfeld: 
5 1 bis 4 1 bis 4 
6 1 bis 4 im übrigen: 

8 1 bis 4 
1 bis 3 

35 1 bis 4 

15 1 bis 4 
38 1 bis 4 ' 

17 1 bis 4 40 1 bis 4 
18 1 bis 4 44 1 bis 4 
19 f bis 4 

21 1 bis 4 
50 1 bis 4 ' 
51 1 bis 4 
52 1 bis 4 
53 ,1 bis 4 

(Exemplar 1 eingeschlossen) 

Feld Ne Nummern der Exemplare 

54 1 bis 4 
55 -
56 -

H. Felder für die Verwaltung: 

C 1 bis 4 
DI] 1 bis 4 
EI] , -

F -
G -
H -
I -

81 

6 
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ANHANG VII 

MERKBLATT ZU DEN FÜR DIE AUSSTEL­
LUNG DER YERSANDANMELDUNGEN Tl 
UND T 2 ZU VERWENDENDEN YORDRUK- . 

KEN 

TITEL 1 

Allgemeines 

A. Gestaltung der Vordrucke 

Die in den Anhängen I bis N zu dieser Anlage 
bezeichneten Vordrucke sind für Warenbeförde­
rung im T 1- oder T 2-Verfahren zwischen den 
beteiligten Ländern zu verwenden (ausgenommen 
im Falle von Vereinfachungen des Versandverfah-· 
rens für bestimmte Verkehrszweige). 

Bei den in den Anhängen I und III zu dieser 
Anlage bezeichneten Vordrucken sind nur die 
Exemplare Nrn. 1, 4, 5 und 7 zu verwenden: 

Exemplar Nr. 1, das von den Behörden des Ver­
sendungs-I Ausfuhrlandes aufbewahrt wird 
(Förmlichkeiten der Versendung und des Ver­
sandverfahrens ); 
Exemplar Nr. 4, das von der Bestiminungszoll­
stelle aufbewahrt wird (Förmlichkeiten des Ver­
sandverfahrens und Nachweis des Gemein­
schaftscharakters der Waren); 
Exemplar Nr.5, das als Rückschein für das 
Versandverfahren verwendet wird; 
Exemplar Nr. 7, das für die Statistik des Bestim­
mungslandes bestimmt ist (Förmlichkeiten des 
Versandverfahrens und im Bestimmungs-/Ein­
fuhrland). 

(Das Exemplar Nr. 7 kann von den Vertragspar­
teien nach Bedarf für andere Verwaltungsförmlich­
keiten verwendet werden.) 

Die in den Anhängen II und N zu dieser Anlage 
bezeichneten Vordrucke können gleichfalls ver­
wendet werden, namentlich in Fällen, in denen die 
Anmeldungen in einem EDV -Verfahren erstellt 
werden. In diesem Falle sind zwei Vordrucksätze 
zu verwenden, die, jeweils mindestens die Exem­
plare Nrn. 1/6, 2/7 und 4/5 aufweisen; der erste 
Satz entspricht bezüglich der verlangten Angaben 
den vorgenannten Exemplaren Nrn. 1 und 4 und 
der zweite Satz den Exemplaren Nrn. 5 und 7. 

In derartigen Fällen ist auf jedem verwendeten 
Vordrucks atz die N umerierung der betreffenden 
Exemplare dadurch kenntlich zu machen, daß die 
Numerierung im Rand bei den nichtverwendeten 
Exemplaren durchgestrichen wird. 

Jeder dieser Vordrucks ätze ist so gestaltet, daß 
die in den verschiedenen Exemplaren benötigten 
Angaben auf Grund der chemischen Beschichtung 
des Papiers in Durchschrift erscheinen. 

Es gibt Fälle, in denen am Bestimmungsort der 
Gemeinschaftscharakter der betreffenden Waren 

nachzuweisen ist, ohne daß das T 1- oder T 2-Ver­
fahren in Anspruch genommen wurde. In diesen 
Fällen sind V ordiucke zu verwenden, die dem 
Exemplar Nr. 4 des Musters in Anhang I oder dem 
Exemplar Nr. 4/5 des Musters in Anhang II ent­
sprechen. Diese Vordrucke werden gegebenenfalls 
durch einen oder mehrere Vordrucke entsprechend 
dem Exemplar Nr.4 oder dem ExemplarNr. 4/5 
des Vordruckmusters in den Anhängen III bzw. IV 
oder des Vordruckmusters in den Anhängen I bzw. 
II ergänzt, sofern zur Erstellung der Versandan­
meldungen Datenverarbeitungsanlagen' eingesetzt 
und in dem Fall keine Ergänzungsvordrucke nach 
dem Muster in den Anhängen III 'und N verwen­
det werden. 

Die Beteiligten können auch Vordrucksätze 
nach ihrer Wahl drucken lassen, sofern der V or­
druck dem amtlichen Muster entspricht. 

B. Verlangte Angaben 

Die Vordrucke enthalten sämtliche Angaben, die 
von den verschiedenen Ländern verlangt werden 
können. Einige ·Felder müssen immer ausgefüllt 
werden, während andere nur dann auszufüllen 
sind, wenn das Land, in dem die Förmlichkeiten 
erfüllt werden, dies verlangt. Zu diesem Zweck ist 
der Teil dieses Merkblatts betreffend die Verwen­
dung der einzelnen Felder besonders zu beachten. 

In jedem Fall sieht die Maximalliste der Felder, 
die auszufüllen sind, wie folgt aus: 

Felder 1 (ausgenommen zweites Unterfeld), 2, 
3,4,5,6,8, 1~ 17, 18, 19,21,25,27,31,32,33 
(1. Unterfeld), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 
und 56 (Felder mit grünem Grund); 

C. Art der Verwendung des Vordrucks 

Die Vordrucke sind mit Schreibmaschine oder 
mittels eines mechanographischen oder eines ähnli­
chen Verfahrens auszufüllen. Sie können auch 
leserlich handschriftlich mit Tinte oder Kugel­
schreiber und in Druckschrift ausgefüllt werden. 
Um das Ausfüllen mit der Schreibmaschine zu 
erleichtern, ist der Vordruck derart einzuspannen, 
daß der erste Buchstabe der im Feld 2 einzutragen­
den Angaben im Positionskästchen in der linken 
oberen Ecke erscheint. 

Die Vordrucke dürfen weder Rasuren noch 
Übermalungen aufweisen. Etwaige Änderungen 
sind so vorzunehmen, daß die unzutreffenden 
Angaben gestrichen und gegebenenfalls die 
gewünschten Eintragungen hinzugefügt werden. 
Jede derartige Änderung muß von dem, der sie vor­
genommen hat, bestätigt und von den zuständigen 
Behörden abgezeichnet werden. Diese Behörden 
können gegebenenfalls verlangen, daß eine neue 
Anmeldung abgegeben wird. 

Außerdem können die Vordrucke mit Hilfe eines 
Reproduktio~sverfahrens anstelle eines der vorge-
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nannten Verfahren ausgefüllt werden. Sie können 
auch mittels eines Reproduktionsverfahrens herge­
stellt und gleichzeitig ausgefüllt werden; dies gilt 
jedoch nur unter der Voraussetzung, daß die 
Bestimmungen über die Vordruckmuster, über das 
Vordruckpapier und -format, über die zu verwen­
dende Sprache, über die Leserlichkeit, über das 
Verbot von Rasuren und Übermalungen sowie über 
Änderungen eingehalten werden. 

Nur die mit einer Nummer versehenen Felder 
sind gegebenenfalls auszufüllen. Die übrigen mit 
einem Großbuchstaben versehenen Felder sind aus­
schließlich amtlichen Eintragungen vorbehalten. 

Das Exemplar, das bei der Abgangszollstelle ver­
bleiben soll, ist vom Hauptverpflichteten hand­
schriftlich zu unterzeichnen. Der Hauptverpflich­
tete oder gegebenenfalls sein bevollmächtigter Ver­
treter übernimmt mit seiner Unterschrift gemäß 
Anlage I zum Übereinkommen die Haftung für alle 
in Abschnitt B beschriebenen Angaben im Zusam­
menhang mit dem Versandverfahren. 

TITELII 

BEMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN FEL­
DERN 

I. Förmlichkeiten im. Abgangsland 

Feld Nr. 1: Anmeldung 

In dieses Feld sind in das dritte Teilfeld folgende 
Angaben einzutragen: 

1. Waren, die im T 2-Verfahren von einem Mit­
gliedstaat der Gemeinschaft in einen anderen 
versendet oder weiterversandt werden: 
T2 

. 2! Waren, die im T 2-Verfahren aus einem Mit­
gliedstaat der Gemeinschaft in ein EFTA­
Land oder in einem EFTA-Land weiterver­
sandt werden: 
T2 

3. Waren, die im T 1-Verfahren versandt oder 
ausgeführt werden: 
Tl " 

4. Aus Gemeinschaftswaren und Nichtgemein­
sc\1aftswaren bestehende Sendungen, bei 
denen für jede Warenart gesonderte Ergän­
zungsvordrucke oder Ladelisten verwendet 
werden: 
T 

5. Versendung oder Weiterversendung/Wieder­
ausfuhr von Waren ohne Anwendung des 
T 2-Verfahrens, jedoch unter Verwendung 
eines Papiers zum Nachweis des Geme"in­
schaftscharakters dieser Waren: 
T2L 

Feld Nr. 2: Versenderl Ausführer 

Die Verwendung dieses Feldes ist den Veruags­
parteien freigestellt. 

Hier sind Name und Vorname bzw. Firma und 
vollständige Anschrift anzugeben. Bezüglich der 
Kennummer kann das Merkblatt von den Vertrags­
parteien ergänzt werden (die Kennummer ist eine 
von den zuständigen Behörden für steuerliche, sta­
tistische oder sonstige Zwecke zugeteilte Num­
mer). 

Bei Sammelsendungen können die Vertragspar­
teien vorsehen, daß die Angabe "Verschiedene" in 
dieses Feld einzutragen und daß ein Verzeichnis 
der Versender der Anmeldung beizufügen ist. 

Feld Nr. 3: Vordrucke 

Anzugeben ist die laufende Nummer in Verbin­
dung mit der Gesamtzahl der verwendeten V or­
drucks ätze und Ergänzungsvordrucke. (Beispiel: 
Werden ein Vordruck und zwei Ergänzungsvor­
drucke vorgelegt, so ist der Vordruck mit 113, der 
erste Ergänzungsvordruck mit 3/3 zu bezeichnen.) 

Bezieht sich die Anmeldung nur auf eine Waren­
position (d.h. nur ein einziges Feld "Warenbezeich-. 
nung" ist auszufüllen), wird in Feld Nr. 5 lediglich 
die Ziffer 1, in Feld Nr.3 aber nichts angegeben. 

Werden anstelle eines Vordrucksatzes mit acht 
Exemplaren zwei Vordrucksätze mit je vier Exem­
plaren verwendet, so gelten die beiden als ein Vor­
drucks atz. 

Feld Nr. 4: Ladelisten 

An~ugeben ist die Anzahl der gegebenenfalls bei­
gefügten Ladelisten bzw. der von der zuständigen 
Behörde zugelassenen handelsüblichen Listen, in 
denen die Waren beschrieben sind (in Ziffern). 

Feld Nr. 5: Positionen 

Anzugeben ist die Gesamtzahl der vom Beteilig­
ten auf allen verwendeten Vordrucken und Ergän-· 
zungsvordrucken (oder Ladelisten oder handelsüb­
lichen Listen) angemeldeten Warenpositionen. Die 
Anzahl ,der Warenpositionen entspricht der Zahl 
der Felder "Warenbezeichnung", die ausgefüllt 
sein müssen. 

Feld Nr. 6: Packstücke insgesamt 

Die Verwendung dieses Feldes ist den Vertrags­
parteien freigestellt. Anzugeben ist die Gesamtzahl 
der Packstücke, aus denen die betreffende Sendung 
besteht. 

Feld Nr. 8: Empfänger 

Anzugeben sind Name und Vorname bzw. Firma 
und vollständige Anschrift der Person oder Perso­
nen, der (denen) die Waren auszuliefern sind. 

Die Angabe der Kerinummer ist in diesem Sta~ 
dium freigestellt. 
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Feld Nr. 15: Versendungs-/ Ausfuhrland 

Anzugeben ist das Land, aus dem die Waren ver­
sendet/ ausgeführt werden. 

Feld Nr. 17: Bestimmungsland 

Anzugeben ist das betreffende Land. 

Feld Nr. 18: Kennzeichen und Staatszugehörigkeit 
des Beförderungsmittels beim Abgang 

Anzugeben sind Kennzeichen oder Name(n) 
des/ der Beförderungsmittel(s) (Lastkraftwagen, 
Schiff, Waggon, Flugzeug), auf das (die) die 
Waren bei ihrer Gestellung bei der Zollstelle, bei 
der die Versendungs-/ Ausfi.lhr~ oder Versandförm­
lichkeiten erfüllt werden, unmittelbar verladen sind, 
sowie die Staatszugehöri&keit dieses Beförderungs­
mittels (oder - bei mehreren Beförderungsmitteln 
- die Staatszugehörigkeit des ziehenden bzw. 
schiebenden Beförderungsmittels) nach den hierfür 
vorgesehenen Codes. (Beispiel: Wenn Zugmaschine 
und Anhänger verschiedene Kennzeichen tragen, 
so sind die Kennzeichen von Zugmaschine und 
Anhänger und die Staatszugehörigkeit der Zugma­
schine anzugeben.) 

Bei Beförderungen im Postverkehr oder durch 
festinstallierte Transporteinrichtungen entfällt die 
Angabe des Kennzeichens und der Staatszugehö­
rigkeit. Bei Beförderung im Eisenbahnverkehr ent­
fällt die Angabe der Staatszugehörigkeit. 

In den anderen Fällen ist es den Vertragsparteien 
freigestellt, die Angabe der Staatszugehörigkeit zu 
verlangen .. 

Feld Nr. 19: Container (Ctr) 

Die Verwendung dieses Feldes ist den Vertrags­
parteien freigestellt. 

Einzutragen sind unter Benutzung der Codes in 
Anhang IX zu dieser Anlage und nach Kenntnis im 
Zeitpunkt der Erfüllung der Versendungs-, Aus­
fuhr- oder der Versandförmlichkeiten die Angaben, 
die vermutlich den Gegebenheiten beim Über­
schreiten der Grenze des V ersendungs- / Ausfuhr­
landes entsprechen. 

Feld Nr. 21: Kennzeichen und Staatszugehörigkeit 
des grenzüberschreitenden aktiven Beförderungs­
mittels 

Hinsichtlich der Angabe des Kennzeichens ist 
die Verwendung des Feldes den Vertragsparteien 
freigestellt. 

Die Angabe der Staatszugehörigkeit ist obligato­
risch. 

Jedoch entfallen bei Beförderungen im Postver­
kehr, im Eisenbahnverkeht oder durch festinstal­
lierte ,Transporteinrichtungen die Angaben des 
Kennzeichens und der Staatszugehörigkeit. 

Anzugeben sind unter Benut;ung des hierfür 
vorgesehenen Codes die Art (Lastkraftwagen, 
Schiff, Waggon, Flugzeug), sodann das Kennzei­
chen, zum Beispiel durch Angabe der Zulassungs­
nummer oder des Namens des mutmaßlichen akti­
ven Beförderungsmittels (d.h. des Antriebsmittels), 
das beim Überschreiten der Grenze des Versen­
dungs-/ Ausfuhrlandes benutzt wird, und die 
Staats zugehörigkeit dieses aktiven Beförderungs­
mittels, wenn sie bei Erfüllung der Versendungs-/ 
Ausfuhr- oder Versandförmlichkeiten bekannt ist. 

Handelt es sich um Huckepackverkehr oder wer­
den mehrere Beförderungsmittel benutzt, ist aktives 
Beförderungsmittel dasjenige, das für den Antrieb 
der Zusammenstellung. sorgt. (Beispiel: Im Falle 
"Lastkraftwagen auf Seeschiff" ist das Schiff das 
aktive Beförderungsmittel; im Falle "Zugmaschine 
mit Auflieger" ist die Zugmaschine das aktive 
Beförderungsmittel. ) 

Feld Nr. 25: Verkehrszweig an der Grenze 

Die Verwendung dieses. Feldes ist den Vertrags­
parteien freigestellt. 

Hier ist unter Benutzung der Codes in 
Anhang IX die Art des mutmaßlichen aktiven 
Beförderungsmittels anzugeben, mit dem die 
Waren das Gebiet des Versendungs-/ Ausfuhrlan-
des v~rlassen. . 

Feld Nr. 27: Ladeort 

Die Verwendung dieses Feldes ist den.v ertrags-
parteien freigestellt. . 

Anzugeben ist der.Ort, an dem die Waren nach 
Kenntnis im Zeitpunkt der Erfüllung der Versen­
dungs-/ Ausfuhr- oder Versandförmlichkeiten auf 
das beim Überschreiten der Grenze des Versen­
dungs-/ Ausfuhrlandes benutzte aktive Beförde­
rungsmittel verladen werden, gegebenenfalls durch 
einen Code, soweit dies vorgesehen ist. 

Feld Nr. 31: Packstücke und Warenbezeichnung; 
Zeichen und Nut;l111lem - . Container-Nr. -
Anzahl und Art 

Einzutragen sind Zeichen und Nummern, 
Anzahl und Art der Packstücke oder - im beson­
deren Fall unverpackter Waren - die Anzahl der 
in der Anmeldung erfaßten Gegenstände bzw. die 
Angabe "lose" sowie in beiden Fällen. die zum 
Erkennen der Waren erforderlichen Angaben. 
Unter Warenbezeichnung ist die übliche HandeIs­
bezeichnung der Ware zu verstehen, die so genau 
sein muß, daß die Identifizierung und die Einrei­
hung der Ware möglich ist. Dieses Feld muß ferner 
die für etwaige spezifische Regelungen (Ver­
brauchsteuetn usw.) verlangten Angaben enthalten. 
Werden die Waren in Containern befördert, so ist 
außerdem die Nummer der Container in diesem 

. Feld anzugebe~. 
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Feld Nr. 32: Positionsnummer 

Anzugeben ist die laufende Nummer der betref­
fenden Warenposition im Verhältnis zu allen auf 
den verwendeten Vordrucken angemeldeten Posi­
tionen - vgl. Bemerkung zu Feld Nr. 5. 

Bezieht sich die Anmeldung nur auf eine Waren­
position, so können die Vertragsparteien vorsehen, 
daß hier nichts anzugeben ist, da die Ziffer 1 in 
Feld Nr. 5 ange~eben sein muß. 

Feld Nr. 33: Warennummer 

Die Verwendung dieses Feldes ist den Vertrags­
parteien freigestellt. Anzugeben ist die Warennurn­
mer gemäß Anhang IX. 

Bei in einem EFfA-Land ausgestellten Versand­
papieren T 2 muß dieses Feld nur dann ausgefüllt 
werden, wenn auch in dem T 2-Vorpapier eine 
Warennummer angegeben ist; in diesem Fall ist die 
gleiche Nummer einzutragen wie im T 2-Vorpa­
pIer. 

Feld Nr. 35: Rohmasse 

Anzugeben- ist die Rohrnasse der in dem entspre­
chenden Feld Nr. 31 beschriebenen Ware, ausge­
drückt in Kilogramm. Unter Rohmasse versteht 
man die Masse der Ware mit sämtlichen Umschlie­
ßungen mit Ausnahme von Behältern und anderem 
Beförderungsmaterial. 

Feld Nr. 38: Eigenmasse 

Die Verwendung dieses Feldes ist den Vertrags­
parteien freigestellt. Anzugeben ist die Eigenrnasse 
der in dem entsprechenden Feld Nr. 31 beschriebe­
nen Ware, ausgedrückt in Kilogramm. Unter 
Eigeninasse versteht man die Masse der Ware ohne 
alle Umschließungen. 

Bei in einem EFfA-Land ausgestellten Versand­
anmeldungen T 2 muß dieses Feld nur dann ausge­
füllt werden, wenn auch in dem T 2-Vorpapier die 
Eigenrnasse angegeben ist. -

Feld Nr. 40: Summarische AnmeidunglVorpapier 

Die Verwendung dieses Feldes ist den Vertrags­
parteien freigestellt (Hinweis auf die Papiere für 
das der Versendung/Ausfuhr in ein anderes Land 
vorangegangene Verwaltungsverfahren). 

Feld Nr.44: Besondere Vermerke - vorgelegte 
Unterlagen - Bescheinigungen und Genehmigun­
gen 

Einzutragen sind Angaben, die im Ver­
sendungs-I Ausfuhrland gegebenenfalls auf Grund 
spezifischer Regelungen vorgeschrieben sind, sowie 
Verweise auf die Nummern von zusammen mit der 
Anmeldung vorgelegten Unterlagen (dazu gehören 
Seriennummern der Kontrollexemplare T Nr. 5, 
Nummern der Ausfuhrlizenzen oder --genehmigun-

gen, Angaben über veterinärmedizinische und 
pflanzenschutzrechtliche Bestimmungen, Num­
mern von Konnossementen usw.). Im Teilfeld 
"Code besondere Vermerke" (B.v.) ist gegebenen­
falls der Code für die besonderen Vermerke einzu­
tragen, die im Rahmen des Versandverfahrens ver­
langt werden können. Dieses Teilfeld ist erst auszu­
füllen, sobald für die Erledigung von Versandver­
fahren ein automatisches Datenverarbeitungssy­
stem eingerichtet worden ist. 

Feld Nr. 50: Hauptverpflichteter (bevollmächtigter 
Vertreter, Ort und Datum, Unterschrift) 

Anzugeben sind Name und Vorname bzw. Firma 
sowie vollständige Anschrift ,des Hauptverpflichte­
ten und die diesem von den zuständigen Behörden 
gegebenenfalls zugeteilte Kennummer. Gegebenen­
falls sind Name' und Vorname bzw. Firma des 
bevollmächtigten Vertreters anzugeben, der für den 
Hauptverpflichteten unterzeichnet. ' 

Vorbehaltlich der zu erlassenden besonderen 
Vorschriften über den Einsatz von Datenverarbei­
tungssystemen muß das bei der Abgangszollstelle 
verbleibende Exemplar vom Beteiligten hand­
schriftlich unterzeichnet werden. Handelt es sich 
bei dem Beteiligten um eine juristische Person,so 
hat der Unterzeichner neben seiner Unterschrift 
seinen Namen und Vornamen sowie seine Stellung 
i!1ner~alb der Firma anzugeben. 

Feld Nr; 51: Vorgesehene GrenzübergangssteUen 
(und Land) 

Anzugeben ist die Eingangszollstelle jedes Lan­
des, dessen Gebiet berührt werden soll, oder, wenn 
bei der Beförderung ein anderes Gebiet als das der 
Vertragsparteien berührt wird, die Ausgangszoll­
stelle, über die das Gebiet der Vertragsparteien ver­
lassen wird. Die Grenzübergangsstellen sind in der 
"Liste der für Versandverfahren zuständigen Zoll­
stellen" aufgeführt. Hinter der- Angabe der Zoll­
stelle ist die Kennziffer des betreffenden Landes 
einzutragen. 

Feld Nr. 52: Sicherheit 

Anzugeben ist die Form der Sicherheitsleisiung 
für das betreffende Verfahren nach dem hierfür 
vorgesehenen Code, gegebenenfalls gefolgt von der 
Nummer der Bürgschaftsbescheinigung oder des 
Sicherheitstitels und der Angabe der Zollstelle der' 
Bürgschaftsleistung. 

Ist eine GesaJ1iltbürgschaft oder Einzelbürgschaft 
nicht für alle Länder gültig oder nimmt der Haupt­
verpflichtete gewisse Länder von der Gültigkeit der 
Gesamtbürgschaft aus, so sind in dem Teil "nicht 
gültig für ... " die betreffenden Länder nach dem 
hierfür vorgesehenen Code anzugeben. 
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Feld Nr. 53: Bestimmungszollstelle (und Land) 

Anzugeben ist die Zollstelle, bei der die Waren 
zur Beendigung des Versan<;lyerfahrens zu gestellen 
sind. Die Bestimmungszollstellen sind in der "Liste 
der für Versandverfahren zuständigen Zollstellen" 
aufgeführt. 

Hinter der Angabe der Zollstelle ist die Kennzif­
fer des betreffenden Landes anzugeben. 

11. Förmlichkeiten während der Beförderung 

Es kan~ vorkommen, daß zwischen dem Zeit­
punkt des Abgangs der Waren von der Versen­
dungs-1 Ausfuhr- undloder Abgangszollstelle und 
dem Zeitpunkt ihres Eintreffens bei der Bestim­
mungszollstelle gewisse Eintragungen auf den die 
Waren begleitenden Exemplaren des Versandpa­
piers vorgenommen werden müssen. Diese Eintra­
gungen betreffen die Beförderung und sind im Ver­
lauf des Versandverfahrens von dem Beförderer 
vorzunehmen, der für das Beförderungsmittel ver­
antwortlich ist, auf das die Waren unmittelbar ver­
laden wurden. Diese Eintragungen können hand­
schriftlich vorgenommen werden, sofern sie leser­
lich sind. In diesem Falle sind die Vordrucke mit 
Tinte oder Kugelschreiber in Blockschrift auszufül-
len. ' 

Diese Eintragungen, die nur auf deriExemplaren 
Nrn. 4 und 5 erscheinen, beziehen sich auf fol­
gende Fälle: 

Umladungen: Auszufüllen ist das Feld Nr. 55: 
Feld Nr. 55 - Umladungen: 
Die ersten drei Zeilen dieses Feldes sind vom 
Beförderer auszufüllen, wenn die Waren im 
Verlauf des betreffenden Versandverfahrens 
von einem Beförderungsmittel auf ein anderes 
oder aus einem Container in einen anderen 
umgeladen werden. 
Es wird darauf hingewiesen, daß sich der Beför­
derer im Falle der Umladung mit den zuständi­
gen Behörden ins Benehmen setzen muß, insbe­
sondere wenn die Anlegung neuer Verschlüsse 
erforderlich wird oder um das Versandpapier 
mit Vermerken versehen zu lassen. 
Hat der Zoll eine Umladung ohne seine Über­
wachung genehmigt, so muß der Beförderer das 
Versandpapier mit einem entsprechenden Ver­
merk versehen und zum Zwecke des Sichtver­
merks die folgende Zollstelle unterrichten, bei 
der die Waren zu gestellen sind. 
Andere Ereignisse: Auszufüllen ist das Feld 
Nr.56: 
F<old Nr. 56 - Andere Ereignisse während der 
Beförderung - Sachverhalt und getroffene 

. Maßnahmen: 
Die~es Feld ist nach Maßgabe der Verpflichtun­
gen im ~ahmen des Versandverfahrens auszu­
füllen. 
Sind jedoch Waren auf einen Auflieger verla­
den und findet während des Transports nur 

eine Auswechslung der Zugmaschine statt (mit­
hin ohne Behandlung oder' Umladung ,der 
Waren), so sind in diesem Feld Kennzeichen 
und Staatszugehörigkeit der neuen Zugma­
schine anzugeben: In derartigen Fällen ist ein 
Sichtvermerk der zuständigen Behörden nicht 
erforderlich. 

TITEL III 

Bemerkungen zu den Ergänzungsvordrucken 

A. Die Ergänzungsvordrucke dürfen nur verwen­
det werden, wenn mehrere Warenpositionen 
anzumelden sind (vgl. Feld Nr.5). Sie dürfen 
nur in Verbindung mit einem Vordruck gemäß 
Anhang I oder II vorgelegt werden. 

B. Die Bemerkungen unter Titel I und II gelten 
auch für die Ergänzungsvordrucke. 
Jedoch 

ist die Kurzbezeichnung T 1 bis oder T 2 bis 
im dritten Teilfeld dieses Feldes einzutra­
gen; 
ist die Verwendung der Felder 2 und 8 des 
Musters für den Ergänzungsvordruck 
gemäß Anhang III sowie des Feldes 2/8 des 
Musters für den Ergänzungsvordruck 
gemäß Anhang IV den Vertragsparteien 
freigestellt; dieses Feld darf nur den Namen 
und Vornamen und gegebenenfalls die 
Kennummer der betreffenden Person, ent­
halten. 

C. Bei Verwendung von Ergänzungsvordrucken 
sind die nicht verwendeten Felder "Warenbe­
zeichnung" so durchzustreichen, daß jede spä­
tere Benutzung ausgeschlossen ist. 

ANHANG VIII 

MERKBLA TI ZU DEN VORDRUCKEN FÜR 
DIE AUSSTELLUNG DES PAPIERS ZUM 

NACHWEIS DES GEMEINSCHAFfS­
CHARAKTERS VON WAREN, DIE NICHT 

IM T 2-VERFAHREN BEFÖRDERT WERDEN 
(VERSANDPAPIER T 2 L) 

A. Gestaltung des Vordrucks 

1. Das Versandp~pier T 2 L zum Nachweis des 
Gemeinschaftscharakters der zugehörigen 
Waren wird gemäß Artikel 1 Absatz 7 der 
Anlage II ausgestellt. 

2. Der Anmelder hat nur die Felder auszufüllen, 
die im oberen Teil des Vordrucks unter 
"Wichtiger Hinweis" bezeichnet sind. , 

3. Die Vordrucke sind mit Schreibmaschine" 
oder mittels eines mechanographischen oder 
ähnlichen Verfahrens auszufüllen. Sie kön­
nen auch leserlich handschriftlich mit Tinte 
oder Kugelschreiber und in Druckschrift aus­
gefüllt werden. 
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4. Sie dürfen weder Rasuren noch Übermalun­
gen aufweisen. Etwaige Änderungen sind so 
vorzunehmen, daß die unzutreffenden Anga­
ben gestrichen und gegebenenfalls die 
gewünschten Eintragungen' hinzugefügt wer­
den. Jede derartige Änderung muß von dem, 
der sie vorgenommen hat, bestätigt und von 
den zuständigen Behörden abgezeichnet wer­
den. Diese .Behörden können gegebenenfalls 
verlangen, daß eine neue Anmeldung abgege-
ben wird. . 

5. Versandpapiere T 2 L sind in der von den 
zuständigen Behörden des Abgangslandes 
bezeichneten Sprache auszufüllen. . 

6. Der nicht benötigte Raum der vom Anmelder 
auszufüllenden Felder ist so durchzustrei­
chen, daß jede spätere Eintragung verhindert 
wird. 

7. Versandpapiere T 2 L werden gemäß Titel V 
. der Anlage II verwendet. 

B. Angaben zu den einzelnen Feldern 

Feld Nr. 1: Anmeldung 

Im dritten Teilfeld ist die Kurzbezeichnung 
"T 2 L" einzutragen. 

Bei Verwendung von Ergänzungsvordrucken ist 
in deren Feld Nr. 1 im dritten Teilfeld die Kurzbe­
zeichnung "T 2 L bis" einzutragen. 

Feld Nr. 2: Versender/Ausführer 

Die Verwendung dieses Feldes ist den Vertrags­
parteien freigestellt. Hier sind Name und Vorname 
bzw. Firma und vollständige Anschrift anzugeben. 
Bezüglich der Kennummer kann das Merkblatt von 
den Vertragsparteien ergänzt werden (die Kenn­
nummer ist eine von den zuständigen Behörden für 
.steuerliche, statistische oder sonstige :Zwecke zuge­
teilte Nummer). Bei Sammelsendungen können die 
Länder vorsehen, daß die Angabe "Verschiedene" 
in dieses Feld einzutragen und daß ein Verzeichnis 
der Versend er der Anmeldung beizufügen ist. 

Feld Nr. 3: Vordrucke 

Anzugeben ist die laufende Nummer in Verbin­
dung mit der Gesamtzahl der verwendeten V or­
drucke. 

Beispiele: Wird das Versandpapier T 2 Lauf 
einem einzigen Vordruck ausgestellt, so ist 1/1 
anzugeben; wird ein Versandpapier T 2 L mit 
einem Ergänzungsvordruck T 2 L bis vorgelegt, so 
ist das Versandpapier T 2 L mit 1/2 und der Ergän­
zungsvordruck mit 2/2 zu bezeichtlen; wird ein 
Versandpapier T 2 L mit zwei Ergänzungsvordruk­
ken T 2 L bis vorgelegt, so ist das Versandpapier 
T 2 L mit 1/3, der erste Vordruck T 2 L bis mit 2/3 
und der zweite Vordruck T 2 L bis mit 3/3 zu 
bezeichnen. 

Feld Nr. 4: Ladelisten 

Anzugeben ist die Anzahl der dem Versandpa-
pier T 2 L beigefügten Ladelisten. . 

Feld Nr.5: Positionen 

Anzugeben ist die Gesamtzahl der vom Beteilig-
. ten auf allen verwendeten Vordrucken (T 2 L und 
Ergänzungsvordrucke oder Ladelisten) angemelde­
ten Warenpositionen. Die Anzahl der Warenposi­
tionen· entspricht der Zahl der Felder "Warenbe­
zeichnung", die ausgefüllt sein müssen .. 

Feld Nr. 14: AnmelderIVertreter 

Anzugeben sind Name und Vorname bzw. Firma 
. und vollständige Anschrift des Beteiligten nach 
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen. Sind 
AnmeIder und Versender identisch, ist "Versender" 
anzugeben. Bezüglich der Kennummer kann das 
Merkblatt von den betreffenden Ländern ergänzt 
werden (die Kennummer ist eine von den zuständi­
gen Behörden für steuerliche, statistische und son­
stige Zwecke zugeteilte Nummer). 

Feld Nr. 31: Packs tücke und Warenbezeichnung ; 
Zeichen und Nummern - Container-Nr. -
Anzahl und Art 

Einzutragen sind Zeichen und Nummern, 
Anzahl und Art der Packstücke oder - im beson­
deren Fall unverpackter Waren - die Anzahl der 
in der Anmeldung erfaßten Gegenstände bzw. die 
Angabe "lose" sowie in beiden Fällen die zum 
Erkennen der Waren erforderlichen Angaben. 
Unter Warenbezeichnung ist die übliche Handels­
bezeichnung der Ware zu verstehen, die so genau 
sein muß, daß die Identifizierung und die Einrei­
hung der Ware möglich ist. Dieses Feld muß ferner 
die für etwaige spezifische Regelungen (Ver­
brauchsteuern usw.) verlangten Angaben enthalten. 
Werden die Waren in Containern befördert, so ist 
außerdem die Nummer der Container in diesem 
Feld anzugeben. 

Feld Nr. 32: Positionsnummer 

Anzugeben ist die laufende Nummer der betref­
fenden Warenposition im Verhältnis zu allen auf 
den verwendeten Vordrucken T 2 L und auf 
zusätzlichen Vordrucken angemeldeten Positionen 
(ygl. Bemerkung zu Feld Nr. 5). 

Feld Nr. 33: Warennummer 

In einem EFTA-Land muß dieses Feld nur ausge­
füllt werden, wenn auch in dem T 2-V orpapier eine. 
Warennummer angegeben ist; in diesem Feld ist die 
gleiche Nummer einzutragen wie in dem T 2-Vor­
papier. 
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Feld Nr. 35: Rohmasse 

Anzugeben ist die Rohrnasse der in dem entspre-' 
chenden Feld Nr.31 beschriebenen Ware, ausge­
drückt in kilogramm. Unter Rohrnasse versteht 
man die Masse der Ware mit sämtlichen Umschlie­
ßungen mit Ausnahme von Behältern und anderem 
Beförderungsmaterial. 

Feld Nr. 38: Eigenmasse 

In einem EFTA-Land muß dieses Feld nurausge­
füllt werden, wenn auch in dem T 2-Vorpapier die 
Eigenrnasse angegeben ist. 

Anzugeben ist die Eigenrnasse der in dem ent­
sprechenden Feld Nr. 31 beschriebenen Ware, aus­
gedrückt in Kilogramm. Unter Eigenrnasse versteht 
man die Masse der Ware ohne alle Umschließun­
gen. 

Feld Nr. 40: S~arische AnmeldungIVorpapier 

Bei Warenbeförderungen mit Carnets TIR, im 
Schiffsverkehr auf Grund des Rheinmanifestes oder 
mit Carnets AT A sind je nach Fall der Vermerk 
"TIR", "Rheinmanifest" oder "ATA" sowie Num­
mer und Ausstellungsdatum des betreffenden 
Papiers einzutragen. 

Feld Nr.44: Besondere Vermerke; vorgelegte 
Unterlagen - Bescheinigungen und Genehmigun­
gen 

In eine~ EFTA-Land muß dieses Feld nur ausge­
füllt werden, wenn auch das T2-Vorpapier Anga­
ben in diesem Feld enthält; in diesem Fall sind die 
gleichen Angaben einzutragen wie im T 2-Vorpa­
pIer. 

Feld Nr.54: Ort und Datum;. Unterschrift und 
Name des AnmeldersIVertreters 

Vorbehaltlich der zu erlassenden besonderen 
Vorschriften über den Einsatz von Datenverarbei­
tungssystemen muß die Unterschrift des Beteiligten 
sowie sein Name und Vorname auf dem Versarid­
papier T 2 L erscheinen. Handelt es sich bei dem 
Beteiligten um eine juristische Person, so hat der 
Unterzeichner neben seiner Unterschrift I,md sei­
nem Namen und Vornamen auch seIDe Stellung 

. innerhalb der Firma anzugeben. 

ANHANG IX 

CODES, DIE IN DEN ZUR AUSSTELLUNG 
DER VERSANDANMELDUNGEN T 1 UND 

T 2 VERWENDETEN VORDRUCKEN ZU 
BENUTZEN SIND 

Feld Nr. 1: Anmeldung 

(Siehe Anhang VII) 

Feld Nr. 19: Container 
, 

Folgende Codes sind zu verwenden: 
0: Nicht in Containern beförderte Waren 
1: In ~ontainern beförderte Waren 

Feld Nr. 25: VerkehIszweig an der Grenze 

Die Codes sind in nachstehender Liste enthalten: 

Code Verkehrszweige, Post und andere Beförde­
rungsarten 

A. Einziffriger Code (ob.ligatorisch) 

B. Zweiziffriger Code (zweite Ziffer den Vertrags­
parteien freigestellt) 

A B Bezeichnung 

1 10 Seeverkehr 
12 Waggon auf Seeschiff 
16 Straßenfahrzeug mit eIgenem 

Antrieb auf Seeschiff 
17 Anhänger oder Sattelschlepper auf 

Seeschiff 
18 Binnenschiff auf Seeschiff 

2 20 Eisenbahnverkehr 
23 Straßenfahrzeug auf Eisenbahn 

3 30 Straßenverkehr 
4 40 Luftverkehr 
5 50 Postsendungen 
7 70 Festinstallierte Transporteinrichtun-

gen 
8 80 Binnenschiffahrt 
9 90 Eigener Antrieb 

. Feld Nr. 27: LadeortlEntladeort 

Die Codes sind VOn den Vertragsparteien festzu­
legen. 

Feld Nr. 33: Warennummer 

Erstes Teilfeld 

In der Gemeinschaft sind die acht Ziffern der 
Integrierten Nomenklatur anzugeben. In den 
EFTA-Ländern sind im linken Teil dieses Teilfeldes 
die sechs Ziffern des Harmonisierten Systems zur 
Bezeichnung und Codierung der Waren einzutra­
gen; für T 2- oder T2 L-Papiere können gegebe­
nenfalls weitere Angaben verlangt werden . 

Übrig~ Teilfelder 

Auszufüllen unter Benutzung anderer besonde­
rer Codes der Vertragsparteien (die Angabe sollte 
unmittelbar nach dem ersten Teilfeld beginnen). 

FeldNr. 51: Vorgesehene GrenzübergangssteUen 

Bezeichnung der Lätiaer 

Folgende Codes sind zu verwenden: 

Belgien 
Dänemark 

B oder BE 
DK 
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Deutschland 
Griechenland 
Frankreich 
Irland 

. Italien 
'Luxemburg 
Niederlande 
Vereinigtes Königreich 

, Schweiz 
Österreich 
Spanien 

Sachverhalt 

Gesamtbürgschaft 

D oder DE 
EL oder GR 
FR 

cIRL oder IE 
IT 
LU 
NL 
GB 

·CH 
A oder AT 
ES 

Einzelbürgschaft ....................... . 

Barsicherheit ...... , .................... . 

Code 

2 

3 

Pauschalbürgschaft ..................... 4 

Befreiung von der Sicherheitsleistung 
(Titel IV der Anlage I) .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 6 

Befreiung von der Sicherheitsleistung für die 
Strecke zwischen der Abgangszollstelle und 
der ersten Grenzübergan15sstelle (Artikel 10 
Absatz 2 Buchstabe b des Ubereinkommens) . 7 

Befreiung von der Sicherheits leistung für 
bestimmte öffentliche Einrichtungen ....... 8 

Angabe der Länder: 

Portugal 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Island 

Feld Nr. 52: Sicherheitsleistung 

PT 
NO 
SE 
FI 
IS 

Angabe der Art der Sicherheitsleistung 

Folgende Codes sind zu verwenden: 

Andere erforderliche Angaben 

- Nr. der Bürgschaftsbescheinigung 
- Zollstelle . der Bürgschaltsleil'itung 

- Nr. des Sicherheitstitels 

Die für Feld Nr. 51 vorgesehene~ Codes sind zu verwenden. 

Feld Nr. 53: Bestimmungszollstelle (und Land) 

Die für Feld Nr. 51 vorgesehenen Codes sind zu verwenden. 

ZUSATZPROTOKOLL ES-PT 

über besondere Maßnahmen zur Anwendung des 
Übereinkommens über ein gemeinsames Versand­
verfahren im Zusammenhang mit dem Beitritt des 
Königreichs Spanien und der Portugiesischen 
Republik zu der Gemeinschaft . 

Artikelt 

Im Sinne des Protokolls gilt als "Gemeinschaft in 
ihrer Zusammensetzung vor dem Beitritt Spaniens 
und Portugals", nachstehend als "Zehnergemein­
schaft" bezeichnet: das Königreich Belgien, das 
Königreich Dänemark, die Bundesrepublik 
Deutschland, die. Französische Republik, die Repu­
blik Griechenland, Irland, die Italienische Repu­
blik, das Großherzogtum Luxemburg, das König­
reich der Niederlande und das Vereinigte König­
reich Großbritannien und Nordirland. 

Artikel 2 

Vorbehaltlich der Artikel 3 und 6 dieses Proto­
kolls sincl" die Bestimmungen des Übereinkommens, 
die sich ausdrücklich auf die Vordrucke, Anmel­
dungen und Versandpapiere T 2 oder T 2 L bezie­
hen, auf die Vordrucke, Anmeldungen un~ Ver~ 
sandpapiere T 2 ES, T 2 PT, T 2 L ES oder 
T 2 L PT anzuwenden. 

Artikel 3 

(1) Abgangszollstellen eines EFTA-Landes dür­
fen Versandpapiere T 2 ES oder T 2 L ES nur aus­
stellen, wenn ihnen Versandpapiere T 2 ES oder 
T 2 L ES vorgelegt werden. 

(2) Abgangszollstellen e~nes EFTA-Landes dür­
fen Versand papiere T 2 PT oder T 2 L PT nur aus­
stellen, wenn ihnen Versandpapiere T 2 PT oder 
T 2 L PT vorgelegt werden. 
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Artikel 4 

(1) Als Versandanmeldung T 2 ES öder Ver­
sandanmeldung T 2 PT gilt eine Anmeldung auf 
einem Vordruck,' der dem Muster in den Anhän­
gen I und II zu Anlage III des Übereinkommens 
entspricht; der Vordruck wird gegebenenfalls 
durch einen oder mehrere Vordrucke ergänzt, die 
den Mustern in den Anhängen 111 oder IV der 
genannten Anlage entsprechen. 

(2) Der Hauptverpflichtete gibt an, ob die Ver­
sandanmeldung auf einem Vordruck T 2 ES oder 
T 2 PT - gegebenenfalls ergänzt durch ein oder 
mehrere Ergänzungsblätter - erfolgt, indem er auf 
diesen Vordrucken im dritten Teilfeld von Feld 1 
mit Schreibmaschine oder leserlich auf nicht zu ent­
fernende Weise handschriftlich die Angabe 
"T 2 ES" oder "T 2 PT" einträgt. 

Artikel 5 

(1) Die Vordrucke für das Versandpapier 
T 2 L ES und T 2 L PT müssen dem Exemplar 4 
des Musters in Anhang I zu Anlage III oder dem 
Exemplar 4/5 des Musters in Anhang II der 
genannten Anlage entsprechen; in diesen Vordruk­
ken ist im dritten Teilfeld von Feld 1 mit Schreib~ 
maschine oder leserlich auf nicht zu entfernende 
Weise handschriftlich die Angabe "T 2 L ES" oder 
T 2 L PT" einzutragen. 

(2) Artikel 1 Absatz 7 sowie Titel V der 
Anlage II finden auf das Versandpapier T 2 L ES 
und T 2 L PT Anwendung. 

Artikel 6 

(1) Im Sinne von Titel IV Abschnitt I der 
Anlage II des Übereinkommens gilt 

a) - der internationale Frachtbrief oder inter­
nationale Expreßgutschein für Waren, die 
von einer Eisenbahnverwaltung der Zeh­
nergemeinschaft zur Beförderung ange­
nommen werden oder 
der Übergabeschein TR für Waren, die 
von einem nationalen Vertreter des 
Beförderungsunternehmens der Zehner­
gemeinschaft zur Beförderung angenom­
men werden, 

als Versandanmeldung oder Versandschein 
T 2, sofern er nicht mit der Kurzbezeichnung 
"T 1", "T 2 ES" oder "T 2 PT" versehen 
wurde; 

b) - der internationale Frachtbrief oder inter­
nationale Expreßgutschein für Waren, die 
von der spanischen EisenbahnverWaltung 
zur Beförderung angenommen werden 
oder 
der Übergabeschein TR für Waren, die 
von dem spanischen nationalen Vertreter 
des Beförderungsunternehmens zur 
Beförderung angenommen werden; 

, als Versandanmeldung oder Versandschein 
T2 ES, sofern er nicht mit der Kurzbezeich­
nung "T 1", "T 2" oder "T 2 PT" versehen 
wurde; die Kurzbezeichnung "T 2" oder 
"T 2 PT' wird hierbei durch den Dienststem­
pelabdruck der Abgangszollstelle bestätigt; 

c) der internationale Frachtbrief oder inter­
nationale Expreßgutschein für Waren, die 
von der portugiesischen Eisenbahnver­
waltung zur Beförderung angenommen 
werden oder 
der Übergabeschein TR für Waren, die 
von dem portugiesischen nationalen Ver­
treter des Beförderungsunternehmens zur 
Beförderung angenommen werden, 

als Versandanmeldung oder Versandschein 
T 2 PT, sofern er nicht mit der Kurzbezeich­
nung "T 1", "T 2" oder "T 2 ES" versehen 
wurde; die Kurzbezeichnung "T 2" oder 
"T 2 ES" wird hierbei durch den Dienststem­
pelabdruck der Abgangszollstelle bestätigt. 

(2) Bei Anwendung der Artikel 35 und 52 der 
Anlage II des Übereinkommens in einem EFT A­
Land, ist bei Waren, die mit 

einem Versandschein T 2 ES 
eiiIem als Versandschein T 2 ES geltenden 
internationalen Frachtbrief, internationalen 
Expreßgutschein oder Übergabeschein TR, 
einem Versandpapier T 2 L ES 

in dieses EFTA-Land gelangt sind, die Kurzbe­
zeichnung "T 2 ES" anzubringen. 

Bei Anwendung der Artikel 35 und 52 der 
Anlage II des Übereinkommens in einem EFTA­
Land ist bei Waren, die mit 

einem V ersand~chein T 2 PT 
einem als Versandschein T 2 PT geltenden 
internationalen Frachtbrief, internationalen 
Expreßgutschein oder Übergabeschein TR, 
einem Versandpapier T 2 L PT . 

in dieses EFTA-Land gelangt sind, die Kurzbe­
zeichnung "T 2 L PT" anzubringen. 
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VORBLATI 

Problem: . 

In Verfolg de~ gemeinsamen Erklärung von Luxembum haben die EFT A-Länder und die EWG am 
20. Mai 1987 das Ubereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren als eine der ersten Maßnah­
men zur Erreic~ung des geplanten dynamischen europäischen Wirtschaftsraumes unterzeichnet. 

Ziel: 

Das Übereinkommen hat die Vereinfachung der Grenzformalitäten im Güterverkehr zwischen der 
EWG und den EFTA-Ländern sowie unter den EFTA-Ländern zum Ziel. 

Inhalt: 

Das im Übereinkommen geregelte gemeinsame Versandverfahren ist ein durchgehendes Zollverfah­
ren vom Abgangsort in einer Vertragspartei nach einem Bestimmungsort in einer anderen Vertragspartei 
ohne neuerliche Zollabfertigung an den Zwischengrenzen. 

Alternativen: 

Keine .. 

Kosten: 

Keine zusätzlichen Kosten. 
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Erläuterungen 

A. Allgemeiner Teil 

1. Vorgeschichte und Inhalt des' Übereinkommens 

Die Minister der EFfA-Länder und der Mit­
gliedstaaten . der Europäischen Gem'einschaften 
(EG) sowie die Kommission der EG haben am 
9. April 1984 in Luxemburg in einer Gemeinsamen 
Erklärung zur Schaffung eines europäischen Wirt­
schaftsraumes mit besonderer Zielrichtung auf die 
Vereinfachung der Grenzformalitäten und der 
Ursprungsregeln aufgerufen. Die Gemeinschaft 
selbst hat in ihrem Aktionsprogramm zur Stärkung 
des Binnenmarktes beschlossen, ab 1. Jänner 1988 
im innergemeinschaftlichen Warenverkehr ein Ein­
heitspapier einzuführen, das möglichst alle im Ver­
waltungsverfahren erforderlichen Papiere (Zoll, 
Handels- und Verkehrs statistik, Devisenrecht) 
ersetzen soll. I?ieses Einheitspapier soll, wie in der 
Präambel des Ubereinkommens über ein gemeinsa­
mes Versandverfahren zum Ausdruck kommt, eine 
der Maßnahmen werden, um auch den Warenver­
kehr zwischen der Gemeinschaft und den EFfA­
Ländern zu vereinfachen. Im Jahr 1986 fanden 
daher zunächst Vorgespräche und sodann Ver­
handlungen der EFfA-Länder und der EWG statt 
die im Dezember mit der Paraphierung eines Über~ 
einkommens zur Vereinfachung der Förmlichkei­
ten im Warenverkehr (Einheitspapier) abgeschlos­
sen werden konnten. Gegen Ende 1986 wurden 
parallel zu diesen Verhandlungen Vorgespräche 
und später gleichfalls Verhandlungen im selben 
Rahmen über ein übereinkommen betreffend ein 
Versandverfahren (Transit) geführt. Am 20. März 
1987 wurden diese Verhandlungen mit der Para­
phierung des Abkommensentwurfes abgeschlossen. 

Das Übereinkommen wurde am 20. Mai 1987 in 
Interlaken von den Vertretern der EFfA-Länder 
und der EWG unterzeichnet; österreichischerseits 
unterzeichnete der Herr Bundesminister für wirt­
schaftliche Angelegenheiten. Das Übereinkommen 
tritt mit 1. Jänner 1988 in Kraft, wenn alle EFfA­
Länder und die EWG vor dem 1. November 1987 
ihre Annahmeerklärung beim EG-Ratssekretariat 
hinterlegt haben; sind vor dem 1. November 1987 
nich~. alle Annahmeerklärungen eingelangt, so tritt 
das Ubereinkommen am ersten Tag des zweiten auf 
die letzte beim EG-Ratssekretariat einlangende 
Annahmerklärung folgenden Monats in Kraft. 

Das Übereinkommen bildet somit zusammen mit 
. dem Übereinkommen betreffend das Einheitspapier 
die erste konkrete Verwirklichung der eingangs 
genannten Luxemburger Erklärung. Mit dem 
Abkommen über das Einheitspapier verbindet das 
Abkommen über das gemeinsame Versandverfah­
ren vor allem der Vordruck der Versandanmeldung 
bzw. des Versandscheines. Es liegt ja im Wesen des 
Einheitspapiers, daß es für alle Arten des Zollver­
fahrens anwendbar sein soll, daher auch für das 
Versandverfahren. Daß durch das Versandverfah­
ren die Grenzabfertigung entscheidend vereinfacht 
wird, hat sich in Österreich während der mehr als 
13 Jahre der, Anwendung des gemeinschaftlichen 
Versandverfahrens erwiesen. Dieses Verfahren 
wird in Östereich - und auch in der Schweiz -
auf Grund eines bilateralen Abkommens mit der 
EWG angewendet, das mit 1. Jänner 1974 wirksam 
geworden ist (siehe BGBI. Nr. 599/1973) und seit­
her mehrfach geändert wurde. Das Bestehen der 
beiden Abkommen zwischen der' EWG einerseits 
und Österreich und der Schweiz andererseits hat 
auch die Verhandlungen wesentlich vereinfacht, da 
die bei den Abkommen nach Inhalt und Aufbau die 
Grundlage für das neue multilaterale Übereinkom­
men bilden konnten. Das· neue Übereinkommen 
wird aber ein "gemeinsames Versandverfahren" 
zum Gegenstand haben; dies wurde vor allem über 
Drängen der nordischen EFfA-Staaten vereinbart. 
Dabei war aber von vornherein klar, daß dieses 
gemeinsame Versandverfahren inhaltsgleich mit 
dem gemeinschaftlichen Versandverfahren sein 
muß, weil es sonst nahezu unlösbare V olIziehungs­
probleme in der EWG gegeben hätte. Mit dem 
Wirksamwerden des neuen übereinkommens tre­
ten die beiden bilateralen Versandabkommen der 
Schweiz und Österreichs mit der EWG außer 
Kraft; in Österreich gilt daher das gemeinschaftli­
che Versandverfahren nicht mehr (bereits begon­
nene Verfahren sind jedoch auf dieser Grundlage 
abzuwickeln), es gilt vielmehr das gemeinsame 'v er­
sandverfahren, das zwischen allen EFf A-Staaten 
und der EWG, aber auch unter den EFfA-Staaten 
gleichzeitig wirksa~ wird. Versandscheine aus der 
EWG werden allerdings auch in Zukunft auf das 
gemeinschaftliche Versandverfahren verweisen, 
was im Abkommen ausdrücklich ermöglicht wird, 
ohne daß das Vorliegen eines gemeinsamen Ver­
sandverfahrens beeinträchtigt wäre; "gemeinsa-
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mes" und "gemeinschaftliches" Versandverfahren 
können daher - je nach der territorialen Situation 
- als wechselseitig austauschbare Begriffe angese­
hen werden. 

Im neuen gemeinsamen Versandverfahren kön­
nen daher Versandscheine mit Bestimmungszoll­
stellen in den nordischen EFfA-Staaten (Norwe­
gen, Schweden, Finnland und Island) genauso aus­
gestellt werden wie Versandscheine mit Bestim.­
mungszollstellen in den 12 Mitgliedstaaten der 
EWG oder in der Schweiz. Es wird daher für 18 
europäische Staaten ein einheitliches Versandver­
fahren gelten. 

Die Struktur des multilateralen Übereinkom­
mens ist - wie schon erwähnt - sehr ähnlich der 
des geltenden bilateralen Versandabkommens. Das 
neue Übereinkommen besteht aus einem Hauptteil, 
drei Anhängen und einem Zus:ltzprotokoll, auf die 
im Teil B dieser Erläuterungen näher eingegangen 
wird. 

2. Auswirkungen auf Österreich 

Für Österreich werden sich aus dem neuen Über­
einkommen - abgesehen von' der Ausweitung auf 
die nordischen EFfA-Länder - keine neuen Vor­
schriften oder Verpflichtungen f~rgeben. Die 
Umstellung auf das Einheitspapier wird im Ver­
sandverfahren keine wesentlichen Schwierigkeiten 
und zusätzlichen Kosten bereiten. Diese Umstel­
lung müßte im übrigen auch im Rahmen des bilate­
ralen Versandabkommens gemacht werden, da die 
EWG selbstverständlich auch dort das Einheitspa­
pier verlangt. Da nicht gewährleistet werden kann, 
daß das neue Übereinkommen, wie geplant,. mit 
1. Jänner 1988 wirksam wird, weil dafÜr die 
Annahme durch alle EFf A-Staaten und die EWG 
erforderlich ist, müßten daher im Rahmen des gel­
tenden bilateralen Abkommens die notwendigen. 
Maßnahmen gesetzt werden; dazu wird eine 
gesonderte Regierungsvorlage erfolgen. 

3. Rechtliche und finanzielle Beurteilung 

Das Übereinkommen ist schon wegen der Amts­
hilfebestimmung und wegen der. Aufhebung der 
geltenden Abkommen betreffend das gemeinschaft­
liche Versandverfahren als gesetzändernder Staats­
vertrag zu qualifizieren und bedarf daher gemäß 
Artikel 50 Abs. 1 B-VG der Genehmigung der 
gesetzgebenden Organe des Bundes. Die im Arti­
keilS Abs.3 des Übereinkommens vorgesehene 
Befugnis des· Gemischten Ausschusses, gewisse 
Änderungen des Übereinkommens mit Beschluß 
herbeizuführen, ist im Hinblick auf Artikel 9 Abs. 2 
B-VG nicht als verfassungsändernd zu bezeichnen. 
Das Übereinkommen ist seinem Inhalt nach so 
abgefaßt, daß es keiner speziellen Transformierung 
im Sinn des Artikels 50 Abs. 2 B-VG bedarf, son­
dern im Zusammenhang mit den zollgesetzlichen 
und sonstigen geltenden Bestimmungen zur Grund-

lage der Vollziehung genommen werden kann. Die 
Vertragsbestimmungen sollen aber gleich wie beim 
geltenden bilateralen Abkommen durch ein Bun­
desgesetz betreffend die Anwendung des Überein­
kommeI?s ergänzt werden. Aufgabe dieses Bundes­
~.esetzes· soll es sein, den in einigen Regelunge~ des 
Ubereinkommens vorgesehenen ,völkerrechtlIchen 
Ermessensspielraum durch innerstaatliche Normen 
auszufüllen, um durchwegs eine dem Artikel 18 
B-VG konforme Vollziehung zu gewährleisten. 
Dieses Bundesgesetz wird den gesetzgebenden 
Organen gesondert zugeleitet werden. 

Die Einführung des Übereinkommens wird keine 
zur Einführung des Einheitspapiers zusätzlichen 
Kosten verursachen. 

Das Übereinkommen wurde in 3,llen Amtsspra­
chen der EWG und aller EFf A-Staaten geschlos­
sen, also in 13 Sprachen, die alle authentisch sind. 
Da somit auch der deutschsprachige Text authen­
tisch ist, beschränkt sich diese Regierungsvorlage 
auf die Vorlage des deutschsprachigen Textes. 

B .. Besonderer Teil 

1. Hauptteil des Übereinkommens mit den 
Abschnitten: 

Allgemeine Bestimmungen (Artikel 1 bis 6), und 
zwar 

1. Anwendungsbereich ; Verhältnis des Über­
einkommens zum gemeinschaftlichen Ver­
sandverfahren der EWG ; Verweisung auf 
die Anhänge mit den eigentlichen Bestim­
mungen über das Verfahren. 

2. Unterscheidung nach T 1- und T 2-Verfah­
ren entsprechend dem bisherigen externen 
und internen gemeinschaftlichen Versand" 
. verfahren. 

3. Definitionen, wobei vor allem festzuhalten 
ist, daß "Drittland" im Sinn des Überein­
kommens Staat ist, der nicht am Überein­
kommen teilnimmt. 

4. Aufrechterhaltung anderer völkerrechtlicher 
Vereinbarungen, insbesondere des TIR- und 
des ATA-Abkommens. .. 

5. Aussetzung des gemeinsamen Versandver­
fahrens bei Beförderung durch Drittländer. 

6. Zu lässigkeit vereinfachter Verfahren. 

Anwendung des Versandverfahrens (Artikel 7 bis 
12), und zwar 

7. Allgemeine Anwendungsbestimmungen, 
Sammelladungen, Ausnahmen für die Einlei­
tung bei Grenzzollämtern. 

8. Grundsatz der Unverletztheit der Ladung. i 

9. Sondervorschriften für die Einleitung von 
T 2-Verfahren (bisher interne gemeins,?haft­
liehe Versandverfahren) in EFfA-Ländern. 

10. Sicherheitsleistung, Ausnahmen, Definition 
des ECU. 

11. Nämlichkeitssicherung. 
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12. Statistische Vorschriften. 

Amtshilfe (Artikel 13), und zwar 
13. Amtshilferegelung im Umfang des geltenden 

bilateralen Versandabkommens, ergänzt 
durch Beschränkungen für die Weitergabe. 

Gemischter Ausschuß (Artikel 14 und 15), und 
zwar 

14. Einrichtung eines Gemischten Aus;chusses 
aus , Vertretern aller Vertragsparteien, der 
nur einstimmig entscheiden kann. 

15. Aufgaben des Gemischten Ausschusses, und 
zwar 

~mpfehlungen betreffend Änderung des 
Ubereinkommens oder betreffend An­
wendungsmaßnahmen, 
Beschlüsse betreffend 
- Änderungen der Anhänge und auch 

des eigentlichen Übereinkommens, 
soweit diese durch Änderungen der 
Anhänge erforderlich werden (haupt­
sächlich also Zitierungen und Ver­
weisungen), 
Änderungen der Definition des ECU, 
Einleitung der obligatorischen Mit­
bürgschaft nach Artikel 28 des 
Anhangs I, 
Übergangsbestimmungen im Fall des 
Beitritts neuer Mitgliedstaaten zur 
Gemeinschaft; 

diese Befugnisse entsprechen völlig denen 
des derzeitigen bilateralen Gemischten Aus­
schusses. 

Verschiedene Bestimmungen und Schlußbestim­
mungen (Artikel 16 bis 24), und zwar 

16. Verpflichtung zur wirksamen Durchführung 
des Übereinkommens. 

17. Informationspflicht betreffend Durchfüh­
rungsmaßnahmen, insbesondere Austausch 
von Durchführungsgesetzen und Dienstan­
weisungen. 

18. Weiteranwendung nicht wirtschaftlicher 
Verbote und Beschränkungen. 

19. Erklärung der Anhänge und des Zusatzpro­
tokolls zu Bestandteilen des Übereinkom­
mens. 

20. Territorialer Anwendungsbereich. 
21. Kündigungsmöglichkeit. 
22. Inkrafttteten. 
23. Außerkrafttreten der bilateralen Versandab­

kommen der EWG mit Österreich und der 
Schweiz sowie, des trilateralen Abkommens 
zwischen diesen Parteien. Beendigung des 
zwischen den nordischen EFTA-Ländern 
angewendeten Versandverfahrens. 

24. Authentische Sprachen, Original, beglau­
bigte Kopien. 

2. Anhang I 

Dieser entsE!'i~~nahezuV\T~rtli~hjer Anlage I 
des geltenden bilateralen Versand abkommens und 
damit der in der EWG geltenden Grundverord: 
nung des Rates über das gemeinschaftliche Ver­
sandverfahren . 

3. Anhang II 

Dieser entspricht gleichfalls nahezu wörtlich 
dem bilateralen Versandabkommen, und zwar der 
Anlage II, und einzelnen Bestimmungen des eigent­
lichen Abkommenstextes, die ihrerseits wieder mit 
der in der EWG geltenden Durchführungsverord­
nung der Kommission über das gemeinschaftliche 
Versandverfahren übereinstimmen. 

4. Anhang III 

Dieser trifft in Übereinstimmung mit dem gleich­
zeitig unterzeichneten Übereinkommen über Ver­
einfachungen der Förmlichkeiten im Warenverkehr 
jene Bestimmungen über das Einheitspapier, die für 
das gemeinsame Versandverfahren maßgebend 
sind.' , 

5. Zusatzprotokoll 

Das Zusatzprotokoll betreffend Übergangsbe­
stimmungen anläßlich des Beitritts von Spanien und 
Portugal zur EWG folgt wörtlich dem entsprechen­

. den Zusatzprotokoll des geltenden bilateralen Ver­
sandabkommens. 
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